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1 Amt Biesenthal-Barnim 
Plottkeallee 5 
16359 Biesenthal 

 27.12.2012 

 11.01.2011 

Hinweise: 

1.1  Die Gemeinde Biesenthal Barnim muss auf S. 25 der Begrün-
dung als „Amt Biesental Barnim“ bezeichnet werden.  

1.2  Abschnitt 5: „Ziele der Stadtentwicklung“: 
Ausgehend von Abschnitt  3. „Ziele der Raumordnung und Lan-
desplanung“ und 4. „Entwicklungsfaktoren“ werden in der Begrün-
dung zum Vorentwurf keine Ausführungen zu den Stadt / Umland-
beziehungen der Stadt Eberswalde als Mittelzentrum gemacht. Im 
Abschnitt 3.1.2 werden  auf S. 25 lediglich einige allgemeine Aus-
sagen zur Funktion eines Mittelzentrums angeführt. Dies soll auf 
jeden Fall dargestellt werden. 

1.3  Abschnitt 6.7.4 „Fußgänger und Radverkehr“: 
Es wird auf das Hauptradwegenetz in der Beikarte 12 verwiesen. 
Dort fehlen jedoch sämtliche Angaben zum Ausbau des Fuß- und 
Radwegenetzes. Bezogen auf die Gemeinden im Amt Biesenthal-
Barnim betrifft dies die überörtlichen Straßenverbindungen L 293, L 
200 und B 168. 

 
1.1  Wird berücksichtigt. 
Die Bezeichnung wird in der Begründung korrigiert. 

1.2  Wird berücksichtigt. 
Auf die Funktion der Stadt Eberswalde als Mittelzentrum der Region 
wird im Abschnitt 3.1.2 – Zentrale-Orte-System – ausführlich eingegan-
gen. Hier kann zusätzlich auf die wachsenden Pendlerüberschüsse der 
Stadt eingegangen werden (Abschnitt 4.2.1), die bestätigen, dass die 
Stadt ihre Funktion als Mittelzentrum zunehmend erfolgreich ausfüllt. 
Die Begründung wird anhand vorliegender Daten angepasst.  
 

1.3  Wird teilweise berücksichtigt. 
Aus Gründen der Lesbarkeit und um eine grafische Überfrachtung zu 
vermeiden wird die Darstellung in der Beikarte 12 auf die vorhandenen 
und geplanten Hauptrouten des Radwegenetzes gemäß Verkehrsent-
wicklungsplan beschränkt. Die Straßenverbindungen L 293, L 200 nörd-
lich von Eberswalde und B 168 sind im Verkehrsentwicklungsplan E-
berswalde als Nebenrouten im Radverkehrswegenetz dargestellt. Sie 
sind deswegen nicht in der Darstellung auf Beikarte 12 enthalten. Nähe-
re Angaben zum Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes gemäß Ver-
kehrsentwicklungsplan werden unter Abschnitt 6.7.4 der Begründung in 
Textform ergänzt. 
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X, B 

 

 

 

2 Amt Joachimstal 
Joachimsplatz 1-3 
16247 Joachimsthal 

13.01.2011 

 

Keine Einwände --- 

 

 

 

 

K 
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Gemeinde Schorfheide 
Erzberger Platz 1 
16244 Schorfheide 

17.01.2011 

Hinweise: 

3.1  Die Gemeinde Schorfheide hat im Bereich des Verkehrslande-
platzes Finow den Aufstellungsbeschluss für einen Vorhabensbe-
zogenen Bebauungsplan mit der vorrangigen Zweckbestimmung 
Photovoltaik gefasst. Die Flugbetriebsfläche wurde verkleinert. Mit 
dieser Planung soll eine Trockenrasenersatzfläche der Gemarkung 
Finowfurt teilweise auf die Gemarkung Eberswalde übertragen 
werden. Es wird gebeten, diesen Bereich entsprechend seiner flo-
ristischen Eignung nicht als Wald, sondern als SPE-Fläche (Tro-
ckenrasen) darzustellen. 

 

 

 

 

 
3.2  Westlich der L 293 am Ortsausgang Lichterfelde / Messing-
werkstraße befinden sich in der Gemarkung Finow, Flur 20 die 
Flurstücke 921 bis 923. Dieser Bereich ist im Vorentwurf des FNP 
Eberswalde als Landwirtschaftsfläche dargestellt. Aufgrund der real 
existierenden Nutzung in diesem und im angrenzenden dahinter-
liegenden Gebiet (Siedlershop Scholz, Übungsplatz der Freiwilligen 
Feuerwehr Lichterfelde) sollte die Ausweisung an den Schorfheider 
FNP angepasst als gemischte Baufläche erfolgen.  Aufgrund der 
bestehenden Nutzungen und Eigentumsverhältnisse sollten diese 
Grundstücke sinnvoller Weise der Gemarkung Lichterfelde ange-
gliedert und die Planungshoheit der Gemeinde Schorfheide über-
tragen werden. 
 

 

3.1  Wird berücksichtigt. 
Die FNP-relevanten Festlegungen gemäß vorliegender Genehmigung 
der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg aus 
der Erlaubnis zur Anlage und Betrieb eines Landeplatzes für den all-
gemeinen Verkehr (Verkehrslandeplatz) vom 27.05.2011 werden 
nachrichtlich in den FNP-Entwurf übernommen (s. auch Kommentare 
zu 7.1 und 39.1 - 39.7).  
Die Ausgleichsflächen innerhalb des Stadtgebietes, die für die Reali-
sierung der vorhabenbezogenen Bebauungpläne Nr. 135 und 137 der 
Gemeinde Schorfheide für die Errichtung von Photovoltaik am Flug-
platz entsprechend den Bescheiden der unteren Naturschutzbehörde 
vom 26.05.2011 und 29.06.2011 auf Teilflächen der Flurstücke 925 
und 155 der Flur 18, Gemarkung Finow für die Entwicklung von Tro-
ckenrasen vorgesehen sind, werden in die Planzeichnung des FNP-
Entwurfs übernommen und im Umweltbericht kommentiert (s. auch 
Kommentare zu 7.3. und 39.5). 

3.2  Wird nicht berücksichtigt. 
Eine Ausdehnung von Nutzungen, die auf gemischten Bauflächen 
möglich sind, ist in dem Raum westlich der L293 am Ortsausgang 
Lichterfelde aus der Sicht der Stadt Eberswalde nicht erwünscht, sie 
hält darum an dem Nutzungsziel „landwirtschaftliche Nutzung“ fest. Die 
Nutzung als Parkplatz und Übungsplatz der Feuerwehr wird durch die 
Darstellung nicht behindert. Die Möglichkeit eines Flächentauschs mit 
der Gemeinde Lichterfelde bleibt bestehen, ist aber in einem geson-
derten Verfahren zu regeln. 
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3.3  Im Lichterfelder Bruch soll die gewerbliche Baufläche erweitert 
werden. Die einzige Zufahrt dorthin führt durch die von Wohnbe-
bauung geprägten Bereiche in der Ortslage von Lichterfelde, was 
zu weiteren Belastungen für die Anwohner führt. Die Gemeinde 
Schorfheide trägt sich mit dem Gedanken, zumindest einen Teil der 
Straße einzuziehen. Der geplanten Erweiterung kann nur dann zu-
gestimmt werden, wenn gleichzeitig die Verkehrserschließung über 
den Eberswalder Bereich gesichert wird. Die Anbindung könnte 
über den südöstlich bereits genutzten Weg an den Gewerbepark 
(TGE) realisiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Wird nicht berücksichtigt.                                                                        
Die Darstellung der gewerblichen Baufläche im Lichterfelder Bruch 
entspricht der gegenwärtigen Nutzung. Eine Erweiterung ist planerisch 
nicht beabsichtigt. Eine Neuerschließung über das TGE über den be-
stehenden Waldweg ist aus Gründen der Umweltverträglichkeit nicht 
vorgesehen. Eine zwischengemeindliche Abstimmung außerhalb des 
FNP-Verfahrens ist hier erforderlich.  

N, H 
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4 Einwender 

10.01.2011 

4.1  Das Gebäude auf dem Grundstück Spechthausen 4, Flur 2, 
Fl.-st. 63/3 wird als Wohn- und Geschäftshaus durch ein Ingeni-
eurbüro genutzt: Der Betriebsgegenstand erfordert Fahrzeugbewe-
gungen mit Mitarbeitern und Technik. Es sollte eine Ausweitung 
des westlich angrenzenden Mischgebietes auf die gegenwärtige 
Wohngebietsfläche nördlich des Waldweges erfolgen. 

4.1  Wird berücksichtigt.                                                                          
Die bebauten Flächen innerhalb des im FNP-Entwurf dargestellten 
Wohngebiets am südöstlichen Ortsrand werden in die westlich angren-
zende gemischte Baufläche integriert. Die mit „Wald“ bestandenen 
Randstreifen werden entsprechend des Bestandes zukünftig als Wald 
dargestellt.  

P, B 
 

 5 Einwender 

12.01.2011 

5.1  Die Flächen der Gemarkung Finow Flur 10,  Flurstücke 22/2, 
10/13, 10/15, 10/17, 24, 25, 21 und 22/3 sind als Sonderbauflächen 
Tourismus ausgewiesen. Um Ausweisung derselben als gemischte 
Baufläche wird gebeten, da der Eigentümer beabsichtigt hier  eine 
Wohnbebauung mit der Zulassung von geräuscharmen Kleinge-
werbe und Tourismus zu entwickeln. 

5.1  Wird nicht berücksichtigt.                                                                   
Zur Stärkung der Zentrenlagen in den Ortszentren Eberswalde und Fi-
now soll sich der Wohnungsneubau in Bereichen, die gut über den 
ÖPNV erschlossen sind, konzentrieren. Eine Wohnnutzung an diesem 
zurzeit brachgefallenen Standort widerspricht dieser Zeilstellung und 
wird deshalb planerisch nicht verfolgt. Mit der Darstellung der Fläche als 
„Sondergebiet Tourismus“ verbleibt ausreichend Spielraum, diese Flä-
che mit eingetragenen Baudenkmalen zu revitalisieren und um hier 
städtebaulich gewünschte Nutzungen zu integrieren.  

N                  

 
 

 6 Einwender 

12.01.2011 

6.1  Widerspruch gegen die Ausweisung des Gewerbegrundstücks 
in der Gemarkung Finow, Flur 1, Grundstück 1188, 1459, 1426, 
1235 als Wohnbaufläche.  
Begründung: 
Der Besitzer betreibt auf dieser Fläche seit 1998 ein Mühlenbauun-
ternehmen, 2009 erfolgten hohe Investitionen und ein Hallenerwei-
terungsbau. Für die zukünftige Standortsicherung wird die Bitte ge-
äußert, diese Fläche als Gewerbefläche zu kennzeichnen. 

6.1  Wird teilweise berücksichtigt.                                                                              
Zur Absicherung und Unterstützung der gewerblichen Nutzung wird die 
bisher als Wohnbaufläche ausgewiesene Fläche in die westlich und öst-
lich angrenzende gemischte Baufläche integriert. 
 

P, B                 
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7 Einwender 

12.01.2011 

7.1 Hinweis auf die Verkleinerung des Flugplatzes nach Abstim-
mung zwischen Luftfahrtbehörde, Betreiber des Landeplatzes und 
den Hauptnutzern auf eine Größe von ca. 45 ha. Die Länge der 
Start- und Landebahn wird auf 1.285 m zuzüglich der Streifenbreite 
verkürzt. Diese Verkleinerung erfolgt zur Sicherung der wirtschaftli-
chen Tragfähigkeit des Landeplatzes. Durch die Entwidmung von 
nicht benötigten Flugbetriebsflächen wird eine Aufrechterhaltung 
des Landeplatzes ohne Zuschüsse für die Zukunft gewährleistet. 

 

 

 
7.2  Um die in den bisherigen FNP der Gemeinden Schorfheide 
und Eberswalde ausgewiesenen Gewerbeflächen für die Zukunft 
nicht zu verlieren, ist eine Zwischennutzung der Flächen notwen-
dig, welche sowohl die hohen Ausgaben für die bisherige Entwick-
lung der Liegenschaft abdeckt, als auch durch den Betrieb eine Un-
terhaltung und Pflege der Flächen absichert, welche für eine ge-
werbliche Folgenutzung  entsprechende Voraussetzungen schafft. 
Der Eigentümer hat sich bereit erklärt, die für den Flugbetrieb nicht 
benötigten Flächen für die Bebauung mit einer Photovoltaikanlage 
(PVA) bereitzustellen. 

7.3  Nach Auffassung der UNB des LK Barnim sollen auf Aus-
gleichsflächen in der Flugplatzliegenschaft vorrangig Bedingungen 
für die Ansiedlung von Trockenrasen geschaffen sowie Lebens-
räume für die Zauneidechsen ermöglicht werden. Der Einwender 
bittet um Darstellung der im beigefügten Lageplan Flugbetriebsflä-
chen vom 11.01.2011 enthaltenen roten Flächen als SPE-Flächen 
T (Trocken-Vegetation).  

 

7.1 Wird berücksichtigt.                                                                             
Für den Flugplatz ist durch Genehmigung der Gemeinsamen Oberen 
Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg vom 27.05.2011 eine Erlaubnis zur 
Anlage und Betrieb eines Landeplatzes für den allgemeinen Verkehr 
(Verkehrslandeplatz) erteilt worden. Die Start- und Landebahn wird 
demnach auf 1480m x 50m reduziert. Es wird ein beschränkter Bau-
schutzbereich in der Form und den Abmessungen des §17 LuftVG be-
stimmt. Die FNP-relevanten Festlegungen gemäß Genehmigung wer-
den in den Planentwurf sowie in die Begründung des FNP-Entwurfs ü-
bernommen. Der FNP-Entwurf orientiert sich an dem Planungskonzept 
des Eigentümers und stellt neben den planfestgestellten Flächen des 
VLP Eberswalde Finow 16,0 ha gewerbliche Baufläche dar. 

7.2  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Darstellung von Zwischennutzungen auf Flächen in Eberswalde ist 
nicht Gegenstand des FNP. Die Integration einer Photovoltaikfläche 
könnte, wenn Bedarf besteht, innerhalb der angrenzenden gewerblichen 
Baufläche erfolgen. 
 
 
 
 
 

7.3  Wird berücksichtigt.                                                                                
Die Ausgleichsflächen innerhalb des Stadtgebietes, die für die Realisie-
rung der vorhabenbezogenen Bebauungpläne Nr. 135 und 137 der Ge-
meinde Schorfheide für die Errichtung von Photovoltaik am Flugplatz 
entsprechend den Bescheiden der unteren Naturschutzbehörde vom 
26.05.2011 und 29.06.2011 auf Teilflächen der Flurstücke 925 und 155 
der Flur 18, Gemarkung Finow für die Entwicklung von Trockenrasen 
vorgesehen sind, werden in die Planzeichnung des FNP-Entwurfs über-
nommen und im Umweltbericht kommentiert (s. auch Kommentar zu 

P, B  
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7.4  Die Hauptzufahrt zur Liegenschaft soll durch den Ausbau der 
bereits geplanten Anbindung an die B 167 in Höhe des Fachmarkt-
zentrums (Real) in Finowfurt erfolgen. Unabhängig davon wird ge-
fordert, die Biesenthaler Str. bis zur Anbindung des Solarparks 
südlich der Start- und Landebahn zu erhalten. Im Vorentwurf endet 
die Straßenverkehrsfläche an der derzeitigen Hauptzufahrtsstraße 
des Flugplatzes. Für den Gewerbebetrieb von „Finow Air Sevice“ 
ist jedoch die vorhandene mit Nr. 2 beschriftete  Zufahrt und für 
den Gewerbebetrieb „Air Tempelhof“ u.a. ist die betriebene Südzu-
fahrt zu erhalten. Eine zukünftige Schließung der Südzufahrt würde 
die Erreichbarkeit des südlichen Standortes für luftfahrtaffines Ge-
werbe nur über die Start- und Landebahn ermöglichen, was aus 
Gründen der Luftsicherheit nicht genehmigungsfähig ist. 

3.1. und 39.5). 

7.4  Ist berücksichtigt. 
Im FNP sind nur die Hauptverkehrsstraßen, Hauptsammelstraßen und 
Sammelstraßen gemäß Verkehrsentwicklungsplan dargestellt. Aus die-
sem Grund wird im FNP-Entwurf die Biesenthaler Straße nur bis zum 
Friedhof Finow dargestellt, südlich davon als Trassenfreihaltung ent-
sprechend Verkehrsentwicklungsplan (Hauptroute Freizeitradverkehr). 
Die bisherige Nutzung bleibt von der Darstellung im FNP unberührt. Es 
ist keine Entwidmung der Biesenthaler Straße bis zu Einfahrt Schwär-
zesee beabsichtigt.  

 

 

K 

 8 Einwender 

12.01.2011 

8.1 Das Grundstück Flur 2 Flurstück 1 Unland Sommerfelder 
Chaussee sollte als Baufläche in den FNP eingearbeitet werden.  
Begründung: 
Das Grundstück war vor Jahrzehnten mit einer Villa bebaut und ist 
nie kernentsorgt worden. Die Fundamente und die Kellerräume 
sind noch vorhanden. Der Besitzer beabsichtigt eine erneute Be-
bauung des Grundstücks in Kürze. 

8.1  Wird berücksichtigt.                                                                              
Der Forderung nach Darstellung einer Wohnbaufläche an der Sommer-
felder Chaussee wird für den straßennahen Teil des Grundstücks ge-
folgt.  
 

P, B  
 

9 Einwender  

13.01.2011 

Hinweise: 

9.1 Der BBV Eberswalde e.V. hat einen langfristigen Mietvertrag 
mit der Stadt Eberswalde bezüglich des Objektes „Haus am Stadt-
see“. Im Vorentwurf des FNP wird das Areal als Sondernutzungs-
gebiet Tourismus ausgewiesen, was einen Widerspruch zu den 
tatsächlichen Gegebenheiten und den Inhalten des mit der Stadt 
Eberswalde abgeschlossenen Pachtvertrages darstellt.                
Es wird um die Änderung bzw. Präzisierung der Nutzung des Son-
dergebietes auch für Bildung evtl. mit Kombination Bildung / Tou-

 

9.1  Wird nicht berücksichtigt.                                                                  
Gemäß Pachtvertrag vom April 1997 ist vereinbart, das Objekt als Aus-
bildungseinrichtung im Hotel- und Gaststättengewerbe zu nutzen. Unter 
diesem Gesichtpunkt erfolgte eine Überprüfung der Nutzungsvorstellun-
gen des Pächters mit den Zielen der Stadtentwicklung. Diese hat erge-
ben, dass eine Internatsnutzung unabhängig von der Ausbildungsein-
richtung oder Kitanutzung nicht mit den Zielen der Stadtentwicklung 
vereinbar ist und abgelehnt wird. Die anderen Nutzungsvorstellungen 

 

N  
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rismus in der Darstellung des FNP gebeten.  
Zur Erläuterung und Präzisierung der derzeitigen und zukünftig ge-
planten Aktivitäten im Bereich „Bildung“ wird aufgeführt: Nutzung 
als Internat (zugelassen durch Landesjugendamt), Nutzung als Be-
gegnungsstätte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Über-
nachtungsmöglichkeit; Schulungs-/Seminar- und Veranstaltungs-
haus; evtl. Nutzung des Objektes als Kindertagesstätte. 
Das Objekt wird außerdem als Sitz der Verwaltung des BBV E-
berswalde e.V. genutzt, seit 5 Jahren auch als Verwaltungssitz der 
Berufsbildungs GmbH Eberswalde, der Hotel finesse GmbH und 
der finesse Büroservice GmbH.  

des Pächters sind innerhalb eines Sondergebiets „Tourismus“ realisier-
bar. Eine Veränderung der Gebietskategorie ist somit nicht erforderlich.  
 

10 Einwender 

18.01.2011 

10.1  Das Flurstück Flur 3 Zähler 54 sollte als Baufläche ausgewie-
sen werden.  
Begründung: 
Der Besitzer beabsichtigt in Kürze eine Bebauung des Grundstü-
ckes und die erforderlichen Medien befinden sich bereits vor dem 
Grundstück. Eine Zufahrt von der Ortsdurchfahrt B167 zum ge-
nannten Grundstück ist bereits vorhanden.  

10.1  Wird nicht berücksichtigt.                                                            
Der Forderung nach Darstellung einer Wohnbaufläche in Tornow an 
diesem Standort wird aus Umwelt- und Landschaftsschutzgründen nicht 
gefolgt. Der Ortsrand soll an dieser Stelle nicht verschoben werden.  
 
 

N  
  

 11 Einwender 

18.01.2011 

11.1  Das Grundstück Flur 20, Flurstück 922, Gemarkung Finow 
sollte als gemischte Baufläche dargestellt werden. 
Begründung:  
Das Grundstück wird seit 1991 als Freifläche und Parkplatz ge-
nutzt. Als dieses wurde das Grundstück im Jahr 2002 vom jetzigen 
Besitzer von der Gemeinde Schorfheide erworben. 

11.1  Wird nicht berücksichtigt. 
Eine Ausdehnung von Nutzungen, die auf gemischten Bauflächen reali-
siert werden können, ist an diesem Standort am Ortsausgang Lichter-
felde städtebaulich und umweltplanerisch nicht erwünscht. Die Beibe-
haltung einer Nutzung als Stellplatz und Freiflächen wird durch die Dar-
stellung im FNP nicht behindert (s. auch Kommentar zu 3.2). 
 

N 

 12 Einwender 

24.01.2011 

12.1  Widerspruch zur Festsetzung des Gebietes „Drachenkopf“ als 
Dauerkleingartenanlage; es sollte die Darstellung als Baugebiet er-
folgen.                                                                                            
Begründung:                                                                                            
Das ca. 14.000 m2 große Gebiet befindet sich innerhalb eines 

12.1  Wird nur in geringem Umfang berücksichtigt.                               
Als Wohnbauflächen am „Drachenkopf“ dargestellt sind alle Grundstü-
cke und Flächen, die durch das vorhandene Straßennetz erschlossen 
sind. Die bisher nicht dargestellte Fläche am Rondell G.-Herwegh-
Straße wird Teil der erschlossenen Wohnbaufläche. Die Inanspruch-

N  
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Wohngebietes und wird kleingärtnerisch genutzt. Der Abbau der 
Anlage wird aus Gründen des enormen Überhangs an kleingärtne-
risch genutzten Flächen in Eberswalde begrüßt, jedoch ist es für 
den Einwender unvereinbar mit der Zielsetzung im FNP, im Zent-
rum der Stadt ein Gebiet formal neu auszuweisen. Weiter ist der 
Kleingartenverein Drachenkopf in der Liste der Kleingartenanlan-
gen der Stadt Eberswalde aufgeführt, die nach Auslaufen der alten 
Verträge keine Pachtverlängerung mehr erhalten. 
Die Lage des Gebietes zur Innenstadt, die Qualität als Wohnstand-
ort und auch die vergleichsweise geringen Bauereifmachung der 
Grundstücke empfehlen eine Ausweisung als Wohngebiet. 

nahme der mittleren Innenfläche erfordert eine neue Erschließung, de-
ren Kosten allein von Eigentümern und Bauherren der neu gewonnenen 
Bauflächen finanziert werden müsste. Dieser Erschließungsaufwand 
steht in keinem Verhältnis zu der Größenordnung des neu gewonnenen 
Baulands und wird städtebaulich nicht weiter verfolgt. 

 

 13 Einwender 

24.01.2011 

13.1  Der Einwender ist Besitzer der Grundstücke Gemarkung E-
berswalde Flur 4, Flurstücke 108/4, 110/2, 110/1, 109/08, 109/05 
sowie der Gemarkung Finow Flur 14, Flurstück 9/25 und Gemar-
kung Eberswalde Flur 4, Furstücke 109/08, 109/05. Die Firma 
THIMM Verpackung + Co.KG betreibt auf den genannten Grund-
stücken ein Werk und hat im Jahr 2009 zur Sicherung der Zu-
kunftsfähigkeit dieses Werkes zusätzlich die vorwiegend westlich 
gelegenen Grundstücke der Gemarkung Finow Flur 14, Flurstücke 
9/26 und 9/24 und Gemarkung Eberswalde Flur 4 Flurstück 110/1 
hinzu erworben um genügend Platz für spätere Betriebserweite-
rungen zu haben. Die neu erworbenen Grundstücke sind bereits im 
Altbestand aus dem Jahr 1998 als gewerbliches Bauland ausge-
wiesen. Die Planung im westlichen Teil der Gemarkung Finow Flur 
14, Flurstück 9/25 und Gemarkung Eberswalde Flur 4 Flurstücke 
109/08, 109/05 wird beanstandet. Es handelt sich laut altem Plan 
und Vorentwurf des neuen FNP um Waldfläche. Der Einwender 
begehrt eine Ausweisung als gewerbliches Bauland. 

Begründung:                                                                                       
Der Einwender plant derzeit eine Erweiterung des Betriebes im 
nördlichen Bereich. Es ist davon auszugehen, dass eine zusätzli-

13.1  Wird berücksichtigt. 
Der Forderung nach einer Ausweitung der gewerblichen Baufläche in 
westlicher Richtung wird gefolgt, da eine Erweiterung der betrieblichen 
Nutzung nach dem Bau der B 167 n nur Richtung Westen erfolgen kann 
und die Erweiterungsmöglichkeiten in nördlicher Richtung ausgeschöpft 
sind.  
 

 

P, B,U 
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che Erweiterung zur Entwicklung der Werkslogistik erforderlich sein 
wird und diese nur in westlicher Richtung möglich wäre. Der Ein-
wender ist bereits durch die Inanspruchnahme  des Grundstücks 
für den Neubau der B 167n Ortsumgehung Finowfurt-Eberswalde 
eingeschränkt und die Neuplanung der Straßenbaumaßnahme be-
hindert jegliche Erweiterung des Betriebsgeländes in südlicher 
Richtung. Zur Erweiterung des Betriebsgeländes in südlicher Rich-
tung wurde bereits ein Baubescheid erteilt, der durch die Straßen-
baumaßnahme verhindert wird, was einen starken Wertverlust des 
Geländes bedeutet. Nach östlicher Richtung ist eine Erweiterung 
aus räumlichen Gründen nicht möglich und nach Durchführung der 
Erweiterung in nördlicher Richtung wird das Gelände voll ausge-
schöpft sein. Eine Erweiterung ist somit nur in westlicher Richtung 
möglich, was durch die Kennzeichnung des Geländes als Waldflä-
che jedoch unterbunden wird. 
Weiter wird das Gründstück durch den geplanten Neubau der U-
ckermarkleitung stark beeinträchtigt. Die genannten Beeinträchti-
gungen haben enteignungsrechtliche Vorwirkung, die die Nutzung 
des Geländes erheblich erschwert. Auf Grund der genannten Bau-
maßnahmen kann eine Erweiterung somit nur in westlicher Rich-
tung erfolgen. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Einwender 

24.01.2011 

 

Der Einwender bezieht sich auf die im FNP-Vorentwurf dargestellte 
Trassenfreihaltung auf den ehemaligen Bahntrassen der Industrie-
bahn und insbesondere auf die ehemalige Bahntrasse von der 
Straße „Am Stadtpark“ über den Finowkanal und Freigraben bis zur 
Mühlenstraße als mögliche Alternative für eine Ost-West-Achse. 
Die geplante Trassenführung auf der ehemaligen Bahntrasse ent-
spricht nicht den im FNP beschriebenen Zielen. Nach Auffassung 
des Einwenders ist ein Straßenneubau und damit auch die Tras-
senfreihaltung abzulehnen. 

Begründung: 

14.1 – 14.4  Wird nicht berücksichtigt. 
Dem Wunsch nach Verzicht auf Darstellung der angesprochenen Tras-
senfreihaltung wird nicht gefolgt. Die Darstellung im FNP-Entwurf ent-
spricht den Darstellungen des Szenarios 2 der von der Stadt Eberswal-
de beschlossenen Verkehrsentwicklungsplanung. Für den Fall, dass ein 
Bau der B 167n nicht erfolgen kann, soll demnach die Option offen 
gehalten werden, durch Lückenschließungen zwischen bestehenden 
Straßenabschnitten, durch Inanspruchnahme nicht mehr benötigter 
Bahntrassen und zum geringen Teil auch durch Neubaumaßnahmnen 
eine alternative und insbesondere den Ortsteil Finow entlastende West-

N  
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14.1  Widerspruch zu den Zielen der verkehrlichen Entwicklung, die 
die Minimierung des Straßenneubaubedarfs zur Erhaltung der fi-
nanziellen Handlungsfähigkeit vorsehen. Für die Trasse müssten 
Brückenbauwerke ersetzt, für Schwerlastverkehr hergerichtet und 
mit finanziell aufwändigen Bodenarbeiten aufgrund des Altlasten-
verdachts untersucht werden.  

14.2  Widerspruch zum Ziel der Schaffung von Bauflächen zur Ar-
rondierung von Stadtteilen. Die Trassenführung beeinträchtigt die 
Attraktivität einer ausgewiesenen Baufläche, die der Erweiterung 
und Aufwertung der denkmalgeschützten Messingwerksiedlung 
dienen könnte. Bei minderwertiger Bebauung der Fläche ist ein 
Stillstand/Langfristiger Verfall des Aushängeschildes der Stadt zu 
erwarten. 

14.3  Die geplante Trassenführung wird dem Ziel der Entlastung 
der B 167 vor allem im Lastverkehr nicht gerecht, da keine merkli-
che Streckenverkürzung erfolgt. Weiter werden nur wenige An-
wohner vom Verkehr entlastet. Durch die Topographie des Finow-
kanals kann mit einer Verstärkung der Schalls und Ausweitung des 
betroffenen Schallemissionsgebiets gerechnet werden.  

14.4  Im Landschaftsplan ist die geplante Trasse als verbindende 
Grünzone vorgesehen. Entlang des Abflussgrabens von der Millio-
nenbrücke zum Freigraben hat sich eine hohe Artenvielfalt entwi-
ckelt, deren Zerschneidung negative Folgen hätte. 

Ost-Durchquerung der Stadt zu ermöglichen. 

 15 Einwender 

25.01.2011 

In den Planungen des Einwenders für die Errichtung des „Zentrums 
für Naturverbindung“ ist neben der Nutzung von Teilen der alten 
Gebäude für Seminargebäude, die Nutzung der Fläche am Karp-
fenteich für ein Tipi-Camp und ein Bereich für das Wohnen der Mi-
tarbeiter vorgesehen. Darüber hinaus soll im südlichen Bereich ei-
ne Streuobstwiese und im nördlichen Bereich ein Permakulturgar-
ten und eine Weidefläche genutzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stadt Eberswalde  -  Flächennutzungsplan-Vorentwurf in der Fassung vom 25.11.2010 

(2) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB   
Bearbeitungsstand: 03.08.2011 

 
Lf
d 
Nr. 

Name / Adresse 
 
Datum der Stellungnahme  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag Vermerk 

 

 13 

Es wird deswegen um die Einarbeitung folgender Veränderungen 
in den FNP gebeten: 

15.1  Erweiterung der Sonderbaufläche um das Areal Wohnbereich 
Mitarbeiter und Tipidorf (Erlebnispädagogik). 

15.2  Ausgrenzung der Sonderbaufläche aus der SPE-Fläche. 

15.3  Nichtausweisung von E und G, dafür unter Umständen 
Streuobstwiese und Gartenland. 

 
 

15.1 – 15.3  Wird nicht berücksichtigt. 
Die vorliegende Stellungnahme vom Ministerium für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz (MUGV) zum Standort Ragöser-Mühle ist 
abschlägig ausgefallen, so dass die geplanten Entwicklungsmöglichkei-
ten für dieses Vorhaben nicht realisierbar sind. Die gesamte Standort-
fläche soll der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten bleiben mit ei-
ner SPE-Umrandung.  
 

 
 

N  
  
 
 
 
 

 

16 Einwender 

29.01.2011 

16.1  Das Grundstück Rosengrund 53, 16225 Eberswalde Flur-
stück 224, Flur 7 ist im FNP als Waldfläche ausgewiesen und sollte 
als Gemeinde-/ Wohnfläche ausgewiesen werden. 
Begründung: 
Das Objekt wird als Begegnungs- und Projektstätte genutzt. Bauli-
che Veränderungen sind nicht erwünscht. 

16.1  Wird nicht berücksichtigt. 
Der FNP- Entwurf stellt für das Grundstück Rosengrund 53 (Flur 7, Flur-
stück 224) das Ziel dar, langfristig keine weiteren Bau- und Ausbauvor-
haben an diesem Standort zuzulassen, sondern ein einheitliches Wald-
gebiet zu entwickeln. Der Bestandsschutz für die gegenwärtige Nutzung 
wird von dieser langfristigen Zielsetzung nicht berührt. 
 

N    
       

 

17 Einwender 

02.02.2011 

17.1  Positive Stellungnahme zum FNP. Es werden keine Einwän-
de genannt. 

--- K 
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 18 

 

 

 

 

 

Einwender 

13.02.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.02.2011 

Hinweise: 

18.1  Der Einwender macht aus formalen Gründen zur Sicherung 
der Werterhaltung bis zum Abschluss einer einvernehmlichen Lö-
sung Bedenken dagegen geltend, dass gem. FNP-Vorentwurf über 
das Grundstück Breite Straße 133 eine Hauptverkehrsstraße ge-
führt werden soll, was den Abbruch eines vorhandenen teilsanier-
ten Wohnhauses bedeuten würde. Diese Planung sei nur im Ein-
vernehmen mit dem Eigentümer oder über ein Enteignungsverfah-
ren möglich. Einvernehmliche Kaufverhandlungen konnten bisher 
nicht durchgeführt werden, da von Seiten der Stadt Eberswalde 
noch kein Kaufpreisangebot vorliegt. 

 

 

Hinweise: 

18.2  Der Einwender ist Eigentümer der Flurstücke 294-307, 312, 
315, 313, 117, 314 der Fllur 12 der Gemarkung Finow, die zum Teil 
mit Garagenkomplexen bebaut sind und derzeit vom Flächeneigen-
tümer überplant werden, die aber im FNP als Grünfläche darge-
stellt sind. Damit werde dem Eigentümer die wirtschaftliche Grund-
lage für eine Entwicklung des Areals und eine Neuordnung des 
hässlich anmutenden Garagenareals genommen.  
Das Gesamtareal wird ansonsten zum Teil als Kleingärten oder als 
Garagen durch die Mieter unserer Häuser entlang der Straße des 
Friedens genutzt. Teile der Flächen sind von einer Hochspan-
nungsleitung überspannt bzw. liegen in deren Einzugsbe-
reich.Zunehmend wird festgestellt, dass das Interesse an der An-
mietung oder Anpachtung von Gärten und Garagen drastisch zu-
rückgeht. Diverse Parzellen können nicht mehr am Markt platziert 
werden und sind dem Vandalismus oder der Verwilderung preisge-
geben.  

 

18.1  Wird nicht berücksichtigt. 
Die vorsorgliche Anmeldung von Bedenken zur Führung der Alternativ-
trasse zur B 167n über das Grundstück Breite Straße 133 – im FNP-
Entwurf als Trassenfreihaltung dargestellt – wird zur Kenntnis genom-
men. Diese Kenntnisnahme ändert jedoch nichts an der langfristigen 
Zielstellung der Stadt Eberswalde, eine alternative entlastende West-
Ost-Durchquerung der Stadt zu ermöglichen, wenn die B 167n  
nicht verwirklicht werden kann. Die Darstellung der Trassenfreihaltung 
im Entwurf des FNP entspricht der von der Stadt Eberswalde beschlos-
senen Verkehrsentwicklungsplanung gemäß Szenario 2.  
Die Fläche der Georgskapelle und des Wohnhauses Breite Str. 133 wird 
im FNP-Entwurf unter Berücksichtigung der vorgesehenen Trassenfrei-
haltung nicht mehr als Baufläche, sondern als Grünfläche dargestellt. 
Der Bestandsschutz für beide Gebäude wird dadurch nicht berührt. 

18.2  Wird nicht berücksichtigt. 
Der Forderung nach Darstellung einer gemischten Baufläche an der 
Angermünder Straße östlich der Straße des Friedens wird aus Land-
schaftsschutz- und Umweltschutzgründen nicht gefolgt. Eine Auswei-
tung des besiedelten Stadtrandes soll in diesem Raum verhindert wer-
den. Langfristig wird eine Waldnutzung angestrebt. Innenbereichsent-
wicklung soll hier Vorrang vor der Inanspruchnahme von Außenbe-
reichsflächen haben. Für gewerbliche Nutzungen sind in dem benach-
barten B-Plangebiet Nr. 626 (IIC) ausreichende Flächen vorhanden.    
 

 

N, H  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
N  
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Der Einwender würde das betreffende Areal gerne in seiner Ge-
samtheit (incl. der bereits ausgewiesenen Bauflächen) gemeinsam 
mit der Stadt Eberswalde über einen Bebauungsplan entwickeln 
und neu ordnen, um so ein ansprechendes Stadtbild unter Würdi-
gung der angrenzenden Wohnbebauung zu schaffen. 
In Anbetracht der nördlich und östlich angrenzenden Gewerbege-
biete und der westlich anschließenden Wohnbebauung werde eine 
Ausweisung als Mischgebiet als sinnvoll erachtet, in dem sowohl 
die derzeitige Nutzung als auch eine Nutzung für kleinere Gewer-
bebetriebe und Handwerker möglich wäre. Entsprechende Anfra-
gen lägen vor. Es wird empfohlen, die Mischgebietsnutzung südlich 
bis an den Wald heranzuführen. Als äußere und innere Erschlie-
ßungsstraße ist die Straße zum bestehenden Gewerbegebiet nutz-
bar, so dass weitgehend keine weitere Verkehrsflächenversiege-
lung notwendig wäre, was für die Ausweisung an dieser Stelle 
sprechen würde. . Auch würde kein bestehendes Grün vernichtet 
werden müssen, es ließe sich in die Mischgebietsnutzung einbin-
den. 
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19 Wasser- und Schifffahrtsamt Ebers-
walde 
Schneidemühlenweg 21  
16225 Eberswalde 

06.12.2010 

Keine inhaltliche Stellungnahme  --- K 

20 Kreishandwerkerschaft Barnim 
Freienwalder Str. 44-46 
16225 Eberswalde 

07.12.2010 

Zustimmung zum FNP-Vorentwurf  --- K 

21 EWE NETZ GmbH 
Bahnhofstr. 115  
16359 Biesenthal 

09.12.2010 
 

21.1  Grundsätzlich keine Einwände. 

Hinweis: 

21.2  Die Erdgasleitungen werden grundsätzlich in öffentlichen 
Flächen mit einer Überdeckung von ca. 0,8 m verlegt. 

--- 

 

21.2  Wird berücksichtigt. 
Der Hinweis wird unter Abschnitt  6.8.1 „Gas“ in die Begrün-
dung aufgenommen. 

K 

 

B 

 22 Landesamt für Arbeitschutz Regional-
bereich Ost 
Tramper Chaussee 4 
16225 Eberswalde 

14.12.2010 

Hinweis:  

22.1  Das Stadtgebiet Eberswalde wird zwischen den OT Som-
merfelde und Tornow durch die Kraftstoffleitung Schwedt-Seefeld 
(OCK Raffinerie GmbH) sowie die Rohölpipeline Heinersdorf- 
Spergau I und II (MVL Mineralölverbundleitung GmbH) tangiert. 
Beabsichtigte Bauvorhaben in diesem Bereich sind mit den Rohr-
leitungsbetreibern abzustimmen. 

 

22.1  Ist berücksichtigt. 
Die Leitungen sind in der Beikarte 13 „Ver- und Entsorgung“ 
dargestellt und der Hinweis ist  unter Abschnitt 6.8.4 in der 
Begründung enthalten.  

V 

23  E.ON edis AG 
Regionalbereich Ost Brandenburg                
Am Markt 2                                              
16278 Angermünde 

14.12.2010 

23.1  Grundsätzlich keine Einwände 

Hinweise: 

23.2  Im dargestellten Betrachtungsgebiet befinden sich Leitungen 
und Anlagen des Unternehmens. Sollte eine Umverlegung erfor-
derlich werden, ist rechtzeitig ein Antrag, aus dem Baugrenzen 
ersichtlich sind, einzureichen. Bei Erneuerungs- und Erweite-

--- 

 

23.2  Wird berücksichtigt. 
Die Hinweise werden unter Abschnitt  6.8.1 „Strom“ in die 
Begründung aufgenommen. 
 

K 

 

B 
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rungsmaßnahmen im Mittel- und Niederspannungsnetz werden 
innerhalb geschlossener Bebauungen grundsätzlich Kabel verlegt. 
Dies gilt nicht für das Höchstspannungsnetz (110 kV). Für den 
Anschluss von Neukunden werden die Nieder- und Mittelspan-
nungsnetze ggf. ausgebaut bzw. erweitert und ggf. neue Trans-
formatorenstationen errichtet.  

 

24 

 

 

Wasser- und Bodenverband „Fi-
nowfließ“ 
Rüdnitzer Chaussee 42  
16321 Bernau bei Berlin 

15.12.2010 

Empfehlung:                                                                                        
24.1  Im FNP nur die Gewässer II. Ordnung darstellen und Le-
gende anpassen. Bisher sind noch keine Fließgewässer II. Ord-
nung dargestellt. Die Informationen dazu stehen  als shape-
Dateien zur Verfügung. Es wird vorgeschlagen, die Fließgewässer 
zusätzlich im Textteil (ggf. im Anhang des Umweltberichts) tabel-
larisch aufzuführen und die sich mit der Widmuing ergebenden 
gesetlichen Regelungen aufzuführen.   

 

24.2  Im Umweltbericht sollten unter 3.1.2 die berichtspflichtigen 
Gewässer gemäß EU-Wasserrahmenrichtline aufgeführt werden, 
da für diese Gewässer die Anforderung besteht, einen guten öko-
logischen Zustand zu erreichen.  

24.3.  Die Beschreibung „Grabenrenaturierung“ sollte in „Gewäs-
serrenaturierung“ umgeändert werden. 

 

24.4  Im Plan sollte für den gesamten Verlauf des Tornower Müh-
lenfließes von der Ortslage Tornow bis zur Grenze des Plangebie-
tes die Signatur „K“ Grabenrenaturierung eingezeichnet werden. 
Das Tornower Mühlenfließ ist ein natürliches und gemäß EU- 
Wasserrahmenrichtlinie berichtspflichtiges Gewässer. 

 

24.1  Wird berücksichtigt. 
Aus Gründen der Lesbarkeit werden nur die größeren Ge-
wässer II. Ordnung in der Planzeichnung des FNP-Entwurfs 
dargestellt. Darüber hinaus werden alle Gewässer II. Ord-
nung in einer neuen Beikarte dargestellt und unter Abschnitt 
6.10.1. iin Form einer Tabelle aufgelistet. Die Hinwei 
se auf die gesetzlichen Regelungen gemäß Brandenburger 
Wassergesetz (BbgWG) werden  unter Abschnitt 6.10.1 in 
die Begründung aufgenommen.  

24.2  Wird berücksichtigt. 
Die berichtspflichtigen Gewässer werden im Umweltbericht 
aufgeführt.  
 

24.3  Wird berücksichtigt. 
Die Bezeichnung „Grabenrenaturierung“ wird in der Legende 
des FNP-Entwurfs und im Umweltbericht in „Gewässerrena-
turierung“ umgeändert.  

24.4  Wird berücksichtigt.                                                            
Der Anregung wird gefolgt. Der Verlauf des Tornower Müh-
lenfließes wird in die Planzeichnung mit dem Ziel der Gra-
benrenaturierung  übernommen. Dies entspricht auch den 
langfristigen Entwicklungszielen des Landschaftsplanes der 
Stadt Eberswalde.  

P, B  
 

 

 

 

 

 

U 

 

 

P, U 
 

 

 

P 
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25 Bundeseisenbahnvermögen, Dienststel-
le Ost  
Steglitzer Damm 117 
12169 Berlin 

16.12.2010 

Hinweise: 

25.1  Das Wohngrundstück Grabowstr. 20 (Flurstücke 1829 und 
1831 der Flur 1 der Gemarkung Eberswalde) ist mit einem ZFH 
bebaut. Es ist nicht eindeutig erkennbar, ob sich das Objekt noch 
wie bisher im Bereich der gemischten Baufläche befindet. Um kla-
re Darstellung wird gebeten. 

25.2  Das Wohngrundstück Rheinsberger Str. 18-24 besteht aus 
dem Flurstück 267 der Gemarkung Finow. Es wird Widerspruch 
gegen die Ausweisung des Objektes als sonstige SPE-Fläche ein-
gelegt, denn es handelt sich unverändert um eine Wohnbauflä-
che. Um Erweiterung der angrenzenden Wohnbaufläche auf Höhe 
der Rheinsberger Straße bis zur Lehnitzseestraße wird gebeten. 

 

25.1 Ist berücksichtigt. 
Das Gebäude Grabowstraße 20 ist Teil der im FNP-Entwurf 
dargestellten gemischten Baufläche. Eine Änderung der Flä-
chendarstellung ist nicht vorgesehen.  

25.2  Wird nicht berücksichtigt.                                                                  
Der FNP-Entwurf stellt an dieser Stelle (Rheinsberger Straße 
18-24) die langfristigen Ziele dar, die in der Stadtumbaukon-
zeption entwickelt und festgeschrieben worden sind (Stadt-
umbaukonzept bis zum Jahr 2020 der Stadt Eberswalde). 
Nach dem erfolgten Rückbau soll hier kein neues Bauland 
für den Neubau von Wohnungen entstehen. Die Erschlie-
ßung soll entsprechend zurückgebaut werden. Der Bereich 
wird als SPE-Fläche dargestellt.  

 

V  

 

 
 
 
V 
 

26 Zentraldienst der Polizei  
Kampfmittelbeseitigungsdienst  
Hauptallee 116 
15806 Zossen 

17.12.2010 

Grundsätzlich keine Einwände  

Hinweis: 

26.1  Eine Kampfmittelbeseitigung kann nicht ausgeschlossen 
werden. Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine 
Munitionsfreigabebescheinigung beizubringen.  

--- 

 

26.1  Wird berücksichtigt. 
Es wird ein neuer Abschnitt „6.14.2 Kampfmittelbeseitigung“ 
in die Begründung eingefügt. Der Hinweis wird darin aufge-
führt.  

K 
 

B 
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27 

 

 

Landesbetrieb Straßen- 
wesen 
Niederlassung Ost 
Tramper Chaussee 3 
16225 Eberswalde 

20.12.2010 

Hinweise: 

27.1  Die Planung der Ortsumgehung B 167n (S. 84) erfolgt mit 
planfreien und teilplangleichen Knotenpunkten. Die zulässige Ge-
schwindigkeit wird 100 km/h betragen. 

27.2  Die offizielle Bezeichnung des im FNP genannten Oder- Ha-
vel-Kanal ist Havel-Oder-Wasserstraße (HOW). 

27.3  Der Absatz 5 S. 84 sollte ersatzlos gestrichen werden, da er 
den Abstimmungen mit der Stadt bezüglich der Planung der Orts-
umgehung widerspricht. Es handelt sich um eine Wertung des 
Vorhabens und ist somit nicht Inhalt des FNP. 

27.4  Für den 2. Abschnitt derOrtsumgehung B 167 ist die Linien-
führung der Variante C entsprechend der ergänzenden Varian-
tenuntersuchung zum Raumordnungsverfahren zu korrigieren. 

 

 

27.5  Im FNP ist die Fläche der Firma Eberswalder Recycling 
GmbH nicht als Gewerbefläche sondern als Waldfläche mit Um-
grenzung als SPE-Fläche ausgewiesen. Diese Fläche wird von 
der Planung der Ortsumgehung berührt. Es besteht dringender 
Abstimmungsbedarf zu dieser Flächenausweisung. 

 

27.6  In Beikarte 12 fehlen die Radverkehrshauptrouten, auf die 
im Textteil hingewiesen wird.  

 

27.1  Ist berücksichtigt. 
Der Hinweis ist bereits unter Abschnitt  6.7.2 in der Begrün-
dung enthalten. 

27.2  Wird berücksichtigt. 
Die Bezeichnung wird in der Begründung entsprechend kor-
rigiert. 

27.3  Wird berücksichtigt. 
Der Absatz 5 auf der Seite 83 der Begründung, der Aussa-
gen zur B 167 n enthält  wird ohne Wertung textlich neu ge-
fasst. 

27.4  Wird berücksichtigt. 
Das BMVBS hat gemäß Fernstraßengesetz (FStrG) die Va-
riante C der Linienführung des 2. Planabschnitts zur B 167n 
am 18.03.2011 bestimmt. Es erfolgt die nachrichtliche Über-
nahme dieser Trasse in die Planzeichnung. Ein entspre-
chender Hinweis wird unter Abschnitt 6.7.2 in die Begrün-
dung  aufgenommen. 

27.5  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Darstellung der Waldfläche am Standort der Firma E-
berswalder Recycling GmbH als Planungsziel entspricht den 
grundsätzlichen städtebaulichen und landschaftsplaneri-
schen Zielen der Stadt. Der Bestandsschutz der gegenwärti-
gen Nutzung wird von dieser Zielsetzung nicht berührt. Der 
Abstimmungsbedarf besteht außerhalb des FNP-Verfahrens. 

27.6  Wird berücksichtigt. 
Die Hauptrouten des Radverkehrsnetzes werden in der Bei-
karte 12 „Verkehrskonzept“ dargestellt. 

 

V 
 
 

B 

 
 
B 

 

 

 
P, B 
 

 

 

 

 

N, H 
 

 

 

 

X 
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28 Erzbischöfliches Ordinariat 
III/4-Bau-und Gebäudemanagement 
Niederwallstraße 8/9 
10117 Berlin 

20.12.2010 

Keine Stellungnahme --- K 

29 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsverband Berlin-Brandenburg 
e.V. 
Fürstenwalder Poststraße 86 
15234 Frankfurt (Oder) 

21.12.2010 

29.1  Grundsätzliche Befürwortung der Fortschreibung, Anpas-
sung und Neuaufstellung eines FNP zur Herstellung der städte-
baulichen Entwicklung und Ordnung.  

 

Hinweise: 

29.2  Das Einzelhandels-Zentrenkonzept der Stadt Eberswalde 
(STVV-Beschluss 20.09.2007) sollte bereits im Abschnitt  1.2 
Rechtliche und planerische Grundlagen unter dem  Abschnitt  be-
schlossene Querschnitts- und Fachplanungen der Stadt Ebers-
walde auf S. 8. genannt werden. 

29.3  Bedarfsrechnungen von Verkaufsflächen und Branchen sind 
entsprechend der Kunden gerecht (Standortkunden und Berufs-
pendler) anzupassen, da der Handel stetigen Veränderungen un-
terworfen ist und sich ein Trend zu einer stärkeren Fokussierung 
auf individuelle Bedürfnisse der Verbraucher abzeichnet. 

 

29.4  Da das Einzelhandels-Zentrenkonzept der Stadt Eberswalde 
von 2007 zurzeit fortgeschrieben wird, wird eine parallele Anpas-
sung der Entwurfsvorlage des FNP bezüglich der Aussagen, die 
für die Fortschreibung des FNP relevant sind, gefordert (gem. Ab-
schnitt  6.5.4, S. 66). 

Hinweis: 

--- 

 

 

29.2  Wird berücksichtigt. 
Das Einzelhandels-Zentrenkonzept wird in die Auflistung un-
ter Abschnitt 1.2 in die Begründung aufgenommen. 

 
 

29.3  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Bedarfsrechnungen zur Einzelhandelsentwicklung sind 
im Einzelhandels-Zentrenkonzept erfolgt. Sie sind nicht Ge-
genstand der Flächennutzungsplanung. Die Anpassungfor-
derung richtet sich darum an die Fortschreibung des Einzel-
handels-Zentrenkonzeptes und ist nicht FNP-relevant. 

29.4  Wird berücksichtigt. 
Die FNP-relevanten Fortschreibungen des Einzelhandels-
Zentrenkonzepts bis zur Fertigstellung des FNP-Entwurfs 
werden in diesen Entwurf eingearbeitet (Planzeichnung und 
Begründung). Spätere Fortschreibungen können im Zuge 
formeller Planänderungen in den FNP übernommen werden. 
 

K 

 

 

 

B 

 

 
 
 
K, H 
 

 
 
 

 
P, B 
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29.5  Die Förderung aller das Kfz-Verkehrsnetz entlastenden Ent-
wicklungen sollten nur in gemeinsamer Abstimmung mit den Leis-
tungsträgern der Wirtschaft  umgesetzt werden. Es wird um Be-
achtung gebeten, welche Prioritäten im Zusammenhang mit der 
Stärkung der Stadtzentren gesetzt werden, wenn die Sicherstel-
lung der städtischen Mobilität im Zusammenhang wirtschaftlicher 
Aspekte als Zielstellung im FNP formuliert wird. Die Verkehrsan-
bindung der Stadt Eberswalde an das überörtliche Verkehrsnetz 
als auch die innerstädtische Verkehrsplanung im Zusammenhang 
mit der B 167 n dürfen nicht derart zu Einschränkungen wirtschaft-
licher Attraktivi tät führen, dass diese Exisatenz bedrohend sind. 
Vielmehr sind alle Verkehrsverursacher und Nutzer mit ihren indi-
viduellen Verkehrsbedürfnissen auf einen gemeinsamen Gestal-
tungsrahmen zu führen, der zukunftsorientierte Lösungen anbie-
tet. .  

29.5  Wird berücksichtigt. 
Die Berücksichtigung der Inhalte der Fachplanungen der 
Stadt Eberswalde (INSEK, WISTEK, VEP, Stadtumbaukon-
zept, Einzelhandels-Zentrenkonzept) und das Verfahren der 
Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gibt die Gewähr, dass die aufgeführ-
ten Gesichtspunkte während des Planaufstellungsverfahrens 
Berücksichtigung finden.  
 

H 
 

 30 Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft Landeseisenbahnaufsicht 
Steglitzer Damm 117 
12169 Berlin 

22.12.2010 

Hinweise: 

30.1  Im Stadtgebiet gibt es Bahnanlagen verschiedener An-
schlussbahnbetreiber, die im Erläuterungsbericht nicht erwähnt 
werden. Da im Plan der Beikarte 12 „Verkehrskonzept“ zumindest 
die Nordbahn berücksichtigt ist, sollte auch der entsprechende 
Textteil klargestellt werden. 

30.2  Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
werden keine Anforderungen geäußert. Belange bundeseigener 
Bahnen sind in der Stellungnahme nicht erfasst. 

 

30.1  Wird berücksichtigt.                                                           
Der Abschnitt 6.7.5 der Begründung wird ergänzt. Hier wer-
den die sonstigen Bahnanlagen verschiedener Anschluss-
betreiber aufgeführt. Ein Abgleich zwischen Planzeichnung, 
Beikarten und Begründung wird erfolgen.   

--- 

 

B, P, X 

 

 

 
 
K 

31 

 

 

 

Landesamt für Bauen und Verkehr 
Lindenallee 51 
15366 Hoppegarten 

22.12 2010 

Der Plan wurde in der Zuständigkeit als Verkehrsoberbehörde des 
Landes geprüft. Die verkehrlichen Grundsätze für die Stadtent-
wicklung Eberswqalde finden Zustimmung und entsprechend der 
strategischen Zielstellung des integrierten Verkehrskonzeptes 
Brandenburg. 

--- 

 

 

 

K 
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Hinweise: 

31.1 S. 19:  Zum Schienenetz der Stadt Eberswalde gehören die 
elektrifizierte Hauptstrecke Berlin-Stralsund mit Fern- (IC) und 
Regionalverkehr (RE 3) und die Regionalstrecken Eberswalde- 
Joachimsthal (OE 63) und Eberswalde-Frankfurt (Oder) (OE 60). 

31.2  S. 87:  Anstelle „RB 60 und RB 63“ die Bezeichnungen OE 
60 und OE 63 verwenden. 

 

31.3  Die Planung eines neuen Haltepunktes 1200 m südlich des 
Hauptbahnhofes bedarf einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des 
Vorhabensträgers und der Mitwirkung des MIL, Referat 43 (Ei-
senbahn). 

31.4  Die nicht dargestellten stillgelegten Bahnstrecken Eberswal-
de West-Finowfurt und die Kurve Forsthaus sind gewidmete 
Bahnbetriebsflächen und müssen im FNP dargestellt werden, um 
Überplanungen zu vermeiden. Für diese Flächen hat das Eisen-
bahnbundesamt noch die Planungshoheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.5  Keine Stellungnahme zu Bundeswasserstraßen, da sie der 
Planungshoheit des Bundes unterliegen. 

31.1  Wird berücksichtigt. 
Der Hinweis wird unter Abschnitt  6.7.5 in den Begründungs-
text aufgenommen. 
 

31.2  Wird berücksichtigt. 
Die Bezeichnungen werden unter Abschnitt t  6.7.5 in der 
Begründung geändert. 

31.3  Wird berücksichtigt. 
Ein entsprechender Hinweis wird unter Abschnitt t 6.7.5 in 
die Begründung aufgenommen. 

 

31.4   Wird berücksichtigt.                                                      
Die Bahnstrecken Eberswalde West – Finowfurt und die Kur-
ve Forsthaus wurden als Bahnstrecken zurückgebaut und 
sind zurzeit für den Zugverkehr nicht mehr nutzbar (Entfer-
nung der Schienen). Ziel der Stadtentwicklung ist es, hier ei-
ne Verkehrstrasse für den Radverkehr zu integrieren. Aus 
diesem Grund erfolgte auf der noch gewidmeten Bahntrasse 
die Darstellung einer Trassenfreihaltung entsprechend des 
beschlossenen Verkehrsentwicklungsplans der Stadt. Somit 
ist weiterhin gewährleistet, dass diese Trasse für die Opti-
mierung von Verkehrsnetzen im Stadtgebiet zur Verfügung 
steht. Bei Realisierung eines Verkehrsprojektes für den Indi-
vidualverkehr muss das erforderliche Entwidmungsverfahren 
eingeleitet werden. Dieser Hinweis wird in die Begründung 
mit aufgenommen.  

--- 

 

B 

 

 

B 

 

 
B 

 
 
 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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31.6  Der Binnenhafen Eberswalde und die bestehenden Gü-
terumschlagstellen am Havel-Oder-Kanal sind als Gewerbegebiet 
im FNP (Beikarte 4) dargestellt, in der Beikarte 12 Verkehr fehlen 
sie ganz. Bitte um Symbolkennzeichnung in beiden Beikarten. 

31.7. Bis auf die angesprochenen Hinweise kann die Vereinbar-
keit  der Planungsabsicht mit den Zielen, Grundsätzen und sons-
tigen Erfordernissen der Verkehrsplanung des Landes bestätigt 
werden. 

31.8. Es werden keine Anforderungen zum Umfang und Detaillie-
rungsgrad des vorgelegten Umweltberichtes erhoben. Es liegen 
keine planungs- und umweltrelevanten Informationen vor, die zur 
Verfügung gestellt werden können. 

31.6  Wird berücksichtigt. 
Die Darstellung in der Beikarte 12 wird entsprechend er-
gänzt. 
 

--- 

 

 

--- 

X 

 

 

K 

 

 

K 

 

 32 Wehrbereichsverwaltung Ost 
Prötzeler Chaussee 25 
15334 Strausberg 

27.12.2010 

32.1  Keine Einwände, sofern eine Bauhöhe von 243 m über NN 
nicht überschritten wird. Das beplante Gebiet liegt unterhalb eines 
Streckenabschnitts des militärischen Nachttiefflugssystems.  

Hinweis: 

32.2  Die Wehrbereichsverwaltung Ost ist im nachfolgenden Plan-
verfahren als Träger von Behördenbelangen zu beteiligen, sofern 
die Errichtungen von Bauwerken mit Bauhöhen von mehr als 30 
m über Grund vorgesehen sind. Bitte um Aufnahme des Hinwei-
ses in FNP. 

32.1  Wird berücksichtigt. 
Es wird ein Abschnitt „6.14.3 Bauhöhenbeschränkung“ in 
den Text der Begründung eingefügt und der Hinweis darin 
aufgeführt. 
 
32.2  Wird berücksichtigt. 
Der Hinweis wird im neuen Abschnitt „6.14.3 Bauhöhenbe-
schränkung“ in der Begründung aufgeführt. 
 
 

B 

 

 

 

B 

 33 

 

 

 

 

 

Brandenburgisches Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologisches 
Landesmuseum OT-Wünsdorf  

Wünsdorfer Platz 4-5 
15806 Zossen 

28.12.2010 

Hinweise: 

33.1  Die Beikarte 16 und auch die Textfassung (Abschnitt  
6.16.1) stellen nicht alle eingetragenen Denkmale dar. Bitte um 
Vervollständigung mindestens in der Textfassung mit einer Kopie 
der aktuellen Denkmalliste zur Stadt Eberswalde. 

 

 

33.1  Wird berücksichtigt. 
Die Beikarte 16 „Denkmalschutz“ wird überarbeitet. Ein Aus-
zug aus der aktuellen Denkmalliste  wird der Begründung im 
Anhang beigefügt. 
 

 

X, B 
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26.01.2011 

33.2  Die Denkmalliste des Landes Brandenburg wird fortge-
schrieben. 

 

33.3  Bitte um Erweiterung der Textfassung unter Abschnitt 6.16.1 
mit einem Hinweis auf die Denkmaltopographie der Stadt Ebers-
walde, in der zusätzlich bereits erkannte, jedoch unter Umständen 
noch nicht eingetragene Denkmale aufgeführt sind. 

33.4  Hinweis auf eine mögliche zweite Stellungnahme, da Belan-
ge der Bodendenkmäler betroffen sein könnten. 

33.5  Einsendung vorläufiger Bodendenkmalkartierung.  

33.2  Wird berücksichtigt. 
Ein Hinweis auf die Fortschreibung der Denkmalliste wird in 
die Begründung aufgenommen. 

33.3  Wird berücksichtigt. 
Der Hinweis auf die Denkmaltopographie der Stadt Ebers-
walde wird in die Begründung aufgenommen. 

--- 

 

33.5  Wird berücksichtigt.                                                                           
Die übermittelten Bodendenkmale werden in Beikarte 16 
dargestellt. 

B 

 

B 
 

 

K 

 

X 

  34 Landesamt für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe Brandenburg 
Inselstraße 26 
03046 Cottbus 

04.01.2011 

Hinweise: 

34.1  Bezugnehmend auf die Stellungnahme vom 3.4.2009 wird 
mitgeteilt, dass die Erlaubnisfelder Groß Schönebeck/ Eichhorst 
II-W (12-1515) und Finowfurt/ Eberswalde (11-1511) erloschen 
sind. Das Erlaubnisfeld Groß Schönebeck/ Eichhorst II-G (11-
1514) hat sich verkleinert und liegt jetzt außerhalb des Planungs-
gebietes.  

34.2  Nur die Erdöl-Erdgas-Bohrung E EbFi 1/87 liegt am Rand 
des Bearbeitungsgebietes. Bitte um Aktualisierung des Vorent-
wurfs auf S. 108, Abschnitt  6.15.1. 

 

34.3  Zur geplanten 380-k.V-Freileitung Bertikow-Neuenhagen 
481/482, welche durch das Planungsgebiet verläuft ist deren Pro-
jektträger, die 50Hertz Transmission GmbH, zwingend zu beteili-
gen. 

 

34.1  Wird berücksichtigt. 
Die Erwähnung der genannten Erlaubnisfelder unter Ab-
schnitt  6.15.1 in der Begründung wird gestrichen. Die Bei-
karte 17 wird geändert. 
 
 

34.2  Wird berücksichtigt. 
Der Hinweis auf die Bohrung wird unter Abschnitt 6.15.1 in 
die Begründung aufgenommen. Die Erdöl-Erdgasbohrung E 
EbFi 1/87wird in Beikarte 17 aufgenommen.  

34.3  Wird berücksichtigt. 
Die 50Hertz Transmission GmbH wurde und wird weiterhin 
als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 BauGB am Plan-
aufstellungsverfahren beteiligt und hat eigene Stellungnah-
me abgegeben. 

 

B, X 
 
 

 

 
 

B, X  

 

 

S 
 



Stadt Eberswalde  -  Flächennutzungsplan-Vorentwurf in der Fassung vom 25.11.2010 

(3) Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß. § 4 Abs. 1 BauGB   
Bearbeitungsstand: 03.08.2011 

 
Lf
d 
Nr. 

Name / Adresse 
 
Datum der Stellungnahme  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag Vermerk 

 

 25 

  35 Brandenburgische BodenGesellschaft 
für Grundstücksverwaltung- und  
-verwertung mbH 
Hauptallee 116/6 
15806 Zossen 

05.01.2011 

35.1  Im Wohngebiet „Südend“ ist die Neuausweisung einer 
Wohnbaufläche gekennzeichnet, welche bereits im B-Plan als 
Wohnbaufläche ausgewiesen ist. Es wird um die Neuausweisung 
der Fläche entlang der westlichen Grenze (ehem. Standort Tech-
nikhalle) gebeten. Mit der Stadtverwaltung ist dies bereits abge-
stimmt, es gibt bereits konkrete Nachfragen bei den beauftragten 
Maklern. 

35.1  Wird nicht berücksichtigt.                                                                
Da sich an diesem Standort eine Waldsukzession durchge-
setzt hat, wird der Forderung nicht gefolgt, sondern Wald 
dargestellt. Die Wohnbautätigkeit soll sich zur Stärkung des 
Stadtzentrums auf die Innenstadt konzentrieren.  
 

K                           
 

36 GDM com mbH 
Maximilianallee 4 
04129 Leipzig 

 06.01.2011 

Die GDM com ist von der Verbundnetz Gas AG (VNG) beauftrag-
tes Dienstleistungsunternehmen und handelt in Vollmacht der 
VNG.  

36.1  Bestätigung des Vorentwurfs ohne Auflagen. 

Hinweise:   

36.2  Im dargestellten Gelände befinden sich unterirdisch verleg-
te, stillgelegte, sowie geplante Anlagen der Verbundnetz Gas AG 
(VNG). Diese liegen generell in Schutzstreifen, die von Art und 
Dimensionierung der Anlage abhängig sind (Beilage Übersichts-
plan mit den beiden Leitungen der VNG). 

36.3  Sofern Änderungen im Bereich von 100 m beiderseits der 
Anlagen durchgeführt werden, ist die GDM com mbH erneut um 
eine Stellungnahme aufzufordern. 

--- 

 

--- 

36.2  Wird berücksichtigt. 
Der Hinweis wird unter Abschnitt  6.8.1 „Gas“ in die Begrün-
dung aufgenommen 
 

36.3  Wird berücksichtigt. 
Der Hinweis wird unter Abschnitt  6.8.1 „Gas“ in die Begrün-
dung übernommen 

K 

 

K 

 

B 

 

 

 

B 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

Landesbüro anerkannter Naturschutz-
verbände GbR 
Lindenstr. 34 
14467 Potsdam 

10.01.2011 

Hinweise zur Allgemeinen Darstellung: 

37.1  Es wurden Widersprüche bezüglich der Flächenneuauswei-
sungen  in den Beikarten 2, 3, 4 zu den Ausführungen  im Um-
weltbericht festgestellt.  

 

 

 

37.1  Wird berücksichtigt. 
Die Beikarten 2-5 und die Bewertungsbögen im Umweltbe-
richt werden so überarbeitet, dass eine einheitliche Numme-
rierung der Neuausweisungen von Bauflächen erfolgt. Es 
werden zukünftig in den Beikarten nur noch solche Flächen 
als Neuausweisungen dargestellt, die bisher keine bauliche 
Nutzung aufweisen oder seit längerer Zeit Brachen sind. Für 
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37.2  Kritik an der Darstellung der Beikarten, die in einem zu gro-
ßen Maßstab und nahezu ohne topographische Merkmale darge-
stellt werden. 

 

37.3  Die Planungen zur Trasse B 167n stellen eine unausgleich-
bare ökologische Barriere dar. Im Umweltbericht werden die Aus-
wirkungen untertrieben dargestellt. Besondere Kritik wird an der 
Formulierung „mögliche Risiken“ auf S.19 des Umweltberichts ge-
übt. 

37.4  Das ökologisch wertvolle Gebiet „Eberswalder Stadtseerin-
ne“ fehlt im Abschnitt 3.1.4 Umweltbericht bzw. wird nicht ausrei-
chend gewürdigt. Obwohl es keinen Schutzstatus als Schutzge-
biet besitzt, hat es jedoch einen außerordentlich hohen ökologi-
schen Wert, an dem zahlreiche geschützte Arten (u.a. Biber, Win-
delschnecken-Arten) nachgewiesen wurden. 

Hinweise zu Wohnbauflächen: 

37.5  Kritik an zusätzlicher Erweiterung der Wohnbaufläche, wel-
che im Gegensatz zum prognostizierten Bevölkerungsrückgang 
steht. Besonders die Erweiterungsflächen erfüllen nicht die Anfor-
derung an die zukünftige Altersstruktur der Bevölkerung. Attrakti-
ve, innenstadtnahe Wohnlagen mit günstiger Anbindung an den 
ÖPNV wären erforderlich. 

diese Flächen werden im Umweltbericht unter Abschnitt  
3.2.3 jeweils Bewertungsbögen angefertigt.  
 

37.2  Wird berücksichtigt. 
Die Beikarten 2 bis 5 werden grundsätzlich überarbeitet und 
auf der Grundlage der topografischen Karte dargestellt. Auf-
grund der Größe des Stadtgebietes und des daraus resultie-
renden Maßstabes sind die Möglichkeiten der Darstellung in 
den Beikarten allerdings begrenzt. 

37.3  Wird  berücksichtigt. 
Die im Umweltbericht dargestellten Auswirkungen und die 
Formulierung auf Seite 19 werden überarbeitet. Bei der dar-
gestellten Trasse der B 167n handelt es sich um die nach-
richtliche Übernahme einer Planung des Bundes/Landes, die 
einem separaten Planverfahren unterliegt.  

37.4  Wird berücksichtigt. 
Die Aussagen zur „Eberswalder Stadtseerinne“ werden im 
Umweltbericht überarbeitet und entsprechend ergänzt. Die 
Stadtseerinne liegt innerhalb des LSG Biosphärenreservat 
Schorfheide-Chorin, welches in der Planzeichnung bereits  
nachrichtlich übernommen wurde.  

37.5  Wird berücksichtigt. 
Der Einwand gegen die Ausweisung zusätzlicher Wohnbau-
flächen wird zur Kenntnis genommen und bei der Abwägung 
zu den Einzelflächen berücksichtigt. 
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37.6  Die Neuerschließungen im Westteil der Clara Zetkin Sied-
lung werden kritisiert. Das vorhandene Wegenetz sollte genutzt 
werden. Bei der Neuerschließung gehen wertvolle Waldflächen 
verloren. 
 

 

37.7  Die Flächen des ehemaligen Casinos Südend haben eine 
erhöhte naturschutzfachlicher Bedeutung und dürfen nicht bebaut 
werden. Eine Reduzierung der Wohnbaufläche des FNP von 1998 
sollte vorgenommen werden.  

 

37.8  Die Neuausweisungen von Wohnbauflächen in Kahlenberg 
sollten unterlassen werden, da es sich um eine Splitterfläche ohne 
Anbindung zur geschlossenen Siedlung handelt. 

 

 

 

37.9  Die in der Beikarte 2 dargestellte  Neuausweisung von 
Wohnbauflächen an der Altenhofer Str. zwischen Finow und O-
der-Havel-Kanal ist in der Gesamtkarte des FNP nicht enthalten. 
Die Neuausweisung von Wohnbauflächen in diesem Bereich ist 
zu unterlassen, da es sich um eine Splitterfläche mit schlechter 
Anbindung zur geschlossenen Siedlung handelt.  

37.10  Generelle Kritik an den Siedlungserweiterungen, die dem 
Ziel der Konzentration von Nutzungen im Zentrum  widerspre-
chen. Erhöhter Flächenverbrauch, zusätzlicher Verkehr und er-

37.6  Wird berücksichtigt.                                                                          
Dem Einwand wird gefolgt. Es wird am Westrand der Clara-
Zetkin-Siedlung von der Entwicklung bisher mit Wald be-
standener Flächen  westlich der Straße „Zum Oder-Havel-
Kanal“ abgesehen und nur der Wohnbauflächenbestand 
dargestellt.  

37.7  Wird nicht berücksichtigt.                                                                           
Die Fläche des ehemaligen Casinos Südend ist im FNP 98 
als Wohnbaufläche dargestellt. Die Bestätigung dieser Dar-
stellung im FNP-Entwurf will dieses bedeutende Ent-
wicklumgspotential auch für die Zukunft sichern. 

37.8  Wird nicht berücksichtigt.                                                                
Die vorhandene Splittersiedlung am Kahlenberg wird ent-
sprechend des Bestandes zukünftig als Sonderbaufläche 
Tourismus dargestellt. Hier sollen Nutzungen wie Reiterhof, 
Ferienwohnungen  u. A. innerhalb des Gebietes ermöglicht 
werden. Die Fläche ist durch einen Vertrag über die Ände-
rung der Gemeindegrenzen zwischen der Gemeinde Chorin 
und der Stadt Eberswalde aus dem Jahr 2004 zur Stadt E-
berswalde dazugekommen. 

37.9  Wird nicht berücksichtigt.                                                               
Der Anregung wird gefolgt. Die Fläche an der Altenhofer 
Straße war im FNP-Entwurf nicht als Wohnbaufläche darge-
stellt. Die Darstellung in der Beikarte 2 (s. auch Kommentar 
zu 51.1) ist versehentlich entstanden, fehlerhaft und wird kor-
rigiert. 

37.10  Wird berücksichtigt.                                                                      
Der Einwand wird zur Kenntnis genommen und bei der Ab-
wägung zu den Einzelflächen berücksichtigt. 

P, B                     
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höhte Infrastrukturkosten sind die Folgen. 

 

Hinweise zu Gewerblichen Bauflächen: 

37.11  Es besteht ein Widerspruch zu den Angaben der Gewerbe-
flächen im FNP, da keine Reduktion sondern eine umfangreiche 
Neuausweisung erfolgt. Die Reduktion der Neuausweisungen der 
Gewerbeflächen besonders bei Brachen wird gefordert. 

 
 

 
37.12  Die Umwidmung der ehemals gewerblich genutzten Teilflä-
che Kranbau-Nord wird begrüßt, jedoch besteht ein Widerspruch 
zu den Ausführungen im Umweltbericht. Die gesamte Fläche 
nördlich der Bahntrasse sollte, wie im Umweltbericht dargestellt, 
als gesamte Grünfläche bzw. naturnahe Parkanlage ausgewiesen 
werden, um dem Konzept der grünen Achse am Finowkanal zu 
entsprechen. 

Hinweise zu Sonderbauflächen: 

37.13  Das Gelände der ehem. Chemiefabrik ist ökologisch wert-
voller als im Umweltbericht dargestellt. Es hat sich u.a. aus einem 
Rinnsal ein wertvolles Kleingewässer entwickelt, in dem 30 ge-
schützte Libellen- und 3 geschützte Amphibienarten nachgewie-
sen wurden. Das Kleingewässer muss auch bei zukünftigen Nut-
zungen erhalten bleiben. Die Vorwaldstadien im Umfeld des Ge-
wässers sind ebenfalls wertvolle Habitate. 

37.14  Die Sonderbauflächen zwischen L 291 und Finowkanal 
sowie die Wochenendhäuser an L 200 sind Kleingärten und somit 
als Grünflächen darzustellen. Die Intensivierung der Nutzung in 

 

37.11  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Darstellung der gewerblichen Bauflächen im FNP-
Entwurf basiert auf sehr umfangreichen Voruntersuchungen 
(GIK, WISTEK) und Erkundungen über beabsichtigte Investi-
tionen der jetzigen Nutzer. Die realisierbaren Reduktionen 
haben sich gegenüber dem vorhandenen Bestand als ver-
gleichsweise gering dargestellt. 
 

37.12  Wird teilweise berücksichtigt.                                                                            
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Die Darstel-
lung der gewerblichen Baufläche nördlich der Bahntrasse im 
FNP-Entwurf erfolgt zur Sicherung des vorhandenen Gewer-
bestandorts. Der Widerspruch zwischen der Plandarstellung 
des FNP-Entwurfs und der Darstellung im Umweltbericht am 
Standort Kranbau-Nord wird beseitigt.  
 

37.13  Ist berücksichtigt. 
Der Hinweis auf das entstandene Kleingewässer wird in den 
Umweltbericht aufgenommen. Der Umweltbericht wird ent-
sprechend ergänzt (Bewertungsblatt 8). Detaillierte Regelun-
gen zur Berücksichtigung der Umweltbelange sind Gegens-
tand der verbindlichen Bauleitplanung. 
 

37.14  Wird nicht berücksichtigt. 
Die angesprochenen Wochenendhausflächen in Macherslust 
und Spechthausen unterliegen nicht dem Bundeskleingar-
tengesetz und sind nicht im Bezirksverband der Kleingärtner 
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den Bereichen beeinträchtigt vorhandene Schutzgebiete (NSG 
und FFH): 

 

 

 

 

37.15  Teile des Verkehrslandeplatzes sind ökologisch hochwerti-
ge Flächen, die Ausweisung als Gewerbeflächen somit  problema-
tisch. Hier wurden seltene und bedrohte Arten (Vogel- und Fle-
dermausarten, Reptilien, wie Zauneidechse und Schlingnatter) 
nachgewiesen, die im Umweltbericht nicht erwähnt werden. Durch 
gewerbliche Nutzung ist ein Verlust der Habitate unvermeidbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eberswalde e.V. organisiert. Die gegenwärtigen Nutzer ver-
fügen über Pachtverträge für eine Wochenendhausnutzung 
bzw. sind Eigentümer der Grundstücke. Es wird darum hier 
nur der Bestand dargestellt, dazu wird die Ausdehnung der 
Wochenendhausgebiete in Spechthausen entsprechend des 
Bestandes korrigiert. 
 

37.15 Wird berücksichtigt. 
Im FNP-Entwurf wird entsprechend der vorliegenden Ände-
rung der Genehmigung nach § 6 Abs. 4 Luftverkehrsgesetz 
die verkleinerte planfestgestellte Fläche des Verkehrslande-
platzes übernommen. Daraus folgt auch eine Verlagerung 
der angrenzenden gewerblichen Baufläche, die zukünftig im 
Wesentlichen innerhalb der ehemals planfestgestellten Flä-
chen des Verkehrslandeplatzes liegen soll. Da hier bereits 
eine bauliche Vorbelastung der Fläche vorhanden ist, wo zu-
dem Altlasten- und Munitionsbelastungen zu beachten sind, 
wird an der Beibehaltung der gewerblichen Baufläche fest-
gehalten.Mit der veränderten Lage der gewerblichen Bauflä-
che wird dem Vermeidungs- bzw. Minimierungsgebot von 
Eingriffen in Natur- und Landschaft Rechnung getragen. Im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind dann konkre-
te Maßnahmen festzusetzen, um die Naturschutzaspekte 
ausreichend zu berücksichtigen und eventuell vorhandene 
artenschutzrechtliche Konflikte auszuräumen.  
Der ökologische Wert der Flächen und die Planungsauswir-
kungen werden im Umweltbericht verdeutlicht, der Hinweis 
auf das Vorkommen von Reptilien und anderen seltenen und 
geschützten Arten wird aufgenommen.  
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37.16  Die geplante Photovoltaikfläche auf dem Flugplatzgelände 
wird nicht dargestellt.  
Bitte um Berücksichtigung von Naturschutzaspekten in diesem 
Bereich. 
 
 

37.17  Um weitere Beteiligung am Planungsverlauf wird gebeten. 

37.16  Wird berücksichtigt. 
Innerhalb des Stadtgebietes von Eberswalde gibt es keine 
aktuelle Planung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage. 
Eine Photovoltaiknutzung kann bei Bedarf in der im FNP-
Entwurf dargestellten gewerblichen Baufläche erfolgen.  

37.17  Eine weitere Beteiligung des Einwenders im Pla-
nungsverlauf erfolgt im Rahmen der TöB-Beteiligung. 
 

P, B, U, S           

 

 

 

S 

38 Landkreis Märkisch-Oderland 
Puschkinplatz 12 
15306 Seelow 

10.01.2011 

Keine Einwände gegen FNP 

Hinweise: 

38.1  Forderung nach der Beteiligung der Stadt Bad Freienwalde 
und des Amtes Falkenberg-Höhe beim weiteren Planverfahren. 

 

 

38.2  Die fehlenden Bodendenkmale 40227 und 40226 sollten in 
den FNP übernommen werden.  

--- 
 
 
38.1  Wird berücksichtigt. 
Die Beteiligung der Stadt Bad Freienwalde und des Amts 
Falkenberg-Höhe im weiteren Planaufstellungsverfahren wird 
im Rahmen der TöB-Beteiligung zum FNP-Entwurf erfolgen. 

38.2  Wird berücksichtigt.  
Die genannten Bodendenkmale werden in die Beikarte 16 
dargestellt und im Umweltbericht aufgeführt. 

K 
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39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tower Finow GmbH 
Am Flugplatz 1 
16227 Eberswalde 

10.01.2011 
 
 
 

 

 

 

39.1  Hinweis auf Verkleinerung des Flugplatzes nach Abstim-
mung zwischen Luftfahrtbehörde, Betreiber des Landeplatzes und 
den Hauptnutzern Die zur Sicherung eines wirtschaftlich tragfähi-
gen Verkehrslandeplatzes erforderliche Fläche wird auf 45 ha re-
duziert. Nur so ist die Aufrechterhaltung des Landeplatzes ohne 
Zuschüsse möglich. Die Länge der Start- und Landebahn wird auf 
1.285 m zuzüglich Streifenbereiche (gesamt 1405x80m) verkürzt.  

 

 

39.1  Wird berücksichtigt.                                                        
Für den Flugplatz ist durch Genehmigung der Gemeinsamen 
Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg vom 
27.05.2011 eine Erlaubnis zur Anlage und Betrieb eines 
Landeplatzes für den allgemeinen Verkehr (Verkehrslande-
platz) erteilt worden. Die Start- und Landebahn wird dem-
nach auf 1480m x 50m reduziert. Es wird ein beschränkter 
Bauschutzbereich in der Form und den Abmessungen des 
§17 LuftVG bestimmt. Die FNP-relevanten Festlegungen 
gemäß Genehmigung werden in den Planentwurf sowie in 
die Begründung des FNP-Entwurfs übernommen. (s. Kom-
mentare zu 3.1, 7.1 und 39.2 – 39.7). 
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39.2  Forderung nach Zwischennutzung der als Gewerbeflächen 
ausgewiesenen Flächen in Schorfheide und Eberswalde (s. Stel-
lungnahme 7.2). 

 

 

39.3  Nach Auffassung der UNB des LK Barnim sollen auf Aus-
gleichsflächen in der Flugplatzliegenschaft vorrangig Bedingun-
gen für die Ansiedlung von Trockenrasen geschaffen sowie Le-
bensräume für die Zauneidechsen ermöglicht werden. Der Ein-
wender bittet um Darstellung der im beigefügten Lageplan Flugbe-
triebsflächen vom 11.01.2011 enthaltenen roten Flächen als SPE-
Flächen T (Trocken-Vegetation).  

 

 

39.4  Mitteilung, dass die zukünftige Hauptzufahrt zur Liegen-
schaft durch den Ausbau der bereits geplanten Anbindung an die 
B 167 in Höhe Fachmarktzentrum (Real) auf dem Gebiet der Ge-
meinde Finowfurt erfolgen soll. Unabhängig davon ist die Auf-
rechterhaltung der Biesenthaler Straße auf dem Gebiet der Stadt 
Eberswalde zumindest bis zur Anbindung des Solarparks südlich 
der Start- und Landebahn unbedingt erforderlich. 

Anbei ein Protokoll der Beratung mit der Luftfahrtbehörde vom 
08.12.2010 über die Verringerung der Flugbetriebsflächen sowie 

 

39.2  Wird berücksichtigt. 
Der Hinweis zum Interesse von Solaranlagen-Investoren 
wird zur Kenntnis genommen. Der FNP-Entwurf orientiert 
sich an dem Planungskonzept des Eigentümers und stellt 
neben den planfestgestellten Flächen des VLP Eberswalde 
Finow 16,0 ha gewerbliche Baufläche dar (siehe auch Kom-
mentare Diese 16 ha gewerbliche Baufläche erlaubt auch ei-
ne vollständige oder teilweise Nutzung der Fläche als Solar-
anlage (s. auch Kommentar zu 7). 

39.3  Wird berücksichtigt                                                  
Die Ausgleichsflächen innerhalb des Stadtgebietes, die für 
die Realisierung der vorhabenbezogenen Bebauungpläne 
Nr. 135 und 137 der Gemeinde Schorfheide für die Errich-
tung von Photovoltaik am Flugplatz entsprechend den Be-
scheiden der unteren Naturschutzbehörde vom 26.05.2011 
und 29.06.2011 auf Teilflächen der Flurstücke 925 und 155 
der Flur 18, Gemarkung Finow für die Entwicklung von Tro-
ckenrasen vorgesehen sind, werden in die Planzeichnung 
des FNP-Entwurfs übernommen und im Umweltbericht 
kommentiert (s. auch Kommentar zu 3.1. und 7.1). 

39.4  Wird berücksichtigt.                                                                                 
m FNP sind nur die Hauptverkehrsstraßen, Hauptversam-
melstraßen und Sammelstraßen gemäß Verkehrsentwick-
lungsplan dargestellt. Die Nutzung der übrigen Straßen – 
hierzu gehört auch die Biesenthaler Straße  bleibt unberührt. 
Aus diesem Grund wird im FNP-Entwurf die Biesenthaler 
Straße nur bis zum Friedhof Finow dargestellt, südlich davon 
als Trassenfreihaltung entsprechend des Verkehrsentwick-
lungsplanes (Hauptroute Freizeitradverkehr). Es ist keine 
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27.01.2011 

 

ein B-Plan der Gemeinde Schorfheide mit Anlage einer PVA. 

 

39.5. Es wird zur Information ein Rahmenplan der gesamten Flug-
platzliegenschaft mitgeschickt, in dem die geplanten, zukünftigen 
Nutzungen im Gebiet dargestellt sind. Die im Teilplan für die Ge-
markung Eberswalde dargestellte Nutzung als Solarflächenanlage 
erfolgt nicht. Hierfür gibt es keinen Interessenten mehr, wenn eine 
Baugenehmigung nicht bis zum 30.06.2011 erteilt werden kann, 
was auf den Eberswalder Flächen nicht mehr möglich ist.  

 

39.6  Die Flächenbestimmung Wald und Trockenvegetation ist 
umfangreicher als im FNP dargestellt. Die tatsächlichen Waldbe-
stände werden im beiliegenden Plan aufgezeigt. Auf einigen Flä-
chen (grün, rote Schraffur) plant die UNB Trockenrasenstandorte 
(keine Aufforstung), die zusammen mit der Tower-Finow-GmbH 
als Ausgleichsflächen für PVA-Flächen entwickelt werden. 

39.7  Die ausgewiesene Fläche von ca. 25 ha für Gewerbeansied-
lung ist zunächst durch die „Straße am Flugplatz“ erschlossen. 
Für das PVA-Baufeld soll eine Erschließungsstraße von der B 167 
über das Fachmarktzentrum gebaut werden, so dass die Baustel-
lenzufahrt zur PVA nicht über die Biesenthaler Straße erfolgt.  

 

 

 

 

Entwidmung der Biesenthaler Straße bis zu Einfahrt Schwär-
zesee beabsichtigt (s. auch Kommentare zu 7.4 und 43.6). 

39.5  Wird zur Kenntnis genommen. 
Die mitgeschickten Planunterlagen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Durch die zwischenzeitlich vorliegende Genehmi-
gung der oberen Luftfahrtbehörde vom 27.05.2011 und den 
Bescheiden der Unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Barnim vom 26.05.2011 und 29.06.2011sind die Inhalte 
dieses Rahmenplanes in Teilflächen nicht mehr aktuell. Die  
Fristsetzung für die Baugenehmigung einer Solarfläche am 
Verkehrslandeplatz Finow wird zur Kenntnis genommen und 
ist nicht relevant für den FNP. 

39.6  Wird berücksichtigt. 
Die Planzeichnung wird entsprechend des vorliegenden Ge-
nehmigungsstandes  (Bescheide der Unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises Barnim vom 26.05.2011 und 
29.06.2011 angepasst (s. auch Kommentare zu 3.1, 7.3). 
 

39.7  Wird nicht berücksichtigt.  
Die Hinweise zur Erschließung werden zur Kenntnis ge-
nommen, eine unmittelbare FNP-Relevanz besteht nicht. Die 
innerhalb des Stadtgebietes im Rahmenplan für die gesamte 
Flugplatzliegenschaft enthaltene Gewerbefläche von 25 ha 
wird nicht in dieser Größe in den FNP-Entwurf übernommen. 
Entsprechend der fortgeschriebenen Planungskonzeption für 
den Verkehrslandeplatz, der Genehmigung der Oberen Luft-
fahrtbehörde und  und den vorliegenden Bescheiden der un-
teren Naturschutzbehörde zu den Ausgleichsflächen für die 
VBP Nr. 135 und 137 der Gemeinde Schorfheide  wird im 
FNP-Entwurf eine gewerbliche Baufläche von ca. 16 ha im 
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39.8 Im Plan sind die zwei Sondernutzungen S1 Schießplatz und 
S2 Hundeplatz eingetragen, die erhalten werden sollen. 

39.9 Beiliegende Pläne: „Flächennutzung Flugplatzliegenschaft 
Eberswalde Finow“ und „Rahmenplan Sonderlandeplatz Ebers-
walde Finow“.  

 

Umfeld der planfrestgestellten Fläche des Verkehrsladen-
platzes dargestellt (s. auch Kommentare zu  3.1, 7.3, 39.4). 

39.8  Wird berücksichtigt. 
Der Bestandsschutz der bestehenden Sondernutzungen wird 
von der Planung nicht berührt. 

39.9  Wird berücksichtigt. 
Der übergebenen Pläne werden zur Kenntnis genommen. Es 
wird nachrichtlich die Fläche des Verkehrslandeplatzes ent-
sprechend der Genehmigung der Oberen Luftfahrtbehörde 
nach § 6 Abs. 4 Luftverkehrsgesetz zur Anlage und zum Be-
trieb des Verkehrslandeplatzes vom 27.05.2011 in den FNP-
Entwurf nachrichtlich übernommen (s. auch Kommentare zu 
3.1, 7.1) 

 

H 

 

 

P, B 

 

40 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Berliner Str. 98-101 
14467 Potsdam 

11.01.2011 

40.1  Es ist keine abschließende Stellungnahme möglich, da kei-
ne konkreten Katasterangaben ersichtlich sind. 

Hinweise: 

40.2  Eine Liegenschaft in Spechthausen (Revier Fuchsberge) ist 
betroffen, zwei weitere Liegenschaften (Revier Fuchsberge bei 
Finow und bei Eberswalde Nordend) könnten betroffen sein.  

 

40.3  Der Bundesforstbetrieb Havel-Oder-Spree  plant und führt 
derzeit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Bereich Eberswal-
de für das Wasserschifffahrtsamt und das Wasserstraßenneu-
bauamt aus. 

40.4  Bitte um erneute Einbeziehung, sobald im weiteren Pla-
nungsprozess ein Zugriff auf Katasterangaben möglich ist. 

40.1  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen                        
Die Darstellungen im FNP erfolgen in Grundzügen. Sie sind 
nicht parzellenscharf und nicht detailliert flurstücksbezogen. 

40.2  Ohne konkrete Lagehinweise kann keine Berücksichti-
gung erfolgen. Nach Rücksprache mit TÖB ist  jedoch davon 
auszugehen, dass die eventuellen betroffenen Flächen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der dargestellten Wald-
flächen liegen.  

40.3  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.              
Eine Relevanz für den FNP-Entwurf ist anhand der vorlie-
genden Informationen und entsprechend der telefonischen 
Nachfragen ber der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
nicht ersichtlich. 

40.4  Wird berücksichtigt. 
Die erneute Einbeziehung des Einwenders wird im Rahmen 
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der Trägerbeteiligung erfolgen. Die Mitteilung der Kataster-
angaben muss jedoch durch den Einwender erfolgen; nur 
dann ist eine Prüfung eventueller Betroffenheit seitens der 
Stadt Eberswalde möglich. 

41 Bezirksverband der Kleingärtner E-
berswalde und Umgebung e.V.  

Poratzstraße 34 
16225 Eberswalde 

11.01.2011 

41.1 Zustimmung unter Vorbehalt 

Hinweis: 

41.2  Um Klärung der Entschädigung bei potenzieller Rückführung 
von Parzellen (Verweis auf Beratung vom 28.07.09 zwischen dem 
BVK und der Stadt) wird gebeten. 

--- 
 
 
41.2  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Klärung von Entschädigungsansprüchen ist nicht Ge-
genstand des FNP-Austellungsverfahrens und wird außer-
halb des Aufstellungsverfahrens separat erfolgen. 

K 
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Landesamt für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz 
Seeburger Chaussee 2 
14476 Potsdam 

12.01.2011 

Hinweise zum Immissionsschutz: 

Der Planung stehen keine immissionsschutzrechtlichen Belange 
entgegen.  

42.1  Es wird auf § 50 BlmSchG (Zuordnung von Flächen oder 
Gebieten im Rahmen städtebaulicher Planungen so, dass schäd-
liche Umwelteinwirkungen weitgehend vermieden werden) hinge-
wiesen. Grundsätzlich sind Konflikte jedoch nicht auszuschließen, 
besonders im Bereich der Gewerbeflächen Nordend und im West-
teil der Stadt. 

 

Hinweise zur Wasserwirtschaft: 

42.2.  Gegen das Vorhaben bestehen aus hydrologischer Sicht 
keine Einwände. Bei Bedarf können die Standorte und Parameter 
der Messstellen des hydrologischen Landesmessnetzes im 
Grund- und Oberwasserbereich im LUGV, Referat RO5 recher-
chiert werden. 

 

--- 

 

42.1  Wird teilweise berücksichtigt. 
Die Nachbarschaft von gewerblicher Baufläche und Wohn-
baufläche entspricht dem Bestand in Nordend und ist immis-
sionsschutzrechtlich unbedenklich. Die gewerbliche Bauflä-
che in Westend wird im FNP-Entwurf  nicht mehr dargestellt, 
da hier aufgrund der gegenwärtigen Altlastensituation eine 
städtebaulich vertretbare Nutzung der vorhandenen Brach-
fläche momentan nicht möglich ist. . 
 

--- 
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42.3  Unabhängig von den Landesmessstellen sind mögliche Er-
kundungspegel sowie lokale Beobachtungsmessstellen anderer 
Betreiber zu berücksichtigen. Bestandsschutz ist in diesem Fall zu 
prüfen. Um Überplanungen auszuschließen, ist beim Auffinden 
nicht zuordenbarer hydrologischer und hydrogeologischer Mess-
stellen das Landesumweltamt Brandenburg, Regionalabteilung 
Ost, zu verständigen.  

42.4  Jeder Eigentümer eines Grundstücks ist verpflichtet, Mess-
stellen auf Anordnung durch die zuständige Wasserbehörde zu 
dulden    (§ 115 BbgWG). Im Einzelnen bedeutet dies, dass mit 
der Ausweisung und Abgrenzung von Planflächen die notwendige 
Errichtung und der Betrieb von Messanlagen des Gewässerkund-
lichen Landesdienstes (Pegel, Abfluss-, Grundwasser- u.a. Mess-
stellen) sowie die Durchführung von Probebohrungen und Pump-
versuchen nicht eingeschränkt werden darf und zu dulden ist.  

42.5  Zu den Abschnitten Gewässergüte Oberflächenwasser so-
wie Gewässergüte Grundwasser bestehen keine Einwände und 
Anmerkungen zum FNP. 

Hinweise zum Naturschutz: 

42.6  Die Stadt muss sich im Rahmen der Aufstellung des FNP 
bereits nachvollziehbar damit auseinandersetzen und klären, ob 
artenschutzrechtliche Verbote Teilen der Planung entgegenstehen 
können. Zur Entscheidungsfindung sind Aussagen darüber erfor-
derlich, welche Bedeutung das Plangebiet und dessen Umfeld für 
die Existenz besonders bzw. streng geschützter Arten besitzt und 
mit welchen Auswirkungen bei der Umsetzung der Planung auf 
diese Arten zu rechnen ist. 

 

42.3  Wird berücksichtigt. 
Der Hinweis wird in die Begründung unter Abschnitt 6.10.2 
übernommen. 

 

 

42.4  Wird berücksichtigt. 
Der Hinweis wird in die Begründung unter Abschnitt 6.10.2 
übernommen. 
 
 
 

 

 
--- 
 

 
 

42.6  Wird berücksichtigt. 
Die angesprochenen Sachverhalte sind Gegenstand des 
Umweltberichts.  
In den Bewertungsbögen zu den einzelnen umweltberichts-
relevanten Ändeurungsflächen wird auf ein mögliches Vor-
kommen besonders bzw. streng geschützter Arten einge-
gangen. Als Grundlage dienen das Faunagutachten, die ak-
tualisierte Biotopkartierung sowie der Landschaftsplan. Mög-
liche artenschutzrechtliche Verbote, die der Planung entge-
genstehen, werden im entsprechenden Bewertungsbogen 
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42.7  Die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege sind im Rahmen der Abwägung zu berück-
sichtigen und die umweltbezogenen Auswirkungen nach § 4 Abs. 
1 BauGB im Umweltbericht zu dokumentieren. . 

formuliert und in der Zusammenfassung verdeutlicht 

42.7  Wird berücksichtigt.                                                                         
Die Planaufstellung erfolgt nach den Regelungen des 
BauGB und der sonstigen einschlägigen Rechtsgrundlagen. 
Hierzu  gehört auch die Berücksichtigung der Belange des 
Umweltzschutzes, des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege. 

V 
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Landesbetrieb Forst Brandenburg, un-
tere Forstbehörde 
Schwappachweg 13 
16225 Eberswalde 

14.01.2011 

Aufgrund der Vielzahl der aufgeführten Sachverhalte wird es als 
sinnvoll erachtet,  einen gesonderten Termin zu vereinbaren, um 
Details des FNP mit Forstkarten und forstlichen Daten abzuglei-
chen. 

Hinweise: 

Beikarte 2 Wohnbauflächen: 

43.1  Im Ortseingangsbereich von Spechthausen (aus Eberswal-
de kommend) ist eine neue Fläche für Wohnbebauung ausgewie-
sen worden. Die in dieser Fläche befindlichen Waldflächen sollen 
bei weiterer Bebauung erhalten werden. 

43.2 Bezüglich einer neu ausgewiesenen Fläche für Wohnbebau- 
ung südlich des Behördenzentrums und Tramper Chaussee be-
steht Unklarheit ob sich diese in den angrenzenden Wald hinein 
erstreckt. 

 

 

 

 

Das Angebot  wurde angenommen und es gab im August 
2011 einen Abstimmungstermin zum Abgleich der Waldflä-
chen im FNP mit den forstlichen Daten.    

 

43.1  Wird berücksichtigt. 
Dem Einwand wird gefolgt. Die mit Gebäuden und Erschlie-
ßungsanlagen belegte Fläche wird als gemischte Baufläche 
in die westlich angrenzende gemischte Baufläche integriert. 
Die vorhandene Waldfläche  wird im FNP_Entwurf in die an-
liegenden Waldflächen integriert (s. auch  Kommentar zu 
4.1). 

43.2  Wird berücksichtigt.                                                                            
Die Wohnbauflächen sind entsprechend BLP 132/1 (Wohn-
bebauung Tramper Chaussee) übernommen. Die Überpla-
nung neuer Waldflächen ist nicht vorgesehen, die Darstel-
lung in Beikarte 2 wird überarbeitet. Die Darstellung der 
Wohnbaufläche im Gebiet der Plattenbauten wird auf den 
Gebäudebestand reduziert. Die vorhandenen Waldflächen 
werden als Flächen für Wald dargestellt.  
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Beikarte 10 Grün-LaWi-Wald-SPE: 

43.3  Der Versuchsgarten des Forstbotanischen Gartens soll im 
Südteil nicht als Grünfläche sondern als Wald (tatsächliche Nut-
zung) dargestellt werden. 

 

Beikarte 14 Baubeschränkungen: 

43.4  Welche Einschränkungen hinsichtlich des Höhenrahmens 
ergeben sich durch die Festsetzung des Baubeschränkungsbe-
reichs für den Verkehrsplatz Finow? 

 

 

 

 

Beikarte 15 Altlastenstandorte: 

43.5  Korrektur der Darstellung der Altlasten- und Altlastenver-
dachtsflächen im Wald im Bereich südlich des ehemaligen NVA-
Objektes sowie im Bereich des ehemaligen Schießplatzes Tram-
pe, da die Abt. 24,25,46,47, und 110 aus dem Munitionsver-
dachtsflächen-Katalog des Brandenburgisch en Munitionsber-
gungsdienstes gestrichen worden sind. Diese Flächen wurden 
ohne Funde abgesucht. 

Beikarte 12 Verkehrskonzept: 

43.6  In der Beikarte 12  wird die „Biesenthaler Straße“ nur bis zur 
Einfahrt Verkehrslandeplatz Finow dargestellt. Bislang führt der 
öffentliche Teil der Straße bis hinter das Flugplatzgelände, um die 
Zufahrt zur Schwärzesee-Siedlung bzw. zum Parkplatz Schwär-

 

43.3   Wird berücksichtigt.                                                                            
Der Versuchsgarten des Forstbotanischen Gartens liegt in-
nerhalb des Projektgebietes der Stiftung Waldwelten. Hier 
befinden sich diverse Versuchsflächen der HNE. Die Fläche 
wird  im FNP-Entwurf als Fläche für Wald dargestellt. 

 
43.4  Wird berücksichtigt.                                                                              
Mit der Änderung der Genehmigung nach § 6 Abs. 4 Luftver-
kehrsgesetz (LuftVG) der Oberen Luftfahrtbehörde vom 
27.5.11 erfolgte auch eine Neubestimmung des beschränk-
ten Bauschutzbereiches nach § 17 LuftVG. Das bedeutet, 
dass im Umkreis von 1,5 km Halbmesser um den Flugplatz-
bezugspunkt die Errichtung von Bauwerken nur mit Zustim-
mung der Luftfahrtbehörden genehmigungsfähig ist. Eine 
Freihaltung der Einflugschneise von Waldbäumen bleibt wei-
terhin erforderlich.  

43.5  Wird berücksichtigt. 
Die Darstellung der Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen 
in Beikarte 15 erfolgt auf Grundlage des Altlastenkatasters 
des Landkreises Barnim. Abgeschlossenen Maßnahmen zur 
Munitionsbergung führen nicht unbedingt dazu, dass diese 
Flächen aus diesem Kataster entlassen werden. Für die Er-
arbeitung des FNP-Entwurfs erfolgt eine Aktualisierung der 
Beikarte 15 nach Abstimmung mit der Bodenschutzbehörde 
des Landkreises Barnim.  

43.6  Ist berücksichtigt. 
Im FNP sind nur die Hauptverkehrsstraßen, Hauptversam-
melstraßen und Sammelstraßen gemäß Verkehrsentwick-
lungsplan dargestellt. Die Nutzung der übrigen Straßen – 
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zesee zu ermöglichen. Deshalb sollte dieser Teil der Biesenthaler 
Str. weiterhin öffentlich gewidmet bleiben, um Unterhaltung und 
Winterdienst zu gewährleisten. 

 

 

 

43.7  Umweltbericht zum FNP, Bewertungsblatt Fläche 1, Ver-
kehrslandeplatz Finow:  
Die in diesem Bereich vorkommenden kleinen, aber intakten 
Waldflächen sollten bei einer Bebauung möglichst erhalten blei-
ben, da sie die Waldfunktionen Lärm- bzw. Immissionsschutzwald 
aufweisen. 

 

 

 

 

 

43.8  Nördlich dieser Fläche und einer anschließenden Waldflä-
che ist eine SPE-Fläche dargestellt worden. Die SPE-
Maßnahmen sollen Heide, Trockenrasen und Röhricht fördern. 
Bei dieser Fläche handelt es sich abzüglich der Wasserfläche um 
Wald (ca. 80 %). Es befindet siche eine Ersatzmaßnahme (Auf-
forstung) auf dieser Fläche. Auch wurden in den letzten Jahren 
Holzeinschläge im Rahmen von Durchforstungen durchgeführt. 
Deshalb ist diese Fläche als Wald darzustellen. 

hierzu gehört auch die Biesenthaler Straße - bleibt unbe-
rührt. Aus diesem Grund wird im FNP-Entwurf die Biesentha-
ler Straße nur bis zum Friedhof Finow dargestellt, südlich 
davon als Trassenfreihaltung entsprechend des Verkehrs-
entwicklungsplanes (Hauptroute Freizeitradverkehr). Es ist 
keine Entwidmung der Biesenthaler Straße bis zu Einfahrt 
Schwärzesee beabsichtigt. (s. auch Kommentare zu 7.4 und 
39.4). 

43.7  Ist berücksichtigt.                                                                 
Im Bereich des Verkehrslandeplatzes wird die für den Be-
trieb des Verkehrslandeplatzes erforderliche Fläche gemäß § 
51 LuftVZO nachrichtlich übernommen. Weiterhin ist vorge-
sehen, eine 16 ha große gewerbliche Baufläche für zukünfti-
ge Entwicklungen darzustellen. Zur Realisierung dieses Po-
tentials ist jedoch eine verbindliche Bauleitplanung unum-
gänglich, wo konkrete Fragen zum Eingriff/Ausgleich in Natur 
und Landschaft zu behandeln sind. Über den Erhalt von klei-
neren Waldflächen in diesem Areal ist dann im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung zu entscheiden. Der Hinweis 
wird jedoch in den Umweltbereicht aufgenommen und ist bei 
vertiefenden Planungen in die Abwägung mit einzustellen.  

43.8  Wird berücksichtigt. 
Mit der Darstellung der Fläche als sonstige SPE-Fläche im 
Flächennutzungsplan soll zum Erhalt der Biotopvielfalt im 
Gebiet verdeutlicht werden, dass hier die natürliche Sukzes-
sion das Hauptentwicklungsziel ist. Aus diesem Grund wird 
im FNP-Entwurf eine neue Maßnahmenkategorie -
Sukzession- eingeführt, die für diesen Bereich dargestellt 
wird. Der bereits vorhandene Status als Waldfläche gemäß § 
2 LWaldG ist davon unberührt. In einem neuen Unterpunkt 
im Abschnitt 6.12. der Begründung wird darauf eingegangen.  
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43.9  Südöstlich ist im Bereich der Einflugschneise (östlich an der 
Telekomstraße angrenzend) eine weitere SPE-Fläche dargestellt 
worden. Grundsätzlich wird dieser Ausweisung zugestimmt, die 
Abgrenzung und flächenhafte Darstellung sind jedoch zu korrigie-
ren. Bedingt durch luftrechtliche Forderungen sind im Waldbereich 
Flächen ausgewiesen worden, die keine Bestockung oder Bäume 
und Sträucher geringer Höhe tragen dürfen. Die entsprechenden 
hindernisfreien Flächen sollten als SPE-Fläche dargestellt wer-
den. Die Flächen haben aber weiterhin den Status Waldfläche 
nach § 2 LWaldG). 

 

Bewertungsblatt Fläche 4 

43.10  Der Ausweisung der Waldfläche in der Clara-Zetkin-
Siedlung, Fritz-Reuter-Straße von 2,4 ha als Bauland (10 Grund-
stücke) wird nicht zugestimmt. Im Bereich der Clara-Zetkin-
Siedlung stehen noch genügend freie Bauflächen zur Verfügung. 
Der betroffene Wald hat die wichtige Funktion Lärmschutzwald 
zur B 167 n und ist Bestandteil einer Pufferzone zum Oder-Havel-
Kanal. Da die Clara-Zetkin-Siedlung nur einen geringen Baumbe-
stand aufweist, ist die Erhaltung der Waldfläche umso wichtiger. 
Der gesamte Waldbestand um die Siedlung herum wird durch die 
Bewohner stark als Erholungsraum frequentiert. 

43.11  Am Westrand der Clara-Zetkin-Siedlung ist über der bishe-
rigen Bebauungsgrenze der Straße Zum Oder-Havel-Kanal ein 
Streifen Waldfläche als Bauland ausgewiesen worden. Dieser 
Umwidmung wird nicht zugestimmt. Es gelten die Gründe aus 
43.10. Hinzu kommt, dass die klare Siedlungsgrenze aufgegeben 
wird. Damit entstehen die in vielen Grenzgebieten Bebauung-
Wald  innerhalb der Stadt Eberswalde bekannten Probleme er-

43.9  Wird berücksichtigt. 
Zur Kompensation der Eingriffe für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flug-
platz“ der Gemeinde Schorfheide ist vorgesehen, auf 54380 
m² innerhalb des Flurstücks 155 (Flur 18, Gemarkung Finow) 
Trockenrasenflächen zu entwicklen und 30 Jahre  zu pfle-
gen. Diese Fläche wird im FNP-Entwurf als sonstige SPE-
Fläche mit dem Kennbuchstaben T (Trocken-/Magerrasen) 
und H (Heide) dargestellt. Der Waldstatus nach § 2 LWaldG 
ist davon unberührt. Die Flächenausgrenzung erfolgt gemäß 
der Zuarbeit der unteren Forstbehörde.  

 

43.10  Wird berücksichtigt.                                                              
Die Darstellung der Wohnbaufläche wird im FNP-Entwurf zu-
rückgenommen und entsprechend des Bestandes als Fläche 
für Wald dargestellt.  

 

 

 
43.11  Wird berücksichtigt.                                                                        
Die Arrondierung der Clara-Zetkin-Siedlung am Westrand 
der Siedlung wird von der Stadt nicht weiterverfolgt. Auf die 
Darstellung einer zusätzlichen Wohnbaufläche westlich der 
Straße zum Havel-Oder-Kanal wird verzichtet, die Fläche 
wird im FNP-Entwurf als Fläche für Wald dargestellt. 

 

B, P, U 
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neut: schleichende Waldumwandlung, Vermüllung, illegales Be-
fahren des Waldes mit Kfz u.a. 

Bewertungsblatt Fläche 12:  

43.12  Die eingetragene Grünfläche zwischen Kupferhammerweg 
und Heegermühler Straße ist eindeutig eine Waldfläche nach § 2 
LWaldG. 

 

Bewertungsblatt Fläche 22: 

43.13  Ehemalige Konversionsfläche Casino Südend: Der Aus-
weisung der Waldfläche von 1,7 ha als Bauland wird nicht zuge-
stimmt. Es handelt sich um eine Waldfläche von hoher Wertigkeit 
und Funktionalität. Die hohe Bedeutung für Erholung und Natur-
schutz lassen eine Umwandlung nicht zu. Bedingt durch die Lage 
würde eine Umnutzung ein großes zusammenhängendes Wald-
gebiet weiter zerstückeln und wiederum zu großen Problemen im 
Grenzbereich führen. 

FNP-Vorentwurf Planzeichnung: 

43.14  Die Darstellung der Waldflächen östlich der Siedlung Os-
tende entspricht nicht den tatsächlichen Waldflächen und sollte 
korrigiert werden. Die Darstellung der SPE-Maßnahmen für Heide 
und Trockenrasen sollten nicht auf Waldstandorten mit mit älterer 
und dichter Bestockung, sondern auf den geeigneten Flächen ge-
plant werden. 

 

 

 

 
 
 
43.12  Wird berücksichtigt. 
In der Planzeichnung des FNP-Entwurfes ist die Fläche ent-
sprechend des Bestandes als Wald dargestellt. Der Karten-
auszug im Bewertungsblatt 12 stellt einen veralteten Arbeits-
stand dar und ist  nicht korrekt. Der Kartenausschnitt wird im 
Bewertungsblatt 12 im Umweltbericht  korrigiert.  
 
                                                                                                              
43.13  Wird nicht berücksichtigt.                                                                           
Die Fläche des ehemaligen Casinos Südend ist im FNP 98 
als Wohnbaufläche dargestellt. Die Bestätigung dieser Dar-
stellung im FNP-Entwurf will dieses bedeutende Ent-
wicklumgspotential auch für die Zukunft sichern (s. auch 
Kommentar zu 37.7). 

 

 

43.14  Wird berücksichtigt. 
Mit der Darstellung der Fläche als sonstige SPE-Fläche im 
Flächennutzungsplan soll zum Erhalt der Biotopvielfalt im 
Gebiet verdeutlicht werden, dass hier die natürliche Sukzes-
sion das Hauptentwicklungsziel ist. Aus diesem Grund wird 
im FNP-Entwurf eine neue Maßnahmenkategorie – Sukzes-
sion- eingeführt, die für diesen Bereich dargestellt wird. Der 
bereits vorhandene Status als Waldfläche gemäß „ 2 
LWaldG“  ist davon unberührt. In einem neuen Unterpunkt im 
Abschnitt 6.12. der Begründung wird darauf eingegangen. 
Vorhnadene ältere Waldbestände werden entsprechend der 
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43.15  Die Darstellung der Waldflächen im Bereich Schwappach-
weg entspricht nicht den tatsächlichen Waldflächen und sollte kor-
rigiert werden (Kleinfläche direkt nördlich an der Oberförsterei an-
grenzend, Bereich Wald-Solar-Heim). 

Zuarbeit der unteren Forstbehörde in der Planzeichnung als 
Wald dargestellt. 
 
 

43.15  Wird berücksichtigt. 
Es wird eine Korrektur der Darstellung im Bereich Schwap-
pachweg nach Rücksprache mit dem Landesbetrieb Forst 
vorgenommen. Im Bereich des Wald-Solar-Heimes wird die 
Darstellung SO aber beibehalten, um eine begrenzte bauli-
che Entwicklung zu ermöglichen.  

 

 

 

P 

 44 Biosphärenreservat Schorfheide / 
Chorin 
Landesamt für Umwelt,Gesundheit 
und Verbraucherschutz 
Hoher Steinweg 5-6 
16278 Angermünde 

14.01.2011 

Hinweise: 

44.1  Die Schutzgebietsverwaltung gibt keine eigene Stellung-
nahme ab. Bei Beteiligung des LUGV wird eine Gesamtstellungs-
nahme abgegeben, die in die fachliche Bewertung der Schutzge-
bietsverwaltung einfließt.  

44.2 Für den FNP ist die Vereinbarkeit des Plans mit dem Schutz-
zweck des Biosphärenreservats herzustellen.  
Ein entsprechender Antrag zur Herstellung der Vereinbarkeit soll 
an das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz gestellt werden. 

 

44.1 und 44.2  Wird berücksichtigt. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das MUGV wur-
de außerhalb des Verfahrens im Nachgang beteiligt. Eine 
Stellungnahme für das Sondergebiet Erlebnispädagogik liegt 
vor und wird in der Synopse berücksichtigt (s. auch Kom-
mentar zu 55).  

 

 

 

S 

 

 

 

 

45 IHK Ostbrandenburg 
Puschkinstraße 12b 
15236 Frankfurt (Oder) 

14.01.2011 

Hinweise: 

45.1  Einige Unternehmensstandorte sind von Ausweisungen be-
troffen, die keine Planungs- und Investitionssicherheit mehr zulas-
sen, so z.B. für die THIMM Verpackung, die Mühlenbau & Anla-
genmontagen GmbH, Thorka GmbH, Compact-Produktions 
GmbH und Wrensch Baustoff- Recycling OHG. 

 

 

 

45.1 Wird berücksichtigt.                                                                               
Zu den Planänderungswünschen der Fa. THIMM-
Verpackung (s. auch Kommentar zu 12) sowie der Fa. Müh-
lenbau und Anlagenmontagen (s. auch Kommentar zu 6) 
wurde hier bereits Stellung genommen. Die Entwicklungsab-
sichten dieser Unternehmen werden im  FNP-Entwurf be-
rücksichtigt.  Die Firma Compact-Produktions GmbH, An-
germünder Straße 45, liegt in einem Gebiet, welches im 

 

S 
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45.2  Begrüßung der Planung einer öffentlichen Erörterungsver-
anstaltung, da die Akzeptanz einzelner Entscheidungen erhöht 
und so im Vorfeld Konflikte vermieden und somit unnötige Kosten 
für Änderungsplanungen vermieden werden können. Ein Mitein-
ander von Wirtschaft und Verwaltung wird bei der umfangreichen 
Planung vorausgesetzt. 

Landschaftsplan der Stadt Eberswalde als wichtige Nord-
Süd-Grünverbindung charakterisiert wurde. Dieser Belang 
wurde nach Abwägung im FNP 98 berücksichtigt und die 
Fläche als Wald mit der Zielsetzung Aufwaldung dargestellt. 
Dieser Zielstellung wird auch weiterhin gefolgt und die Flä-
che mit einer SPE-Umrandung und der Zielstellung Aufwal-
dung im FNP-Entwurf dargestellt. Der Bestandsschutz wird 
von dieser Darstellung nicht berührt. Die Firma Thorka 
GmbH, Wilhelm-Conrad-Röntgen-Straße 20, liegt in der ge-
werblichen Baufläche des TGE, dessen Grenzen durch Be-
bauungspläne festgeschrieben sind. Im Rahmen der 3. Än-
derung des BPL Nr. 400-1. Änderung wurde das Gewerbe-
gebiet im Einvernehmen mit der Firma nach Westen vergrö-
ßert, um anstehende Investitionen zu ermöglichen. Die von 
der Firma Wrensch Baustoff-Recycling OHG, Am Mühlen-
berg 3 in Britz  erworbene Fläche im Stadtgebiet von Ebers-
walde liegt nur teilweise innerhalb des Industriegebietes des 
BPL Nr. 623 „Westlich der Lichterfelder Wassertorbrücke“. 
Eine Erweiterung der gewerblichen Baufläche in westlicher 
Richtung ist nicht vorgesehen. Hier soll zukünftig eine Wald-
fläche  entwickelt werden. 

 

45.2  Die Belange der Wirtschaft werden über das Amt für 
Wirtschaftsförderung der Stadt und der Berücksichtiung von 
vorliegenden Konzeptionen (GIK, WISTEK), die in enger Zu-
sammenarbeit mit den Unternehmen der Stadt entstanden 
sind, in der Abwägung ausreichend berücksichtigt. Weiterhin 
wurden im Rahmen der Erarbeitung des FNP-Entwurfes Ge-
spräche mit Einzelunternehmen geführt, um sich über anste-
hende Investitionsabsichten zu informieren. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit im Rahmen der Beteiligung gemäß   
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§ 3 BauGB weitere Belange in das Planverfahren einzubrin-
gen. Eine separate öffentliche Erörterungsveranstaltung wird 
nicht für erforderlich erachtet.  

 46 Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft, gemeinsame Landes-
planungsabteilung 
Lindenstr. 34a 
14467 Potsdam 

14.01.2011 

 

 

46.1  Kein Widerspruch zu Zielen der Raumordnung erkennbar. 
Die Befassung mit den wesentlichen Grundsätzen und sonstigen 
Erfordernissen der Raumordnung wurde in der Begründung zum 
Vorentwurf dokumentiert. 

Hinweise: 

46.2  Verweise auf rechtliche Grundlagen der Planungsabsicht: 
Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und Verord-
nung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP 
B-B) vom 31. März 2009 sowie Regionalplan Uckermark-Barnim, 
sachlicher Teilplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung und –ge-
winnung“ (RegPl-WR) vom 04.Oktober 2000. 

--- 

 

 

 

46.2  Ist berücksichtigt. 
Die rechtlichen und planerischen Grundlagen auf den unter-
schiedlichen Ebenen für die Planaufstellung sind unter Ab-
schnitt 1.2 der Begründung ausführlich dargestellt. 

 

 

K 

 

 

 

K 
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Polizeipräsidium Bereich 1 Schutzbe-
reich Barnim 
Postfach 1177 
16311 Bernau 

14.01.2011 

Keine Äußerung --- K 

48 

 

 

 

50Hertz Transmissions GmbH Ei-
chenstraße 3A 
12435 Berlin 

14.01.2011 

Hinweise: 

48.1  Im Planungsgebiet befindet sich die 220-kv-Freileitung Neu-
enhagen-Pasewalk 303/304 von Mast-Nr. 95-128. Für Arbeiten im 
Freileitungsbereich ist eine gesonderte Prüfung einzuholen. 

48.2  Keine Zustimmung zum FNP-Vorentwurf  im Bereich der 
geplanten 380-kV-Freileitung: Im Abschnitt 6.8.1 „Energieversor-
gung“ ist die Planung der Uckermarkleitung vermerkt. Die öffentli-
che Auslegung der Planfeststellungsunterlagen und die Beteili-
gung der TÖB fanden im August/September 2010 statt, womit die 

 

48.1  Wird berücksichtigt. 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Text der Begrün-
dung unter Abschnitt 6.8.1 aufgenommen 

48.2  Wird berücksichtigt. 
Die Ablehnung wird zur Kenntnis genommen. Auf das Plan-
verfahren zur 380-kV-Freileitung wurde im Abschnitt 6.8.1. 
hingewiesen. Der Stand des Verfahrens wird hier aktualisiert. 
Falls das Planfeststellungsverfahren bis zur Fertigstellung 

 

B  
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Veränderungssperre nach § 44a EnWG greift.  

 
 
48.3  Konfliktpunkte im Bereich des Technologie- und Gewerbe-
parks Eberswalde nördlich der Carl-von-Linde-Straße, wo gewerb-
liche Bauflächen ausgewiesen sind, die den geplanten Schutz-
streifen der Uckermarkleitung berühren. 

48.4  Die Darstellung der gewerblichen Bauflächen in der Plan-
zeichnung und in der Beikarte 4 stimmt nicht in allen Bereichen 
überein. Die Lesbarkeit ist durch verschiedene Grautöne nur ein-
geschränkt gegeben. 

des FNP abgeschlossen ist, wird der Leitungsverlauf nach-
richtlich in den FNP übernommen.  
 

48.3 Wird nicht berücksichtigt. 
In der Planzeichnung wurde der Stand der rechtskräftigen 
Bebauungspläne übernommen. Bestehende Widersprüche 
sind im Planfeststellungsverfahren zu klären. 

48.4  Wird berücksichtigt. 
Die Beikarte 4 wird grundlegend überarbeitet und mit der 
Planzeichnung abgestimmt. 

 

 

K                     

 
 
 
X 
 

 

49 Agentur für Arbeit 
Bergerstraße 30 
16225 Eberswalde 

17.01.2011 

Keine Einwände  

 

 

 

--- K 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Telekom Netzproduktions 
GmbH 
Güterfelder Damm 87-91 
4532 Stahnsdorf 

18.01.2011 

50.1  Es wird um die Hinzufügung eines Hinweises in den Erläute-
rungsbericht des FNP gebeten, wonach bei der Aufstellung der 
Bebauungspläne in allen Verkehrswegen geeignete und ausrei-
chende Trassen für die Unterbringung der Telekommunikations-
trassen der Telekom vorgesehen werden müssen.  

Hinweise: 

50.2  Im Planbereich befinden sich zahlreiche Telekommunikati-
onslinien der Telekom. 
 

50.3 Es erfolgt eine spätere, detaillierte Stellungsnahme zu den 
aus dem FNP entwickelten Bebauungsplänen. 

 

50.1  Wird berücksichtigt. 
Ein entsprechender Hinweis wird in einem neuen Abschnitt 
„6.8.5 Telekommunikation“  in den Text der Begründung auf-
genommen. 

 

50.2  Wird berücksichtigt. 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Text der Begrün-
dung unter Abschnitt 6.8.5 aufgenommen. 

--- 

B 

 

 

 

 

B 
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51 

 

Regionale Planungsgemeinschaft U-
ckermark-Barnim 
Am Markt 1 16225 
Eberswalde 

24.01.2011 

 

 

Hinweise zu Wohnbauflächen: 

51.1  Die in Beikarte 2 dargestellte neue Wohnbaufläche an der 
Altenhofer Straße zwischen Ortsteil Finow und dem Oder-Havel-
Kanal, die in der Gesamtkarte des FNP nicht dargestellt ist, ist ei-
ne Splitterfläche ohne Anbindung zur angrenzenden Siedlung. 
Damit steht sie im Widerspruch zu den Festlegungen des - Lan-
desentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (Z4.2). 

51.2  Die neue Wohnbaufläche „Am Kahlenberg“ stellt eine 
schlecht erschlossene Splitterfläche ohne Anbindung an die ge-
schlossene Siedlung dar. Eine Aufnahme der Fläche stellt eine 
Verfestigung der Splittersiedlung dar und ermöglicht eine Erweite-
rung. 
Verweis auf die negativen Auswirkungen von Erweiterungen von 
Splittersiedlungen. 

 

 

51.3  In der Clara-Zetkin-Siedlung sind weitere Wohnbauflächen 
entlang des Weges nach Karlshöhe und im Südosten der Sied-
lung, Fritz-Reuter-Straße vorgesehen. Hierbei gehen wertvolle 
Waldbestände verloren. Eine Erweiterung der Siedlung wird nicht 
begrüßt, da keine Einrichtungen der Versorgung und der sozialen 
Infrastruktur und eine schlechte ÖPNV-Anbindung vorhanden 
sind.  

51.4  Im Vergleich zum FNP 1998 wird die Wohnbaufläche zwar 
verkleinert, im Vergleich zur derzeitigen Nutzung durch Bebauung 
erweitert, hinzukommen zusätzliche Erweiterungsflächen. Dies 
steht im Gegensatz zum prognostizierten Bevölkerungsrückgang.  

 

51.1  Wird berücksichtigt. 
Die Fläche an der Altenhofer Straße ist im FNP-Entwurf nicht 
als Wohnbaufläche dargestellt. Hier bestehen keine entspre-
chenden Entwicklungsabsichten der Stadt. Die Darstellung in 
der Beikarte 2 ist fehlerhaft (versehentlich entstanden) und 
wird korrigiert (s. auch Kommentar zu  37.9). 

51.2  Wird berücksichtigt.                                                                                 
Die vorhandene Splittersiedlung am Kahlenberg wird ent-
sprechend des Bestandes zukünftig als Sonderbaufläche 
Tourismus dargestellt. Hier sollen Nutzungen wie Reiterhof, 
Ferienwohnungen u.a. innerhalb des Gebietes ermöglicht 
werden. Eine Verfestigung und Ausdehnung der Wohnbe-
bauung wird so unterbunden, Investitionen zurEtablierung 
von touristischen naturbezogenen Einrichtungen aber in ge-
ringem Umfang  ermöglicht (s. auch Kommentar zu 37.8). 

 

51.3  Wird berücksichtigt.                                                                            
Auf die Darstellung einer zusätzlichen Wohnbaufläche west-
lich der Straße zum Oder-Havel-Kanal wird verzichtet (s. 
auch Kommentare zu 37.6 und 43.11). Die Arrondierung der 
Clara-Zetkin-Siedlung an der Fritz-Reuter-Straße wird eben-
falls zurückgenommen (s. auch Kommentar zu 43.10). 

51.4  Wird nicht  berücksichtigt.                                                                             
Die Bedenken gegen zusätzliche Wohnbauflächen-
Darstellungen (wg. abnehmender Einwohnerzahlen) werden 
zur Kenntnis genommen. Die Notwendigkeit, nach sorgfälti-
ger Abwägung auf den zusätzlichen Neubaubedarf einzuge-
hen, bleibt bestehen. 
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Hinweise zu Grünflächen: 

51.5  Die Umwidmung für die gewerblich genutzte Teilfläche Kran-
bau-Nord sollte für die gesamte Fläche nördlich der Bahntrasse 
erfolgen (vgl. Beikarte 10) um dem Konzept der grünen Achse am 
Finowkanal zu entsprechen.  

 

51.6  Die Verbreiterung des Grünzugs nördlich des Brandenburgi-
schen Viertels wird begrüßt. 

Hinweise zu Gewerblichen Bauflächen: 

51.7  Die restliche gewerbliche Baufläche Kranbau-Nord sollte wie 
die anderen Flächen in den Grünzug übernommen werden, die 
Bahntrasse würde dann die gewerblichen Bauflächen nach Nor-
den abschließen und die gewerblichen Bauflächen keine Barriere 
im Konzept der grünen Achse am Finowkanal darstellen. 

51.8  Die Lücke zwischen den Teilflächen im TGE ist nicht ver-
ständlich. Eine Zusammenführung der Teilflächen wird als sinnvoll 
erachtet, um eine Flexibilität bei der Ansiedlung von Gewerbebe-
trieben zu ermöglichen. 

 
 

Hinweise zu Sonderbauflächen: 

51.9  Die geplante Sonderbaufläche zwischen der L 291 und dem 
Finowkanal und die Sonderbaufläche an der L 200 westlich von 
Spechthausen werden  derzeit in Form von Kleingärten genutzt 

 

 

51.5  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Darstellung einer verkleinerten gewerblichen Baufläche 
nördlich des Kranbaugeländes folgt dem Bestand und erfolgt 
in Abstimmung mit den Investitionsinteressen des jetzigen 
Nutzers (s. auch Kommentar zu  37.12). 

--- 

 

 
51.7  Wird nicht berücksichtigt. 
(s. auch Kommentar zu 51.5) 
 

 

 

51.8  Wird nicht berücksichtigt.                                                                 
Die Darstellung der gewerblichen Bauflächen im TGE-
Gelände erfolgt auf der Basis der rechtskräftigen Bebau-
ungspläne. Gegenwärtig befinden sich noch umfangreiche 
unbebaute und ungenutzte Flächen in diesem Bauflächen-
bestand, sodass gegenwärtig kein zusätzlicher Flächenbe-
darf erkennbar ist, der es nötig machen würde, auf die vor-
handene Grünachse zu verzichten. 

51.9  Wird nicht berücksichtigt.                                                              
Die genannten Flächen unterliegen nicht dem Bundesklein-
garten-Gesetz und sind nicht im Bezirksverband der Klein-
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und sind somit wie alle Kleingärten im FNP-Vorentwurf als Grün-
flächen darzustellen. 

 

 

 

 
51.10  Die Sonderbaufläche Erlebnispädagogik umfasst eine sehr 
große Fläche, die nicht zwangsläufig für eine bauliche Nutzung 
benötigt wird. Die Flächengröße sollte stark verringert werden und 
die genutzten Gebäude auf einer kleinen Fläche konzentriert wer-
den, da sich das Objekt in einem sensiblen Landschaftsraum be-
findet. 
 

 

Hinweise zum Umweltbericht: 

51.11  Die Neuausweisung von Bauflächen wird teilweise in den 
Ausführungen des Umweltberichts nicht erwähnt. Auf dem Flug-
platz Finow befinden sich wertvolle Biotope, und er ist Lebens-
raum für geschützte Arten. Im Umweltbericht sollte dieser Aspekt 
aufgrund der geplanten Nutzung für Gewerbe und Solarflächenan-
lagen besonders berücksichtigt werden 

 

Hinweise zu weiteren Planungen und Konzepten: 

51.12  Der Sachliche Teilplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung 
und -gewinnung“ der Regionalen Planungsgemeinschaft Ucker-
mark-Barnim wird derzeit fortgeschrieben. Nach derzeitigem Pla-
nungsstand wird das Eignungsgebiet Windnutzung „Lichterfelde“ 

gärtner Eberswalde e.V. organisiert. Die Nutzer haben 
Pachtverträge für eine Wochenendhausnutzung. Im FNP-
Entwurf wird nur der Bestand dargestellt, die Flächendarstel-
lung im OT Spechthausen wird entsprechend dem tatsächli-
chen Bestand korrigiert (s. auch Kommentar zu 37.14). 

 

 

51.10  Wird berücksichtigt.                                                                           
In der Frage der Darstellung der Sonderbaufläche „Erlebnis-
pädagogik“ an der Ragöser Mühle wurde im Nachgang der 
TÖB-Beteiligung das Ministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz bezüglich der Vereinbarkeit dieses 
Vorhabens mit dem Schutzzweck des Biosphärenreservats 
beteiligt, mit dem Ergebnis, dass das Ministerium die Aus-
weisung eines Sondergebiets „Erlebnispädagogik“ als nicht 
zulässig beurteilt. Auf die Darstellung einer Sonderbaufläche 
wird darum verzichtet.  

51.11  Wird berücksichtigt. 
Im Rahmen der Erarbeitung des FNP wird gewährleistet, 
dass für alle neuen Bauflächen Bewertungen im Umweltbe-
richt erfolgen. Bezüglich des Flugplatzgeländes werden die 
Ausführungen im Umweltbericht grundlegend überarbeitet 
und die Erkenntnisse, die im Rahmen der Erfassung der 
Umweltbelange für die Errichtung einer Photovoltaikanlage in 
der Gemeinde Schorfheide gewonnen wurden, berücksich-
tigt.  

51.12  Wird berücksichtigt.                                                       
Das Eignungsgebiet Windnutzung „Lichterfelde“ wird nachr-
tichtlich in den FNP-Entwurf übernommen. Die Plandarstel-
lung und die Beikarte 17 werden überarbeitet und angegli-
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erweitert. Dies betrifft auch Flächen der Stadt Eberswalde. 

51.13  Derzeit werden durch die Regionale Planungsstelle in Zu-
sammenarbeit mit den Fachämtern der Landkreise Uckermark 
und Barnim Planungskriterien für Solarflächen erarbeitet. Die im 
Vorentwurf dargestellten Flächen SO Solar entsprechen nach 
derzeitigem Arbeitsstand weitgehend diesen Kriterien.  

chen, der Text der Begründung wird in Abschnitt 6.8.1 ent-
sprechend ergänzt. 

51.13 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

K 

 

 
 

52 Landkreis Oberhavel 
Adolf - Dechert - Straße 1 
16515 Oranienburg 

 

08.12.2010 

Keine inhaltliche Stellungnahme --- K 

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landkreis Barnim 
Am Markt 1 
16225 Eberswalde 

02.02.2011 

Hinweise des Strukturentwicklungsamtes: 

53.1  Das gesamte Werk wird als schwer lesbar kritisiert. Die Ab-
grenzungen einzelner Flächen in Bezug auf die vorhandenen Dar-
stellungen des rechtskräftigen FNP können teilweise nur erahnt 
werden. Beikarten, die der Aufklärung dienen könnten, sind man-
gelhaft. Die  Unterlagen sind  fehlerhaft  und widersprüchlich in 
der Begründung zum FNP und den Darstellungen in den Plankar-
ten, was eine Bewertung der Planungsabsichten der Stadt Ebers-
walde erschwert.  

 

53.2  Es wird von einer Neuaufstellung des FNP ausgegangen, 
jedoch baut die vorliegende Planung auf den rechtskräftigen FNP 
von 1998 in den Erläuterungen sowie in den Kartendarstellungen 
auf. Daher wird die Planung aus Sicht des Landkreises als eine 
Fortschreibung angesehen. Zu diesem Punkt sollte sich der Pla-
nungsträger eindeutig äußern.                                                               

 

53.1  Wird nicht berücksichtigt.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der Erar-
beitung des FNP-Entwurfes beachtet. Es fehlen jedoch kon-
kretisierte Angaben zu diesen Hinweisen. Ein detailliertes 
Eingehen auf die Hinweise ist deswegen nicht möglich. 

 

 

 

53.2  Wird nicht berücksichtigt.  
Der Charakter des Planverfahrens als Neuaufstellung des 
FNP ist unter Abschnitt 1.3.2 der Begründung ausführlich er-
läutert worden.  
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Verkehr: 

53.3  Der Verlauf der wichtigen Straßen  sollte vollständig in den 
Beikarten dargestellt werden und erkennbar sein. Die Darstellung 
der B 167 in Tornow und Stadtmitte sollte ergänzt werden, weiter 
sollten auch die Stadtteilgrenzen in den Beikarten dargestellt wer-
den. 

 

 

 

53.4  Die Trasse „Schellengrund“, B 167 (östlich) und die S-
Variante sollten aus der Darstellung entfernt werden, da diese 
nicht mehr favorisiert werden. 

 

 

 
 

53.5  Generell werden Unstimmigkeiten zwischen FNP alt, neu 
und den Beikarten festgestellt, die zu beheben sind. Eine Numme-
rierung der einzelnen Flächen sowie eine tabellarische Darstel-
lung mit den entsprechenden Größenordnungen werden aus 
Gründen der Übersichtlichkeit empfohlen. Es kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass jedem Beteiligten die Lage einzeln 
benannter Flächen bekannt ist.  
Z.B. auf S. 53 der Begründung wurden vier Gewerbestandorte 
benannt, ohne dass in der Begründung die Entwicklungsabsichten 
der Stadt für die Flächen erläutert wurden. 

53.3  Wird berücksichtigt. 
Alle Hauptverkehrs-, Hauptsammel- und Sammelstraßen lt. 
Verkehrsentwicklungsplan sind in Beikarte 12 dargestellt, 
darunter auch die B 167 in Tornow und Stadtmitte. Die Stadt-
teilgrenzen auf Beikarte 12 werden besser sichtbar gemacht. 
Des Weiteren werden die Beikarten 2 - 5 auf der Grundlage 
der Topografischen Karte 1:10.000 dargestellt und grundle-
gend überarbeitet. Der Verlauf der wichtigen Straßen wird 
dadurch besser erkennbar. 

53.4  Wird nicht berücksichtigt. 
Es wird auf den Verkehrsentwicklungsplan verwiesen. Die im 
Entwurf des FNP enthaltenen Trassenfreihaltungen  ent-
sprechen den Aussagen des Szenarios 2 der von der Stadt 
Eberswalde beschlossenen Verkehrsentwicklungsplanung, 
falls die B 167n als Planung des Bundes nicht realisiert wird. 
So soll sichergestellt werden, dass dann erforderliche städti-
sche Verkehrsprojekte umgesetzt werden können. Die Tras-
se „Schellengrund“ ist in der Darstellung nicht enthalten.  

53.5  Wird berücksichtigt. 
Im Rahmen der Erarbeitung des FNP-Entwurfes werden die 
Beikarten 2-5 grundlegend überarbeitet und es erfolgt eine 
Nummerierung der Flächen in den Beikarten, die sich in den 
Bewertungsbögen des Umweltberichtes wiederfindet. Da es 
sich um eine Neuaufstellung des FNP aufgrund gravierend 
veränderter Ausgangsbedingungen handelt, ist eine durch-
gängige Kongruenz mit dem FNP 98 nicht zu erwarten.  
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53.6  Gemäß der Begründung fehlen einige Darstellungen in der 
Planunterlage. Als Beispiele werden Güterumschlagstelle S. 86, 
Druckerhöhungsstation S. 89, Spielflächen S. 94, Friedhöfe S. 98 
sowie Grünlandstandorte S. 100 genannt. 

53.7  Auf S. 91 wird die Darstellung von Zweckbestimmungen der 
Grünflächen erläutert. Da zwischen Begründung, Plan und Le-
gende bez. einiger Grünflächen und der Sonderbaufläche „ehe-
maliges Freibad“ keine Übereinstimmung besteht, sollte diese 
hergestellt werden.  

53.8  In der Plandarstellung fehlen „nachrichtliche Übernahmen“  
wie z.B. „Flächen unter denen der Bergbau umgeht“ oder die Er-
läuterung in der Legende für die Trasse der B 167. 

 

 

53.9  Die farbliche Darstellung der Gemeinbedarfs- und Bahnflä-
chen sollte geändert werden, da diese identisch sind. 

 

 

53.10  Im FNP sollte generell von „Darstellungen“ und nicht von 
„Ausweisungen“ gesprochen werden. 

 

 

53.11  In der Begründung auf S. 13 fehlen zu verschiedenen 

53.6  Wird berücksichtigt. 
Die aufgeführten Beispiele werden überprüft und es wird ei-
ne Korrektur der Plandarstellung bei Bedarf  vorgenommen. 

 

53.7  Wird berücksichtigt. 
Die Übereinstimmung wird hergestellt. 

 

 

53.8  Wird teilweise berücksichtigt. 
Flächen, unter denen der Bergbau umgeht, gibt es in Ebers-
walde nicht. Deswegen ist diese Kategorie nicht in die Le-
gende des FNP aufgenommen worden. 
Die fehlende „nachrichtliche Übernahme“ für die Vorhalte-
trasse der B 167n wird in der Legende der Planzeichnung 
nachgetragen. 

53.9  Wird berücksichtigt. 
Bei der farblichen Darstellung der Gemeinbedarfs- und 
Bahnflächen wurde der Farbcode der Planzeichenverord-
nung zugrunde gelegt. Bei der Überarbeitung werden die 
Spielräume dieser Codes ausgenutzt, um zu einer optisch 
eindeutigeren Unterscheidung zu kommen.  

53.10  Wird berücksichtigt. 
Der Begriff „Ausweisung“ wird durchgängig in der Begrün-
dung durch den Begriff „Darstellung“ ersetzt. 
 

53.11  Wird berücksichtigt. 
Im Abschnitt 1.3.2 der Begründung werden die Grenzkorrek-
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Grenzkorrekturen und Gebietsaustauschen die Erläuterungen. 
 

Wohnbauflächen: 

53.12  Die vorhandenen baulichen Anlagen (Garagenkomplexe) 
nördlich der Bahn des Stadtteils „Nordend“ sollten aufgrund der 
Nähe zu den Bahnanlagen und der damit verbundenen Lärmim-
missionen nicht als Wohnbauflächen dargestellt werden. Die bis-
herige Flächendarstellung sollte verbleiben. 

53.13  Im OT Tornow sind die Darstellungen der Wohnbauflächen 
nördlich der B 167 im Gesamtplan und der Beikarte „Wohnbauflä-
chen“ widersprüchlich, da eine Neudarstellung Wohnbauflächen 
nicht erkennbar ist. Darüber hinaus sollte nördlich der B 167 aus 
Gründen des Immissionsschutzes keine Neudarstellungen Wohn-
bauflächen vorgenommen werden. 

Gemischte Bauflächen: 

53.14  Auf S. 54 der Begründung werden unter Abschnitt  6.2.5. 
Plandarstellungen deutliche Reduktionen der gemischten Bauflä-
chen genannt. Hier wird aber eine Verlagerung bzw. Zunahme der 
Flächen festgestellt.  

 

 

53.15  Bei dem „Behördenzentrum Finow“ kann eine Abgrenzung 
der Bauflächen und eine damit verbundene Reduzierung nicht er-
kannt werden. 

 

turen des Stadtgebietes kurz aufgeführt und es wird auf den 
Gebietstausch mit der Gemeinde Chorin eingegangen. . 

53.12 Wird teilweise berücksichtigt.                                                 
Die Wohnbaufläche am Rosengrund wird im FNP-Entwurf  in 
Anpassung an den vorhandenen Straßenverlauf neu ge-
schnitten, indem nur die Parzellen südlich des Straßenver-
laufs mit einer Tiefe von 30 Metern als Wohnbauflächen 
ausgewiesen werden. Der Waldstreifen an der Breiten Stra-
ße bleibt erhalten. 

53.13  Wird berücksichtigt.                                                          
In Tornow nördlich der B167 soll nur der Wohnbauflächen-
bestand dargestellt werden. Eine Ausweitung des Bestands 
in Richtung Nord am östlichen Bereich wird entsprechend 
dem Bestand zurückgenommen.  

  

53.14  Wird berücksichtigt.                                                      
Die reduzierten und ausgeweiteten Darstellungen von ge-
mischten Bauflächen werden in der Begründung einzeln auf-
geführt. Die Vermehrung der gemischten Bauflächen gegen-
über dem FNP 1998 entsteht durch einen Fehler in Tabelle 
14, die den entsprechenden Bestand in Spechthausen für 
1998 nicht ausweist.                                                                                                                                                                                                        

53.15 Ist berücksichtigt.                                                          
Beim ehemaligen Behördenzentrum Finow stellt der FNP-
Entwurf die Entwicklung einer Waldfläche dar, die Abgren-
zung ist in der Kartengrundlage an Hand des Gebäudebe-
stands genau erkennbar. Die östlich angrenzende gemischte 
Baufläche ist bereits heute als gemischte Baufläche  genutzt. 
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Hinweise der Unteren Denkmalschutzbehörde (UDB): 

53.16  Unter Abschnitt 6.16.1. der Begründung ist zu berichtigen, 
dass in Eberswalde ein durch Satzung geschützter Denkmalbe-
reich „Messingwerksiedlung Eberswalde“ und ein Denkmal mit 
Gebietscharakter „Stadtkern Eberswalde“ existieren. 

53.17  Im Abschnitt 3.1.7. Abs. 2 des Umweltberichtes ist zu er-
gänzen, dass sich die meisten Industriedenkmale entlang des Fi-
nowkanals, welche als Einzeldenkmal zwischen Zerpenschleuse 
und Liepe mit allen wasserbaulichen Anlagen in die Denkmalliste 
des Landes Brandenburg eingetragen sind, befinden. Dazu gehö-
ren alte Schleusen etc. 

53.18  Unter Abschnitt 3.1.7. Abs. 5 des Umweltberichtes sollte 
die Bezeichnung „Denkmalbereichssatzung Messingwerksied-
lung“ erfolgen. 

 
53.19  In Tabelle 13, Bewertungsblatt Fläche 8 ist unter Abschnitt  
Kultur und Sachgüter, Denkmalschutz zu ergänzen: In Umgebung 
des Einzeldenkmals Restbebauung der chem. Fabrik, bestehend 
aus Verwaltungsgebäude, Beamten- und Wohlfahrtshaus, Wa-
genremise. 
 

53.20  In Tabelle 17, Bewertungsblatt Fläche 12 - Westend: e-
hem. MEW-Gelände ist unter dem  Abschnitt  Kultur- und Sachgü-
ter, Denkmalschutz der „Verwaltungssitz der Märkischen Elektrizi-

Offensichtlich handelt es sich bei dieser Trägerstellungnah-
me um eine Verwechslung der Nutzungsabfolge entlang der 
Eberswalder Straße.  

 

53.16  Wird berücksichtigt. 
Die Berichtigungen werden in der Begründung unter Ab-
schnitt 6.16.1 vorgenommen. 

53.17  Wird berücksichtigt. 
Die Ausführungen zu den Industriedenkmalen werden im 
Umweltbericht unter Abschnitt  3.1.7  entsprechend ergänzt. 

 

 

53.18  Wird berücksichtigt. 
Die Bezeichnung „Denkmalbereichssatzung Messingwerk-
siedlung“ wird unter Abschnitt 3.1.7  des Umweltberichtes in 
den Umweltbericht aufgenommen  

53.19  Wird berücksichtigt. 
Die Ausführung wird im Umweltbericht  in Tabelle 13, Bewer-
tungsblatt Fläche 8 unter Abschnitt  Kultur und Sachgüter er-
gänzt. 
 
 
 

53.20 Wird berücksichtigt. 
Die Ausführung wird im Umweltbericht unterTabelle 17, Be-
wertungsblatt Fläche 12 - Westend: ehem. MEW-Gelände 
unter dem Abschnitt Kultur- und Sachgüter dem aktuellen 
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tätswerke“ zu vermerken. 

53.21  Unter Abschnitt 3.2.4 des Umweltberichtes „Mittlere negati-
ve Auswirkungen“ ist bei der ehemaligen chem. Fabrik zu beach-
ten, dass auch die chem. Fabrik als Einzeldenkmal in der Denk-
malliste des Landes Brandenburg verzeichnet ist. Die vorgesehe-
ne Nutzung müsste erst denkmalrechtlich geprüft werden. Ggf. 
stehen dem Vorhaben denkmalrechtliche Belange entgegen. 

 

53.22 Weiter sind auf der Beikarte 16 und auch im Text nicht alle 
Denkmale verzeichnet. Um Vervollständigung anhand der aktuel-
len Denkmalliste des Landes Brandenburg wird gebeten. 

Hinweise des Bodendenkmalschutzes: 

53.23  Es sind alle Bodendenkmale dargestellt. 

 

Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde (UNB): 

53.24  Für den Baumschutz in Eberswalde gilt seit dem 1.1.2010 
die „Verordnung des Landkreises Barnim zum Schutz von Bäu-
men (BarBaumschV)“ vom 25.11.2009. I 

53.25 In der Legende zu Beikarte 11 sind Naturdenkmäler mit ei-
nem roten Punkt angegeben. Diese übersteigen jedoch die An-
zahl der vorhandenen Naturdenkmäler. Es wird vermutet, dass 
auch artenschutzrelevante Dinge markiert wurden. Eine Klärung 
ist mit den vorliegenden Unterlagen im PDF-Format nicht möglich. 

53.26  Einige im Anhang 10.3 des Umweltberichts genannte Geo-
tope (Tongrube Macherslust, Findling auf dem Gelände des Pfle-
geheimes „Auf dem Drachenkopf“, Findling auf dem Gelände des 

Stand zu diesem Denkmal angepasst.  

53.21  Wird berücksichtigt. 
In der Denkmalliste ist die „Restbebauung der chemischen 
Fabrik, bestehend aus Verwaltungsgebäude, Beamten- und 
Wohlfahrtshaus, Wagenremise“ eingetragen. Die Denkmal-
reste befinden sich jedoch nicht  innerhalb des SO S. Es ist 
aber der Umgebungsschutz zu beachten. 
Dieser Sachverhalt wird im Umweltbericht unter Abschnitt 
3.2.4 ergänzt. 

53.22  Wird berücksichtigt. 
Ein Auszug aus der aktuellen Denkmalliste des Landes wird 
der Begründung im Anhang beigefügt. Die Beikarte 16 wird 
bei Bedarf ergänzt. 

--- 

 

 

53.24  Wird berücksichtigt. 
Die Baumschutzverordnung wird unter Abschnitt 9.2 „Richtli-
nien und Gesetze“ der Begründung ergänzt. 

53.25  Wird berücksichtigt. 
Die Beikarte 11 wird hinsichtlich der Naturdenkmale korri-
giert.  

 

 
53.26  Wird  berücksichtigt. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Umweltbe-
richt sowie die Beikarte 11 werden entsprechend korrigiert. 
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HNEE, Campus Möllerstaße) haben auch den Status eines ND. 

 
53.27  Zu Abschnitt  1.4.7- Änderungsbereiche Nr. 2 - ehemaliger 
Hubschrauberlandeplatz: Nach den bisherigen Erfahrungen mit 
dem Flugplatz und seiner Umgebung ist hier davon auszugehen, 
dass weitere Artenschutzuntersuchungen (vor allem hinsichtlich 
Reptilienvorkommen) notwendig sind. Es ist nicht auszuschließen, 
dass die Photovoltaiknutzung auch bei entsprechenden Artenvor-
kommen möglich sein wird, erhebliche Kompensationsmaßnah-
men wären dann jedoch erforderlich. 

53.28  Zu Abschnitt 1.4.7- Änderungsbereich Nr. 7: Wenn eine 
Sondernutzung „Erlebnispädagogik“ ermöglicht werden soll, ist 
hier die Frage nach der Verträglichkeit mit dem Schutzzweck des 
Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin zu klären. Die Verträg-
lichkeit kann nur die Obere Naturschutzbehörde feststellen, wel-
che rechtzeitig zu beteiligen ist. Mögliche bauliche Erweiterun-
gen/sonstige mögliche Flächennutzungen sollten genauer defi-
niert werden. Auf FNP-Ebene ist auch die FFH-Verträglichkeit ab-
zuprüfen. 

53.29  Die Bezeichnung Nordend / Heiliger See für die v.g. Son-
derbaufläche ist irreführend, da die Teichanlage künstlich ist und 
seit Jahrzehnten durch den Anglerverband DVA genutzt wird. Der 
Große oder Heilige See liegt in der Gemarkung Sandkrug. 

53.30  Zu Abschnitt  1.4.7- Änderungsbereich Nr. 14: Die ehema-
lige Hufnagelfabrik liegt nicht in Finow, sondern im Bereich Kup-
ferhammer. 

 

 

Im Anhang werden Geotope als Unterpunkt in der Kategorie 
Naturdenkmale gelistet. 

53.27  Wird  berücksichtigt. 
Der Hinweis zur Notwendigkeit zusätzlicher Artenschutzun-
tersuchungen sowie die aufgeführten Anmerkungen werden 
in den Umweltbericht  übernommen und im Bewertungsblatt 
Nr. 2 ergänzt.  
 
 

53.28 Wird berücksichtigt. 
In der Frage der Darstellung der Sonderbaufläche „Erlebnis-
pädagogik“ an der Ragöser Mühle wurde im Nachgang der 
TÖB-Beteiligung das Ministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz bezüglich der Vereinbarkeit dieses 
Vorhabens mit dem Schutzzweck des Biosphärenreservats 
beteiligt, mit dem Ergebnis, dass das Ministerium die Aus-
weisung eines Sondergebiets „Erlebnispädagogik“ als nicht 
zulässig beurteilt. Auf die Darstellung einer Sonderbaufläche 
wird darum verzichtet. 

53.29  Nicht relevant. 
Durch den Wegfall der Darstellung dieser Fläche (Verzicht 
auf Sondergebiet) ist die Frage nach der Flächenbezeich-
nung nicht mehr relevant.  

53.30  Wird berücksichtigt. 
Die Bezeichnung der Fläche wird verändert in „Ehemalige 
Hufnagelfabrik“. Der Bewertungsbogen Nr. 14 wird dahinge-
hend korrigiert. 
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53.31  Im Umweltbericht S.11 wird die Zielstellung „Wald“ für die 
gesamte Fläche der GUS-Fläche südwestlich des Zoos, westlich 
der Bahn nicht als realistisch angesehen. Ein Teil der Fläche wird 
– wenn auch nicht ständig -  zumindest teilweise als Parkplatz für 
den Zoo genutzt. Alternative Standorte für einen Zoo-Parkplatz 
gibt es nicht. 

53.32 Im Umweltbericht S.11 ist die Zielsetzung „extensive Grün-
landnutzung“ auf der GUS-Fläche Freienwalder Straße aus natur-
schutzrechtlicher Sicht in Frage zu stellen. Nach Abbruch der Ka-
sernenbauten tritt in Folge der Sukzession eine Mischung aus 
Wald- und Freiflächen auf, sofern keine Aufforstung erfolgt. Es ist 
somit fraglich, ob eine Grünlandnutzung erfolgen kann.  

 

 

53.33  Zu Abschnitt 1.4.7- Änderungsbereich Nr. 23: Die Fläche 
östlich der Ostender Höhen ist eine Abstellfläche für die benach-
barten Gewerbebetriebe (v.a. KAFI) und es wird von Vollversiege-
lung bzw. Befestigung ausgegangen. Es handelt sich nicht mehr 
um eine unversiegelte Ackerfläche. Hier sollte ein Mischgebiet 
zugelassen werden, um die Nutzung als Abstellfläche zu legalisie-
ren. Eine mögliche Bebauung sollte minimalistisch ausfallen, da 
das Landschaftsbild sonst stark verändert werden würde. Eine 
weitere Auflösung des Siedlungsrandes ist zu vermeiden.  

Hinweise der Unteren Wasserbehörde (UWB): 

53.34  Derzeit sind die Schutzzonen der Wasserwerke Eberswal-
de I (Stadtsee), Eberswalde III (Finow)  gemäß Beschluss des 
Kreistages Eberswalde Nr. 87-14/1981 vom 1. Juli 1981 sowie die 

53.31  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Parkplatznutzung kann in der Planzeichnung des FNP 
aus Gründen der Lesbarkeit nicht berücksichtigt werden,  da 
die Fläche kleiner als 1 ha ist.  
 

53.32  Wird berücksichtigt. 
Dem Hinweis wird gefolgt. Die Zielsetzung „extensive Grün-
landnutzung“ wird im Umweltbericht auf S.11 entsprechend 
verändert in natürliche Sukzession mit einer Mischung aus 
Wald und Freiflächen. Aufgrund des hohen Waldanteils in 
Eberswalde und dem Vorkommen seltener Arten auf dem 
Gelände (u.a. Wiedehopf) ist eine teilweise Offenhaltung der 
Flächen wünschenswert und sollte so lange wie möglich be-
wahrt bleiben. 
 

53.33  Wird berücksichtigt.  
Mit der Darstellung einer gemischten Baufläche gemäß FNP-
Entwurf wird dem Einwand entsprochen. Eine weitere Aus-
dehnung der gemischeten Baufläche in den offenen Land-
schaftsraum hinein ist nicht beabsichtigt. Die sonstigen Hin-
weise werden im Bewertungsbogen im Umweltbericht unter 
Abschnitt 1.4.7- Änderungsbereich Nr. 23 berücksichtigt.  

 
 
 

53.34  Wird berücksichtigt.                                                                          
Der Hinweis wird bei der Bearbeitung des FNP-Entwurfs und 
der Beikarte 11 berücksichtigt. 
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Schutzzone des Wasserwerkes Tornow gemäß Beschluss des 
Kreistages Eberswalde Nr. 51-11/1986 (Ergänzungsbeschluss) zu 
berücksichtigen. Für die Schutzzonen des Wasserwerkes Ebers-
walde II (Fachhochschule) wurde bereits die Aufhebung bean-
tragt. Diese können für die weitere Planung vernachlässigt wer-
den. 

53.35  Für das Wasserwerk Eberswalde III steht die Neufestset-
zung der Schutzzonen bevor. Nach Veröffentlichung wäre dies im 
FNP zu korrigieren. 

 

 
53.36  Die Schutzzonen für die Wasserwerke Eberswalde I, III 
und Tornow sollten in die Planzeichnung übernommen werden. 

 

 

 

53.37  Die jeweils geltenden Verbote und Nutzungsbeschränkun-
gen in den Schutzzonen sind zu beachten. 

 

 

53.38  Es wird auf die Regelungen gemäß § 38 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) zu Gewässerrandstreifen hingewiesen. Es ist 
z.B. insbesondere zu beachten, dass die Gewässerrandstreifen 
im Außenbereich 5m betragen und hier bestimmte Restriktionen 
bestehen. 

53.39  Die Fließgewässer (II. Ordnung) sind in der Planzeichnung 
unvollständig dargestellt. Neben viele kleinen Fließen fehlen auch 

 
 
 
 
 
 

53.35  Wird berücksichtigt.                                                                        
Die Neufestsetzung der Schutzzone für das Wasserwerk 
Eberswalde III wird nachrichtlich in den FNP-Entwurf über-
nommen, wenn bis dahin die Veröffentlichung erfolgt ist und 
die veränderte Schutzzone rechtswirksam ist.  

53.36  Wird berücksichtigt. 
Die Übernahme der Trinkwasserschutzzonen für die Was-
serwerke Eberswalde I, III und Tornow in die Planzeichnung 
wird geprüft. Wenn diese Übernahme in der Planzeichnung 
jedoch dazu führt, dass die Lesbarkeit des Gesamtplanes im 
Maßstab 1:15.000 stark beeinträchtigt wird,  erfolgt eine Dar-
stellung in der Beikarte 11.  

53.37  Wird berücksichtigt. 
Es wird ein zusätzlicher Textabschnitt „6.16.3 Trinkwasser-
schutz“ in die Begründung aufgenommen und die allgemei-
nen Hinweis dort aufgeführt. 

53.38  Wird berücksichtigt. 
Der Hinweis  wird unter Abschnitt „6.10.2 Flächen für Was-
serwirtschaft, Hochwasserschutz, Wasserabfluss“  in die Be-
gründung zum Vorentwurf aufgenommen.   

53.39  Wird berücksichtigt. 
Die Gewässer II. Ordnung werden in einer neuen Beikarte 
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die bedeutenden Gewässer wie Nonnenfließ, Schwärze und Ra-
göser Fließ. 
 
 

53.40  In der Begründung zum FNP wird erwähnt, dass gemäß § 
5 Abs. 2 Baugesetzbuch Flächen ausgewiesen werden können, 
die im Interesse des Hochwasserschutzes und der Regelung des 
Wasserabflusses freizuhalten sind. Die Ausweisung solcher Flä-
chen ist in der Planzeichnung nicht erkennbar, wird aber aus was-
serbehördlicher Sicht als sinnvoll erachtet. 

 

 

 

Hinweise der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde (UAWB): 

53.41  Die als „neue Wohnfläche“ im Ortsteil Sommerfelde, Som-
merfelder Siedlung dargestellte Fläche, grenzt unmittelbar an das 
bis Anfang der 1990igerJahre als Deponie genutzte Teilstück der 
Flur 2 in der Gemarkung Sommerfelde an. In diesem Zusammen-
hang wird auf die Überprüfung des Abstandes zur v.g. Fläche (Ab-
standsleitlinie des Ministers für Umwelt, Naturschutz und Raum-
ordnung vom 6. Juni 1995 Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 49 vom 
6. Juli 1995) hingewiesen. 

Hinweise der Unteren Bodenschutzbehörde (UB): 

53.42  Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden 
sind durch geeignete Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen zu kompen-
sieren (§ 15 Abs. 2 BbgNatSchG). 

53.43  Das Bodenschutzamt ist bei Kompensationsmaßnahmen 
im Vorfeld zur Klärung der Altlastensituation, möglicher Schad-

dargestellt und im Umweltbericht  in Form einer Tabelle auf-
gelistet. Aus Gründen der Lesbarkeit werden nur die größe-
ren Gewässer in der Planzeichnung des FNP-Entwurfs dar-
gestellt (s. auch Kommentar zu 24.1). 

53.40  Wird nicht berücksichtigt.                                     
Die Darstellung von Flächen, die aus Gründen des Hoch-
wasserschutzes freizuhalten sind, wird im weiteren Verfah-
ren geprüft. Da Probleme zum Hochwasserschutz in Ebers-
walde vorrangig entlang der Schwärze in bereits bebauten 
Innenstadtquartieren auftreten und die Flächen im Unterlauf 
der Schwärze von Wäldern umgeben sind, ist davon auszu-
gehen, dass derartige Flächen nicht vorhanden sind und die 
latente Hochwassergefahr außerhalb des FNP-Verfahrens 
zu regeln ist.  

 

53.41 Wird berücksichtigt.                                                                         
Wie Wohnbaufläche am Nordost-Rand der Siedlung Som-
merfelde im Bereich der ehemaligen Deponie wird in dem 
erforderlichen Maß reduziert, die Altlastenfläche wird nicht 
als Wohnbaufläche im FNP-Entwurf dargestellt.  
 
 
 

 

53.42  Wird berücksichtigt. 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Umweltbericht im 
Abschnitt 4.2 aufgenommen.  
 

53.43  Wird berücksichtigt. 
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stoffbelastungen und ggf. zur Festlegung erforderlicher Maßnah-
men zu beteiligen. 

 

 
53.44  Im Bereich des Plangebietes (Beikarte 15) befinden sich 
weitere Flächen, die aufgrund der historischen Nutzung und po-
tentieller Vorbelastungen im Altlastenkataster des Landkreises 
Barnim geführt werden (§ 29 Abs. 3 BbgAbfBodG, § 2 
BBodSchG). 
Nicht erfasst sind registrierte Flächen in den Ortslagen Sommer-
felde, Tornow sowie die Militärliegenschaft (Nr.02 FRAN 100) im 
südwestlichen Randbereich des Plangebietes.  

53.45  Auf Flächen, bei deren Benutzung oder Nutzung durch den 
Menschen gesundheitliche Beeinträchtigungen entstehen können, 
sind im Rahmen verbindlicher Bauleitplanung Gefährdungsab-
schätzungen vorzunehmen, um Belastungen durch Schadstoffe 
auszuschließen bzw. konkret zu ermitteln. 

53.46  Bei als saniert bezeichneten Flächen ist zu beachten, dass 
in Abhängigkeit von deren geplanter Nachnutzung regelmäßig nur 
der Sanierungsumfang bewältigt wird, der für die beabsichtigte 
schadlose Nachnutzung als notwendig erachtet wird. Die Erfas-
sung von Altlasten- und Altlastenverdachtsfällen im Landkreis 
Barnim ist ein kontinuierlicher Prozess. 

53.47  Die Aufnahme weiterer Flächen im Altlastenkataster des 
Landkreises Barnim im Sinne des § 29 Abs. 3 BbgAbfBodG kann 
nicht ausgeschlossen werden, da Eigentümer sowie Verfügungs- 
Nutzungsberechtigte von Grundstücken gemäß § 31 Abs. 1 
BbgAbfBodG verpflichtet sind, ihnen bekannt gewordenen Altlas-
ten und Altlastenverdachtsflächen umgehend dem Bodenschutz-

Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung unter 
Abschnitt 6.15.2 aufgenommen. Konkrete Regelungen hierzu 
sind in den nachfolgenden B-Plan bzw. Baugenehmigungs-
verfahren zu treffen. 

53.44  Wird berücksichtigt. 
Der Hinweis wird in der Begründung  unter Abschnitt  6.15.2 
aufgenommen und ist bei der Entwicklung der Flächen zu 
beachten. Im Rahmen der Erarbeitung des FNP-Entwurfes 
wird ein Abgleich der neuausgewiesenen Flächen mit dem 
Altlastenkataster des Landkreises Barnim erfolgen und die 
Beikarte 15 wird bei Bedarf aktualisiert.   
 
 

53.45  Wird berücksichtigt. 
Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung  unter 
Abschnitt 6.15.2 aufgenommen. 
 

53.46  Wird berücksichtigt. 
Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung  unter 
Abschnitt 6.15.2 aufgenommen. 

 

 

53.47  Wird berücksichtigt. 
Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung  unter 
Abschnitt 6.15.2 aufgenommen. 
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amt anzuzeigen.  

Hinweise SG öffentlich rechtliche Entsorgung: 

53.48  Der Standort „Ostender Höhen“ (Deponie / Recyclinghof) 
wurde im Vorentwurf FNP als Ver- und Entsorgungsfläche darge-
stellt. Für die zukünftige Entwicklung wird empfohlen, zusätzlich 
zur „Ver- und Entsorgungsfläche“ den Standort als Sonderbauflä-
che mit der Zweckbestimmung „Erneuerbare Energien“ darzustel-
len. 

 

 

 

 

Hinweise der SG Bevölkerungsschutz: 

53.49  Im Zusammenhang mit einem Starkregenereignis wurde 
eine Wand des Regenwassersammelbeckens im Bereich der 
Drehnitzwiesen zerstört. Da die insgesamt vorhandenen Anlagen 
bezüglich eines solchen Ereignisses nicht mehr ausreichend sind, 
sollte im FNP eine Darstellung zur möglichen Erweiterung der An-
lage vorgenommen werden. In diesem Bereich fehlt zudem eine 
Darstellung entsprechend Abschnitt  10 „Wasserflächen und Flä-
chen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die 
Regelung des Wasserabflusses“ der Planzeichenverordnung. 

Hinweise des Verbraucherschutz- und Gesundheitsamts 

SG Gesundheitsamt: 

53.50  Die Risiken aus Konversions- und Altlastenverdachtsflä-
chen für die menschliche Gesundheit sollten vertiefend betrachtet 
werden. 

 

53.48  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Darstellung des Standortes „Ostender Höhen“ als „Ver- 
und Entsorgungsfläche“ ist eine nachrichtliche Übernahme. 
Planungsträger ist das Land Brandenburg. Vorhaben zur 
Nutzung von Flächen der ehemaligen Deponie für die Er-
zeugung von erneuerbaren Energien sind demzufolge mit 
dem Land Brandenburg als Genehmigungsbehörde unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu klären. Es 
besteht demzufolge z. Z. keine gesetzliche Grundlage für ei-
ne Darstellung des Standortes als Sonderbaufläche „Erneu-
erbare Energien“ im FNP. 
 

53.49  Wird teilweise berücksichtigt. 
Die Größenordnung der erwähnten Flächen liegt unterhalb 
der 1-ha-Grenze. Sie werden deshalb nicht dargestellt, weil 
eine Lesbarkeit nicht mehr gewährleistet werden könnte. Es 
wird jedoch ein textlicher Hinweis unter Abschnitt 6.10 einge-
fügt.  
 

 

 

 

53.50  Wird berücksichtigt. 
Ein Hinweis auf die Gesundheitsrisiken wird in die Begrün-
dung unter Abschnitt 6.15.2 aufgenommen. Eine vertiefende 
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53.51  Die Entwicklung auf den Gewerbe- und Industrieflächen 
sollte einer vertiefenden Bewertung hinsichtlich ihrer Störempfind-
lichkeit unterzogen werden. Ggf. ist eine deutlichere Akzentuie-
rung nötig und möglich. Dabei könnten Standorteinzelbetrachtun-
gen auch in der öffentlichen Diskussion über aktive Bürgerbeteili-
gung zielführend sein. Dabei sollten ggf. Schwerpunkte, wie z.B. 
der Flughafen und dessen weitere Entwicklungsperspektive, auch 
im Hinblick psychosomatischer Auswirkungen, aber auch auf der 
Grundlage neuester Erkenntnisse der medizinischen Forschung 
thematisiert werden. 

SG Landwirtschaft: 

53.52  Bei der Renaturierung von Gräben, insbes. im Raum Som-
merfelde-Tornow sollte im FNP festgeschrieben werden, dass 
auch nach der Maßnahme eine landwirtschaftliche Nutzung der 
Flächen in der bisherigen Form möglich bleiben muss. D.h. u.a. 
Drainagen sind funktionstüchtig zu erhalten und in die dann offe-
nen Gräben einzubinden. 

53.53  Die vorgesehenen Ortsrandbegrünungen werden begrüßt, 
jedoch sollten diese Flächen in der Kartendarstellung auch als 
Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dargestellt wer-
den.  

53.54  Bei der Ausweisung der Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(SPE-Flächen) sollte im Textteil unter Abschnitt  6.12 für jede ein-
zelne Fläche ein möglichst genauer Katalog von Maßnahmen-
möglichkeiten erarbeitet werden. Dieser soll sich an der Nutzung 
orientieren. 

Betrachtung würde jedoch den Rahmen des Flächennut-
zungsplanes sprengen. 

53.51  Wird berücksichtigt. 
Die Darstellung der gewerblichen Bauflächen basiert auf 
dem aktuellen Gewerbe- und Industrieflächen-Entwicklungs- 
konzept (GIK) der Stadt, das auf Seite 57 der Begründung 
erläutert wird. Zitat: „Kernstück ist die Bewertung der 20 
Hauptstandorte nach drei Klassen (1 bis 3) entsprechend ih-
rer regionalen / überregionalen Bedeutung sowie drei Zonen 
(A bis C) entsprechend ihrer unterschiedlichen Störempfind-
lichkeit  bzw. den jeweils zulässigen Störungsgraden.“ (s. 
Tabelle 15). Eine darüber hinaus gehende Betrachtung der 
Auswirkungen ist Aufgabe der Bebauungsplanverfahren 

53.52  Wird nicht berücksichtigt.  
Entsprechende Regelungen sind nicht Aufgabe des FNP und 
des Umweltberichts. 
 
 
 

53.53  Ist berücksichtigt. 
Die Ortsrandeingrünung ist im Vorentwurf des FNP bereits 
mit einer SPE-Signatur umgrenzt. 
 

53.54  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Forderungen des Einwenders beziehen sich auf Ab-
schnitt 6.12 der Begründung. Auf Ebene des FNP sind noch 
keine detaillierten Maßnahmen festzulegen. Diese werden in 
den nachfolgenden Planverfahren für die jeweiligen Flächen 
detailliert. Dazu enthält der Landschaftsplan der Stadt E-
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53.55  Eine großflächige Ausweisung von extensiven Grünland-
flächen im Raum Oderberger Straße - Finowkanal - Eisenbahn 
sollte nicht erfolgen, da hierdurch ein übermäßiger Eingriff in die 
Produktion der dort tätigen Landwirte erfolgen würde. Die Gefahr 
von Auswaschung von Nähstoffen in den Finowkanal ist durch 
den dort verlaufenden, touristischen Radweg weitestgehend ge-
bannt. Durch die Bodenverhältnisse in diesem Gebiet ist eine 
Hochleistungslandwirtschaft  nicht möglich. Es würde hier die 
Ausweisung als Grünland dem Sinn eines SPE-Gebietes genügen 
und eine Ertrag abwerfende landwirtschaftliche Nutzung ermögli-
chen. 

53.56  Keine Hinweise und Einwände bezüglich des FNP seitens 
der Unteren Jagd- und Fischereibehörde, des Verbraucherschutz- 
und Gesundheitsamts, desGrundsicherungsamts, des Jugend-
amts, des Projektteams und des Liegenschafts- und Schulverwal-
tungsamts.  

berswalde einen Maßnahmenkatalog für die einzelnen Ent-
wicklungsziele, die in der verbindlichen Bauleitplanung he-
ranzuziehen ist. Für neue Bauflächen werden im Umweltbe-
richt in den Bewertungsbögen den einzelnen Eingriffsflächen 
Maßnahmenmöglichkeiten zugeordnet und soweit möglich 
verortet.  

53.55  Wird nicht berücksichtigt. 
Auf Grund der Standortverhältnisse (feuchte Standorte) ist 
nur eine extensive Grünlandnutzung möglich. Aus diesem 
Grund wurde dieser Bereich in der Planzeichnung als SPE-
Fläche umrandet. Damit wird der Eigenschaft des Standortes 
als bedeutender Lebensraum Rechnung getragen. 

 

 

 

 

--- 
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54 Zweckverband für Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung Marienstra-
ße 7 
16225 Eberswalde 
 

17.02.2011 

Hinweise: 

54.1  Der im Teil A unter Abschnitt  6.8 getroffenen Aussage, die 
Erschließung der vorhandenen Baugebiete mit Trink- und 
Schmutzwasser ist innerhalb des Stadtgebietes gegeben, wird in-
haltlich zugestimmt. Auch für neue Bauflächen können weitere 
Kapazitäten erschlossen werden. Diese bedürfen jedoch der Ein-
zelfallprüfung. Auf Grund der prognostizierten Einwohnerentwick-
lung wird es ggf. notwendig werden, die vorhandenen Anlagen der 

 

54.1  Wird berücksichtigt.  
Die Hinweise werden in der Begründung unter Abschnitt 
6.8.2 berücksichtigt. 
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Ver- und Entsorgung im Rahmen des Stadtumbaus entsprechend 
anzupassen. 

54.2  Die in der Beikarte 13 gekennzeichneten Standorte für An-
lagen der Ver- und Entsorgung sind in Einzelfällen nicht nachvoll-
ziehbar. Es wird angeboten, die Karte in Zusammenarbeit mit dem 
ZWA auf den aktuellsten Stand zu bringen und auch die Plan-
zeichnung zu aktualisieren.  

 

54.3  Die perspektivisch geplante Verbindungsleitung zwischen 
dem WW Stadtsee und dem WW Finow sollte nachrichtlich in die 
Beikarte aufgenommen werden. 

 
54.4  Der im FNP genommene Bezug auf die Trinkwasserschutz-
zonen der Wasserwerke Stadtsee, Finow und Tornow wird als 
nicht ausreichend/fehlerhaft angesehen (z.B. ist die Aussage im 
Umweltbericht auf S. 41, Teile des Siedlungsgebietes von Ebers-
walde liegen in der Trinkwasserzone III, zutreffend aber nicht voll-
ständig). An dieser Stelle ist unbedingt darauf aufmerksam zu 
machen, dass im Bereich des WW Finow, durch die kurz vor dem 
Abschluss befindliche Neufestsetzung der Trinkwasserschutzzo-
nen, Siedlungsbereiche der Stadt (z.B. in der Altenhofer Str.) 
dann auch in der Schutzzone II liegen, woraus sich entsprechen-
de Einschränkungen ergeben. 

 

54.2  Wird berücksichtigt.  
Dem Angebot wird gefolgt. Es wird eine Abstimmung der Da-
ten mit dem  Zweckverband für Wasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung vorgenommen, um die Beikarte  zu aktua-
lisieren. 

 

54.3  Wird berücksichtigt.                                                                           
Die geplante Verbindungsleitung wird nach Abstimmung mit 
dem  Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung  nachrichtlich in die Beikarte aufgenommen. 

54.4  Wird berücksichtigt. 
Die Aussagen zu den Trinkwasserschutzzonen werden in 
Abstimmung mit dem Landkreis überarbeitet und richtig ge-
stellt. Die nachrichtliche Übernahme der Neufestsetzung der 
Trinkwasserschutzzone am Wasserwerk Finow kann erst er-
folgen, wenn diese rechtswirksam ist.   

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

B, U, X 

 

 

 

 

 

 

 

55 Ministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz 

27.4.2010 

Hinweise: 

55.1 Die Darstellung des Sondergebietes (SO) für die Umweltpä-
dagogik an einem ehemaligen landwirtschaftlichen Standort in 
Nähe der Ragoser Mühle steht  dem Schutzzweck des Biosphä-
renreservats Schorfheide-Chorin entgegen und wird abgelehnt. 
Die favorisierte Fläche ist mit ruinösen Stellagen und einem 

 

55.1  Wird  berücksichtigt.                                                                                                  
Aufgrund der vorliegenden Stellungnahme wird von der Dar-
stellung der Sonderbaufläche „Erlebnispädagogik“ an der 
Ragöser Mühle abgesehen. Die Fläche wird im FNP-Entwurf 
als Fläche für Landwirtschaft mit einer SPE-Umgrenzung 

 

P,B,U 
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Wohnhaus bebaut, liegt jedoch vollständig im Außenbereich und 
ist nur über einen Plattenweg (Polenzwerder) an die Angermünder 
Straße angeschlossen. Die Stallanlage wurde auf Grund der Au-
ßenbereichslage und des maroden Zustands in die Liste der Ab-
rissobjekte des Biosphärenreservates aufgenommen und sollte 
Investoren als Entsiegelungsobjekt zur Wiederherstellung des Na-
turhaushalts und des Landschaftsbildes als Ausgleich für Neuver-
siegelungen angeboten werden. Die Errichtung der Stallanlagen 
und des Wohnhauses stellen aus Sicht des Flächenschutzes eine 
Fehlentwicklung im Außenbereich dar, die nicht durch Sanierung 
verfestigt werden sollte.  

55.2 Der Rückbau der baulichen Anlagen sollte angestrebt wer-
den - auch da diese keinen historischen Bezug haben und der Po-
lenzwerder sehr naturnah  und schützenswert ist.  

dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2  Wird nicht berücksichtigt 

Ein eventueller Rückbau der baulichen Anlagen muss au-
ßerhalb des FNP-Verfahrens geregelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

 

56 Ortsvorsteherin Eberswalde 1 
Karen Oehler 
Jüdenstraße 18 
16225 Eberswalde 

14.01.2011 

Allgemeine Hinweise: 

56.1  Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung wird im Vorent-
wurf noch als „Fachhochschule“ bezeichnet. Um Überprüfung und 
Änderung der Bezeichnung wird gebeten. 

56.2  Auf den Seiten 9-11 wird das Planungsgebiet beschrieben 
und auf einer Karte dargestellt. Das Wohngebiet „Südend“ ist dort 
als Unterbezirk nicht enthalten. Da „Südend“ räumlich keinen un-
mittelbaren Zusammenhang mit der Stadtmitte als auch mit dem 
Siedlungsland Ostend hat, sollte eine eindeutige Zuordnung erfol-
gen. 

Hinweise zu Wohnbauflächen: 

56.3  Mit Hinblick auf die stagnierenden bzw. rückläufigen Bevöl-
kerungszahlen wird trotz weniger Wohnbauland die Wohnbauflä-
che pro Einwohner nach wie vor ansteigen. Eine zusätzliche Aus-
weisung von Wohnbauflächen wird nicht für erforderlich gehalten. 

 

56.1  Wird berücksichtigt. 
Der Begründungstext wird entsprechend korrigiert. 

 

56.2  Wird nicht berücksichtigt. 
Das Wohngebiet Südend ist ein Teilgebiet des Unterbezirks 
Eberswalde-Süd und wird nicht als eigenständige Einheit ge-
führt. Auf eine weitere Untergliederung der Unterbezirke 
wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. 

 

 
56.3 Ist berücksichtigt.                                                                    
In den Hinweisen zu den Wohnbauflächen werden ein Ver-
zicht auf Neuausweisungen, eine Konzentration auf die vom 
ÖPNV erschlossenen Gebiete sowie eine stärkere Verdich-
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In Stadtmitte wurden Wohnbauflächen in Gemischte Bauflächen 
umgewidmet. Es wird zu bedenken gegeben, dass die Entwick-
lung  attraktiver, zentrumsnaher Wohnstandorte und die damit 
verbundene Stärkung historisch gewachsener Strukturen eine 
nachhaltige Stadtentwicklungsstrategie sein sollte.  Höchste Prio-
rität sollten zentrumsnahe und/ bzw. unmittelbar an den ÖPNV 
angeschlossene Achsen erhalten. Besonders Flächen der östli-
chen Altstadt weisen ein hohes Potential durch die Nähe zum Fi-
nowkanal auf. Es sollte eine Abwägung zwischen einer möglichen 
Verdichtung östlich der Breiten Straße den als Reserven aufge-
führten Flächen erfolgen. 

  

Hinweise zu Gemischten Bauflächen: 

56.4  Die im FNP prognostizierte Steigerung der zu beanspruch-
ten Flächen pro Einwohner wird als unrealistisch beurteilt. Die 
Ausweitung von Flächen für gemischte Nutzungen an der Eisen-
bahnstraße, in Bahnhofsumgebung und an der R.-Breitscheid-
Straße wird als positiv bewertet, bei der weiteren Bearbeitung des 
FNP sollten die 122ha nochmals kritisch überprüft werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tung östlich der Breiten Straße gefordert. Die in der Stellung-
nahme dargestellten Ziele entsprechen den Zielen, die dem 
FNP-Entwurf zugrunde liegen. Die erreichte Reduktion des 
Wohnbauflächenangebots ist im Begründungstext nachge-
wiesen (Bilanz, Seite 51), ebenso die stärkere Konzentration 
auf die innere Stadt. Mit der Reduktion der Bevölkerung wird 
automatisch die Fläche pro Einwohner steigen, da in der Re-
gel dieser Rückgang ohne Reduktion des Flächenbestandes 
erfolgt. Insofern ist es weiterhin erforderlich, ein Potential an  
neuen Wohnbauflächen bereitzuhalten. Neue Wohnbauflä-
chen in der Innenstadt werden an der Kanalzone als auch 
südlich des Stadtteils Nordend entlang der Straße Rosen-
grund und auf der Fläche Casino Südend am Innenstadtrand 
aus diesem Grund dargestellt. 

56.4 Richtigstellung                                                                        
Im Begründungstext des FNP-Entwurfs wird kein zunehmen-
der Flächenanspruch pro Einwohner bei den gemischten 
Bauflächen prognostiziert, vielmehr wird im Abschnitt zum 
Bestand darauf hingewiesen, dass der Kennwert für den Um-
fang von gemischten Bauflächen pro Einwohner von Stadt zu 
Stadt sehr unterschiedlich ist. Die überarbeiteten Darstellun-
gen im FNP-Entwurf bauen auf einer sorgfältigen Bestands-
erhebung der gemischten Bauflächen sowie einer Erhebung 
der für Mischnutzungen geeigneten Brachflächen auf. Die 
zurückgenommenen und die ergänzenden neuen Darstel-
lungen sind im Begründungstext einzeln aufgeführt. Der ent-
scheidende Neuansatz des FNP-Entwurfs liegt in der Aus-
weitung der Kulisse gemischter Bauflächen in den beiden 
Zentren Stadtmitte und Finow, womit die Unterbringung von 
Dienstleistungsunternehmen in den unteren Geschossen be-
stehender mehrgeschossiger Wohnhäuser erleichtert werden 
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Hinweise zu Gewerblichen Bauflächen: 

56.5  Die Entwicklung gewerblicher Bauflächen wurde im FNP 
1998 deutlich schlechter eingeschätzt als die tatsächliche Ent-
wicklung erfolgte. Die Ausweisung von 411,6 ha wird als realis-
tisch eingeschätzt, jedoch sollte im Hinblick auf die als Bestand 
für das Jahr 2008 ermittelten Flächen eine optimistischere Ent-
wicklung berücksichtigt werden. Das DB-Ausbesserungswerk be-
findet sich direkt im Siedlungsgebiet zwischen Eisenbahnstraße 
und Breitscheidstraße. Damit ist eine „gewerbliche Vorbelastung“ 
des Siedlungsgebietes gegeben und eine zusätzliche Flächen-
ausweisung positiv. 
Die für die südliche Mülldeponie Ostend vorgesehene Auswei-
sung ist ebenfalls als positiv zu beurteilen. 

 

Hinweise zu Sonderbauflächen: 

56.6  Die aktuelle Erhebung verdeutlicht, dass der derzeitige Be-
stand bereits deutlich über dem Planansatz des FNP 1998 liegt. 
Um weitere Entwicklungen zu ermöglichen, sollten zusätzliche 
Flächen ausgewiesen werden. Im Textteil werden auf Seite 61 die 
Standorte mit sonstigen Zweckbestimmungen aufgelistet (SO-FB, 
SO VW, SO-FB. In der Planzeichnung fehlen an den entspre-
chenden Standorten  die Signaturen der Standorte der Fachhoch-
schule (SO-FH), Verwaltungsstandort Tramper Chaussee (SO-
VW) und Freilichtbühne am Schützenplatz (SO-FB). In der Le-
gende fehlt die Erklärung zu SO-FB.  
Während der Verwaltungsstandort Tramper Chaussee im Textteil 
S. 61 aufgeführt wird, ist die Fläche im Plan als Gemeinbedarfs-
fläche rosa gekennzeichnet, Sonderbauflächen sollten laut Le-
gende orange dargestellt werden. 
Der Schützenplatz wird weder  farblich noch mit Signatur darge-

soll. 

56.5  Ist berücksichtigt.  
Die Hinweise zu den gewerblichen Bauflächen bestätigen die 
Darstellungen des FNP-Entwurfs und seiner Begründung. 
 

 

 

 

 

 

 

56.6  Wird berücksichtigt. 
Eine Ausweitung der Sonderbauflächenkulisse ist nur zu 
Lasten anderer Bauflächen oder außerhalb der gesamten 
Baugebietskulisse möglich.  
Das Tableau der verschiedenen Sondergebiets-
Zweckbestimmungen des FNP 98 ist im neuen Vorentwurf 
nicht vollständig übernommen worden, 
− aus der Zweckbestimmung „Fachhochschule“ (FH) 

wurde „Wissenschaft und Forschung“ (WF), 
− die Zweckbestimmung „Verwaltung“ (VW) wurde „Ver-

waltung / Dienstleistung“ (VD), der Behördenstandort 
wurde jedoch nicht mehr als Sondergebiet, sondern 
wegen seiner öffentlichen Funktion als Gemeinbedarfs-
fläche dargestellt, 
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stellt. 
 
 
 
 
Hinweis zur Einzelhandelskonzentration: 

56.7  Da zurzeit der Bebauungsplan zur strategischen Steuerung 
des Einzelhandels in Bearbeitung ist, sollte der Geltungsbereich 
im FNP dargestellt werden. 

 

 
 
 
Hinweis zu Flächen für den Gemeinbedarf, Sport- und Spielanla-
gen: 

56.8  Der Neubau einer Kindertagesstätte im Haus an der Pusch-
kinstraße wird begrüßt. 

Hinweis zu Jugendfreizeitstätten: 

56.9  Im Stadtgebiet Eberswalde 1 befinden sich zwei Einrichtun-
gen für Jugendliche. Der Jugendclub „Stino“ befand sich vorher in 
einem ehemaligen Schulgebäude Puschkinstraße 13 und ist nun 
in ein Gebäude auf dem ehemaligen Busbahnhof am Standort 
Heegermühler Straße / Kupferhammerweg umgezogen. Diese 
Nutzung sollte nur temporär erfolgen, da das Baufeld des ehema-
ligen Busbahnhofes als zu wertvoll für eine langfristige Parkplatz-
nutzung beurteilt wird. 

Hinweise zu Alten- und Pflegeheimen: 

56.10 Unter Berücksichtigung demografischer Prozesse wird vor-
aussichtlich der Bedarf an Plätzen in Alten- und Pflegeheimen 

− die Zweckbestimmung „Freilichtbühne“ (FB) wird im 
FNP-Entwurf nicht mehr als Sondergebiet behandelt, 
die Fläche soll als Waldfläche entwickelt werden. 

Die Textpassagen auf Seite 61 der Begründung beziehen 
sich auf Aussagen des FNP 98 und sind deshalb nicht im 
FNP-Entwurf enthalten.   

56.7  Wird berücksichtigt. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans zur 
strategischen Steuerung des Einzelhandels soll nach seinem 
Inkrafttreten in einer Beikarte oder mit einer Abbildung unter 
Abschnitt 6.5 der Begründungdargestellt werden. Des Weite-
ren werden FNP-relevante Inhalte in den FNP-Entwurf über-
nommen.  
 

 

--- 
 
 

56.9  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Darstellung in Beikarte 8 gibt den Bestand wieder. Eine 
Bindung der Nutzung des Standortes durch die Darstellung 
im FNP-Entwurf ist dadurch nicht gegeben. 

 

 

 

56.10  Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ausführungen zu den Alten- und Pflegeheimen geben 
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steigen. Ebenso ist der Bedarf an barrierefreien und barrierear-
men Wohnungen einzuschätzen. Das Hospiz Evangelisches Al-
tenpflegeheim Diakonieverbund „Auf dem Drachenkopf“ ist dem 
Grundstück G.-Herwegh-Straße 14/15, über die Erich-Mühsam-
Straße erschlossen, zuzuordnen. Um die Überprüfung, ob die für 
das Altenpflegeheim angegebene Kapazität auch die Plätze im 
Hospiz erfasst oder ob ggf. für das Hospiz eine eigene Nennung/ 
Signatur gewählt  werden sollte, wird gebeten. 

Hinweise zu Schulischen Einrichtungen:  

56.11  Im Abschnitt „Sonstige Bildungseinrichtungen“ sollte auch 
die Hochschule für nachhaltige Entwicklung aufgenommen wer-
den. 

 

Hinweise zu kulturellen und touristischen Einrichtungen: 

56.12 Die langfristigen Nutzungmöglichkeiten der St.-Georgs-
Kapelle als Kleine Konzerthalle sollten auf Grund funktioneller 
Mängel durch die Verwaltung überprüft werden. 

 

 

 

 
Hinweis zu kirchlichen Gemeindezentren: 

56.13  In Tabelle 26 wird die Johanniskirche bei der Aufzählung 
der Kirchen nicht genannt. 

 

 

nur den derzeitigen Bestand wieder. Die Einrichtungen sind 
generell in Wohnbauflächen und Gemischten Bauflächen all-
gemein zulässig. Extra Flächendarstellungen im FNP sind 
auch aus diesem Grund nicht vorgesehen. Das Hozpiz liegt 
innerhalb einer größeren Gemeinbedarfsfläche (Altenwohn-
heim). Darüber hinaus gehende Detaillierungen für diese 
Sondernutzung sind nicht FNP-relevant. 

 

 

56.11  Wird berücksichtigt. 
Es wird ein Querverweis auf die Beschreibung und Auffüh-
rung der HNEE unter den Abschnitten 2.2 S. 21 und 6.4.1 S. 
62 in die Begründung eingefügt. 

 

 
56.12  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Überprüfung der langfristigen Nutzungsmöglichkeiten der 
Kapelle ist nicht Gegenstand des Flächennutzungsplans. Zu 
einer evtl. Nutzungsänderung der Kapelle liegt keine Ent-
scheidung der Stadt vor. Die Fläche Georgskapelle und 
Wohnhaus Breite Str. 133 wird jedoch im FNP-Entwurf unter 
Berücksichtigung der dort vorgesehenen Trassenfreihaltung 
nicht mehr als Baufläche, sondern als Grünfläche dargestellt. 
Der Bestandsschutz für beide Bauten wird dadurch nicht be-
rührt. 

56.13  Wird berücksichtigt. 
Die Johanniskirche wird in Abschnitt 6.6.9 der Begründung in 
die Aufzählung mit aufgenommen. Sie ist in der Planzeich-
nung enthalten. 

H 
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Hinweise zum Kfz-Verkehr: 

56.14  Die seit den 30er Jahren immer als verkehrliche Option zur 
Anbindung von Ostend an die Eichwerderstraße frei gehaltene 
Trasse sollte freigehalten werden. In Ostend könnte bei Aufgabe 
dieser Funktion die Freifläche an der Saarstraße (Einbindung des 
Schellengrunds) anderenfalls bebaut  werden und damit auch die 
Anbindungsmöglichkeit verbaut werden. Der aktuelle Zustand soll-
te,  bis eine verbindliche Entscheidung zur Hausbergtrasse (Plan-
feststellung) getroffen wurde, erhalten bleiben. 

Hinweis zum Bahnverkehr: 

56.15  Vor Jahren wurde nicht nur die Einrichtung eines Halte-
punktes der RE 3 am Zoo, sondern auch der RB 60 in Höhe O-
derberger Straße diskutiert. Auch wenn damals festgestellt wurde, 
dass es keinen Bedarf für einen Haltepunkt der OE 60 gibt,  sollte 
dieser noch einmal diskutiert werden. 

Hinweise zu Spielplätzen: 

56.16  Schon seit längerer Zeit weisen die Einwohner auf die feh-
lenden Spielmöglichkeiten in der östlichen Altstadt und im Wohn-
gebiet Ostend für Kinder mittleren Alters hin. Auch in der Spielleit-
planung wird dieser Fehlbedarf festgestellt. Die Kennzeichnung 
von Vorhalteflächen im FNP wird begrüßt, sagt allerdings nichts 
zu den realistischen Umsetzungen von Vorhaben aus.   

Hinweise zu Dauerkleingärten: 

56.17  Eine Zuordnung der Kleingartenanlagen nach Ortsteilen 
aus Gründen der Übersichtlichkeit wäre wünschenswert. Der An-
satz, erschlossene, straßenbegleitende Flächen innerhalb von 
Kleingartenanlagen als Wohnbauflächen zu überführen, wird be-
grüßt 

56.14  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Darstellung ist gemäß Verkehrsentwicklungsplan erfolgt, 
der eine weitere Freihaltung nicht vorsieht (s. Nachtragsbe-
schluss vom 24.09.2011 zum Verkehrsentwicklungsplan). Es 
sind keine Bauflächen auf der Schellengrundtrasse vorgese-
hen, so dass keine u. U. vorstellbaren Optionen verbaut wer-
den. 
 
 

56.15  Wird nicht berücksichtigt. 
Es liegt hierzu keine mit der Deutschen Bahn abgestimmte 
und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene 
Grundlage vor, die eine Aufnahme in den FNP rechtfertigen 
würde. Die Diskussion zu einem solchen Haltepunkt ist aus-
serhalb des FNP-Verfahrens zu führen.  

56.16  Wird berücksichtigt.                                                                                   
Der Sachverhalt wird in der Begründung deutlich gemacht. 
Es wird auf das Spielplatzkonzept hingewiesen, das hierzu 
detailliertere Aussagen enthält.  

 

 

56.17  Wird berücksichtigt. 
Die Tabelle unter Abschnitt 6.9.6 der Begründung wird ent-
sprechend verändert. 
 

 
 

K, N  
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56.18  Für die KGA „Schellengrund“ sollte eine Abwägung mit der 
Option einer möglichen verkehrlichen Anbindung des Wohngebie-
tes Ostend an die Eichwerder Straße im Falle einer nicht umsetz-
baren Hausbergtrasse erfolgen. 

Hinweise Flächenbilanz Grünflächen: 

56.19  Hinweis auf Diskrepanz zwischen Einwohnern und Flä-
chenbereitstellung für Friedhöfe. Dem errechneten Flächenbedarf 
von 18,8 ha für 2020 stehen 40,3 ha Bestand gegenüber. 

 

 

 

 

56.20  Die Flächenbilanz verdeutlicht den grünen Charakter der 
Stadt Eberswalde. Es besteht aber die Gefahr, dass die aufwän-
dige Pflege der Grünflächen immer mehr zu einem  Problem für 
die Stadt werden kann. 

Hinweise zum Umweltbericht: 

56.21  Die Ausweisung der ehemaligen NVA-Fläche an der Ru-
dolf-Breitscheid-Str. als Mischgebiet erscheint akzeptabel. Eine 
Altlastensanierung auf der Fläche  wird als positiver Effekt be-
trachtet. 

56.22  Im Umfeld der größtenteils unbefestigten Straße „Am 
Hausberg“ entstanden in den letzten Jahren ca. 4 Eigenheime 
und aus städtebaulicher Sicht erscheint eine zusätzliche Bebau-
ung mit Eigenheimen sinnvoll. Diese sollte jedoch nicht erfolgen, 
wenn die geplante Hausbergtrasse umgesetzt werden sollte, da 
sie eine Beeinträchtigung der Wohnqualität darstellt. 

56.18  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Darstellung ist gemäß Verkehrsentwicklungsplan erfolgt, 
der eine weitere Freihaltung nicht vorsieht (s. Nachtragsbe-
schluss vom 24.09.2009 zum Verkehrsentwicklungsplan). 
 

56.19  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.                  
In die Begründung zum FNP-Entwurf wird ein Hinweis auf 
die aktuelle Beschlusslage zur Teilstillegung von Friedhofs-
flächen übernommen. Der bestehende Überhang an Fläche 
wird im übrigen angesichts der Qualität der Friedhöfe als 
Grünflächen und Erholungsräume nicht als negativ empfun-
den, zumal auch der Ruheforst mit geringer Belegungsdichte 
und allein 15,4 ha Fläche mit enthalten ist. 

56.20  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

56.21  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Fläche ist als Gemischte Baufläche dargestellt. Die Rea-
lisierung der dargestellten Nutzung setzt eine angemessene 
Altlastensanierung voraus.  

56.22  Ist berücksichtigt.                                                                                   
Zwischen der in Aussicht genommenen Hausbergtrasse und 
der dargestellten Wohnbaufläche verbleibt ein 10-20 Meter 
breiter Distanzstreifen als Kleingartenfläche, der im Bedarfs-
fall auch Raum für geeignete Lärmschutzmaßnahmen geben 
kann. 

K 
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56.23  Nach Abriss des ehemaligen Ruhmesmuseums wird  die 
Fläche wieder grün. Sie ist relativ nah zum Stadtzentrum und stellt 
ein Bindeglied zwischen dem Eigenheimstandort „Am Paschen-
berg„ und vorhandener Bebauung an der Bernauer Heerstraße 
dar. Die Entwicklung eines Wohngebietes auf dem Standort des 
ehemaligen Casinos wird aber als nicht erforderlich betrachtet. 

56.24  Die Ausweisung einer Fläche östlich der Ostender Höhen 
wurde als Mischgebiet ausgewiesen. Eine weitere Ausdehnung in 
den Landschaftsraum wird kritisiert.  

56.23  Wird nicht berücksichtigt.                                                                           
Die Fläche des ehemaligen Casinos Südend ist im FNP 98 
als Wohnbaufläche dargestellt. Die Bestätigung dieser Dar-
stellung im FNP-Entwurf will dieses bedeutende Ent-
wicklumgspotential auch für die Zukunft sichern (s. auch 
Kommentare zu 37.7 und 43.13). 

56.24  Wird nicht berücksichtigt.                                               
Die gemischte Baufläche an der Ostender Höhe ist gegen-
über der Darstellung im FNP 1998 bereits reduziert. Eine 
weitere Ausdehnung der gemischten Baufläche in den Land-
schaftsraum über den bereits genutzten Streifen ist nicht 
vorgesehen.  

P, B          
 

 

 

K, N 

 

57 Ortsbeirat Sommerfelde  
Ortsvorsteher Werner Jorde 
Gemeindehaus Alte Schule 
16225 Eberswalde 

27.01.2011 

Keine Bedenken, Einwände, Vorschläge oder Anregungen zum  
FNP. 

--- K 

58 Ortsvorsteher Spechthausen 
Karl-Heinz Fiedler 
Spechthausen 11 
16225 Eberswalde 

27.01.2011 

Hinweise: 

58.1  Die Kennzeichnung der auf den Karten dargestellten Bauflä-
chen wird als zu klein und unübersichtlich kritisiert. Ein Gespräch / 
Begehung vor Ort wird gewünscht. 
 

58.2  Der Standort für einen Generationentreffpunkt wird auf der 
stadteigenen Fläche zwischen Haus Nr. 25 und 26 nahe der 
Schwärze vorgeschlagen. Diese Fläche ist nur schwer bebaubar 
und soll u.a. als Kinderspielplatz genutzt werden. 

 

 

58.1  Wird berücksichtigt. 
Die Beikarten 2 bis 5 werden überarbeitet. Im Rahmen der 
Erarbeitung des FNP-Entwurfes wird es eine Abstimmung 
mit dem Ortsvorsteher vor Ort geben. 

58.2  Wird nicht berücksichtigt. 
Die Errichtung eines Generationentreffpunkts in Spechthau-
sen an dem gewünschten Ort, ist in der dargestellten Wohn-
baufläche zulässig. Eine gesonderte Darstellung des Stand-
ortes im FNP-Entwurf ist nicht erforderlich. Maßnahmen zur 
Umsetzung des Projektes müssen außerhalb des FNP-
Verfahrens erfolgen. 

 

X 
 

 

H 
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58.3  Bei der Anlage des neuen Haltepunktes der Bahn im Be-
reich „Zoo“ sollten Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder geplant 
werden. 

 58.4  Es wird angeregt, den öffentlichen Parkplatz (ehem. Bun-
desvermögensamt) zu erwerben, um eine Verantwortlichkeit fest-
zulegen. 

58.5  Der Waldsportplatz sollte erhalten und gefördert werden. Als 
Platz der Generationen wäre er ungeeignet, da er abseits  der 
Gemeinde liegt, für ältere Bürger schwer errichbar und unbefestigt 
ist.  

 

58.6  Der befestigte Radweg zwischen Spechthausen und dem 
Zoo sollte im FNP erwähnt und die Instandhaltung geregelt wer-
den, da es sich um einen wichtigen Radweg für Bürger und Tou-
risten handelt. 

 

 

58.7  Der Zustand des Fabrikteiches wird aus Gründen der Ästhe-
tik und der Sicherheit stark kritisiert. Der morastige Teichrand 
stellt eine Gefahr für Kinder dar.  

58.3  Wird nicht berücksichtigt.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, eine gesonderte 
Darstellung im FNP-Entwurf ist nicht erforderlich.                                                      
Die Anlegung eines neuen Haltepunktes der Bahn im Be-
reich Zoo ist lediglich eine Erwägung und keine mit der 
Deutschen Bahn abgestimmte Planung. Deswegen kann ei-
ne Darstellung im FNP-Entwurf nicht erfolgen. 

58.4  Wird nicht berücksichtigt.  
Angelegenheiten des Grunderwerbs und von Verantwortlich-
keiten sind außerhalb des FNP-Aufstellungsverfahrens zu 
klären. 

58.5  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der 
Waldsportplatz ist im FNP-Entwurf dargestellt. Angelegen-
heiten der Förderung sind außerhalb des FNP-
Aufstellungsverfahrens zu klären. 

58.6  Wird nicht berücksichtigt. 
Der Radweg zwischen Spechthausen und Zoo ist im Ver-
kehrsentwicklungsplan  der Stadt Eberswalde als Nebenrou-
te für den Alltagsradverkehr aufgeführt und somit Bestandteil 
des Radwegenetzes der Stadt. In der Beikarte 12 können 
aus Gründen der Lesbarkeit aber nur Hauptrouten des Rad-
verkehrs berücksichtigt werden. Fragen der Instandhaltung 
des Weges sind  außerhalb des Planverfahrens zu regeln. 

58.7  Wird nicht berücksichtigt.  
Die Darstellungen des FNP beschränken sich gem. § 5 auf 
die Grundzüge der Art der Bodennutzung und die dort aufge-
führten Inhalte. Fragen zur Sicherung und Sanierung des 
Teiches sind nicht Gegenstand des FNP-Verfahrens und 
müssen außerhalb des FNP-Verfahrens geregelt werden.  

H 
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